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Anlage ^.

Düsseldorf, den 9. November 1888.

Referat
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Geschäftsordnung für den Provinziallandtag der Rheinprovinz.

Nachdemder 34. RheinischeProvinziallandtag in der Sitzung vom 20. Juni 1888 die
von dem Provinzialverwaltungsrathe vorgelegteGeschäftsordnung für den Provinziallandtag vor¬
läufig und vorbehaltlichder endgültigen Prüfung derselben in der nächstenSession angenommen
und zu dem Zwecke den Provinzialausschuß beauftragt hatte, eventuell weitere Vorschlägefür die
nächste Session zu machen, hat der Provinzialausschuß die gedachte Geschäftsordnungeiner Prüfung
unterzogenund beschlossen,nacherwähnteAbänderungen zu derselbenin Vorschlagzu bringen:

1. In §. 3 die Zahl der Commissionsmitgliederauf 13 festzusetzen.
Für die Erhöhung der Zahl der Commissionsmitgliedervon 9 auf 13 war folgende

Erwägung maßgebend:
Die Geschäftsordnung enthält keine näheren Bestimmungen über die Bildung der

Commissionen(otr. §. 25). In dem 34. Provinziallandtag ist deshalb bei der Verweisung der
Geschäftsordnung an den Provinzialausschuß der Wunsch ausgesprochen worden, der Ausschuß
möge weitere Vorschlägeüber die Bildung der Commissionenbeziehentlichüber eine desfallsige
Ergänzung der Geschäftsordnungmachen. Der Ausschuß glaubt indessen nach eingehender Prüfung
der Frage Bedenkentragen zu fallen, bereits jetzt mit bestimmtenVorschlägenzur Ergänzung der
Geschäftsordnungin dieser Hinsicht hervorzutreten. Es wurde vielmehr für zweckmäßiger erachtet,
über diese Frage bei dem Zusammentritte des nächsten Provinziallandtag.esnoch weitere Erfahrungen
zu sammeln. Da die Gefchäftsordnung selbst nur die Wahl der Mitglieder für die einzelnen
Commissionen seitens des Landtags vorschreibt,so kann innerhalb des Rahmens dieser Bestimmung
der Versuch gemacht werden, die Commissionenauf Grund von Vorschlägen der in den einzelnen
Regierungsbezirkengewählten Vertreter, die zu diesem Zwecke als Abtheilungen des Landtags
zusammentreten,in der Weise zu bilden bezw. zu wählen, daß wie bei der letzten Wahl für den
Provinzialausfchuß auf die Regierungsbezirke Aachen, Coblenzund Trier je 2, auf den Regierungs¬
bezirk Köln 3 und auf den RegierungsbezirkDüsfeldorf 4 Mitglieder entfallen.

Hiernach würden die Commissionenin der Regel aus 18 Mitgliedern bestehen, welche
Zahl in einzelnen Fällen bei wichtigen Angelegenheitenverdoppelt werden könnte. Sollte sich
diese Art der Bildung der Commissionen an der Hand der Erfahrung bewähren, so würde dieselbe
für die Folge thatsächlich beibehalten oder auch durch die Geschäftsordnung selbst als bindende



50

Bestimmung ausgestellt werden können. Um die Bildung der Wahlprüfungscmnmissim, nach den,
vorstehenden Vorschlage offen zu halten, würde die Zahl der Mitglieder jener Commission 12
betragen müsien. "

2. Für den ersten Satz im z, 8 wird vorgeschlagen:

„Die Tagesordnung wird von dem Vorsitzenden in der Regel vor dem Schlüsse jeder
Sitzung für die nächste Sitzung vorgeschlagen, durch den Landtag festgesetzt und stets
den Abgeordneten durch Druck oder Anschlag zur Kenntniß gebracht"

well die eigentliche Festsetzung der Tagesordnung dem Landtag überlassen werden muß
«. ^' ?"/' ^! ^ "' eingeklammerte Stelle „G. 2? Pr,-O,)" Zeile 3 hinter das Wort

,,^ aat oeamten zu setzen und dahinter der Zusatz einzuschalten: „Der Vorsitzende des Provinzial-
ausschusses ferner die" und in Zeile 4 daselbst nach dem Worte „Landesdirektor" der Ansatz
„die von dem Letzteren beauftragten oberen Provinzialbeamten."

4. In H. 26 lautet der 5. Satz richtiger:

„Der Vorsitzende der Commission ernennt die Berichterstatter für die einzelnen zur
Berathung stehenden Angelegenheiten und schlägt den Berichterstatter für den Land¬
tag vor."

Sodann sind Zeile 10 daselbst die Worte „reffen Vertreter" zu ersetzen durch den Sah
„die zu semer Vertretung oder Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten", endlich ist in Heile l2
daselbit nach den Worten „der Vorsitzende des Provinzialausschusses" einzuschalten: „die mit der
Vertretung des Provinzialausschusses beauftragten Berichterstatter,"

Im Uebrigen wurde die vorläufige Geschäftsordnung für zweckmäßig befunden
Demgemäß beehrt der Provinzialmwschuh sich zu beantragen:

„Hoher Landtag wolle die Geschäftsordnung für den Provinziallandtag der Nhein-
vrovmz mit den vorgedachten Abänderungen iu der jetzt vorgelegten Fassung annehmen."

Der Provinzialmlöschuß:
Freiherr von Solemacher. Klein

«orsitzenoer. Landesdirektor.
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Geschäftsordnungfür den Provinziallllndtagder NhmiprMnz.

Uach der Vorlage des Provinzialnusschusses. Uach der Feststellung durch den ProuinzmUlmdtug.

8, 1.

Eröffnung.

Nach Eröffnung des Provinziallandtags durch
den Königlichen Eommissarius übernimmt das an
Jahren älteste Mitglied den Vorsitz nnd beruft
die beiden jüngste» Mitglieder zu Schriftführern
und Stimmzählern,

s- 2.

Wahl des Vorfitzenden und der Schrift¬
führer,

Der Altersvorsitzendc ordnet den Namens¬
aufruf der Mitglieder an. Ergiebt sich die Beschluß¬
fähigkeit des Prouinziallandlags (§. 29 der Pro-
mnzialordnung), so wird in zwei getrennten Wahl¬
handlungen zunächst zur Wahl eines Vorsitzenden,
sodann zur Wahl eiucs stellvertretende» Vor¬

sitzenden „ach Maßgabe der Bestimmungen des
^cchlreglcmcnts geschritten. Hierauf erfolgt die
^ah von 4 Schriftführern in einer einzigen
Wahlhandlung „ach relativer Stimmenmehrheit,
^ci Stimmengleichheit "'tfcheidet das durch die
Hand des Vorsitzenden zu ziehende Loos.

Das Ergebniß der Wahlen wird dem König-
lrchen Eommissarius angezeigt.

8- 3.

Prüfung der Legitimation der Mitglieder.

Der Prouinzillllandtag befchlieht im Plenum
über die Gültigkeit der Wahl jedes Abgeordneten
resp, über die Vornahme weiterer Ermittelungen.
Dle Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch eine
v°'n Landtag zn wählende, aus 13 Mitgliedern
bestehende Commission.

§. 1.

Eröffnung.

Nach Eröffnung des Provinziallandtags durch
deu Königlichen Eommissarius übernimmt das an
Jahren älteste Mitglied den Vorsitz und beruft
die beiden jüngsten Mitglieder zu Schriftführern
und Stimmzählern.

8- 2.

Wahl des Vorfitzenden und der Schrift¬
führer.

Der Altersvorsitzende ordnet den Namens¬
aufruf der Mitglieder an. Ergiebt sich die Be-
fchlußfähigkeit des Provinziallandtags (§, 29 der
Provinzialordnnng), fo wird in zwei getrennten
Wahlhandlungen zunächst znr Wahl eines Vor¬
sitzenden, sodann zur Wahl eiues stellvertretenden
Vorsitzenden nach Maßgabe der Nestimmungen
des Wahlreglcments geschritten. Hierauf erfolgt
die Wahl von 4 Schriftführern in einer einzigen
Wahlhandlung nach relativer Stimmenmehrheit,
Bei Stimmengleichheit entscheidet das durch die
Hand des Vorsitzenden zn ziehende Loos

Das Ergebniß der Wahlen wird dem König¬
lichen Eommissarius angezeigt,

§. 3.

Prüfung der Legitimation der Mitglieder.

Der Provinziallaudtag befchlieht im Plenum
über die Gültigkeit der Wahl jedes Abgeordneten
resp, über die Vornahme weiterer Ermittelungen.
Die Vorprüfung der Wahlen erfolgt durch eine
vom Landtag zu wählende, aus 13 Mitgliedern
bestehende Eommifsion.

I. Constituinmg des
PloviilMllandtlW,
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m. Geschäftsgang.

ii. Allgemeine Ob- §. 4.
Jede Sitzung wird von dem Vorsitzenden

Miibcn, der Schuft- " ..^. , . .,, « ^ f . ^>>
führcr unb bcr Mit- angesetzt, eröffnet und geschlossen.Ihm liegt die

glieder. Leitung bezw. Besorgung des gesummten Ge¬
schäftsverkehrs,sowie die Handhabung der Ord¬
nung in den Sitzungen ob.

8- 5.
Die Schriftführer haben für die Aufnahme

des Protokolls zu sorgen, die Schriftstücke zu ver¬
lesen, den Namensaufruf zu bewirken, die Stim-
mcnzählung auszuführen und den Vorsitzenden in
seinen Obliegenheitenzu unterstützen.

8. 6.
Jedes Mitglied ist zur Anwesenheitin den

Sitzungen verpflichtet. Urlaub bis zu 3 Tagen
ertheilt der Vorsitzende, auf längere Zeit der
Provinziallandtag,

8- ?.
Mittheilung der Vorlagen.

Die an den Landtag gelangendenVorlagen
werden von dem Vorsitzendenbei der Eröffnung
der Sitzung mitgetheilt und entweder durch Ab¬
druck oder durch Auslegung zur Kenntniß der
Abgeordnetengebracht. Die Vorlagen des Pro-
uinzilllausschusses können vor der Eröffnung des
Landtages den Mitgliedern zugesandtwerden.

§.8.
Feststellung der Tagesordnung.

Die Tagesordnung wird von dem Vorsitzen¬
den in der Regel vor dem Schlüsse jeder Sitzung
für die nächste Sitzung vorgeschlagen,durch den
Landtag festgesetzt und stets den Abgeordnete»
durch Druck oder Anschlagzur Kenntniß gebracht.
Die festgesetzte Tagesordnung wird auch dem König¬
lichen Commissariusund dem Landesdirektorzeitig
vor der Sitzung mitgetheilt. Eine Abänderung der
festgesetzten Tagesordnung kann nur durch Beschluß
des Landtags erfolgen. Der Landtag darf nur
über solche Gegenstände verhandeln, welche zur
Tagesordnung stehen; ausgenommen von dieser

8-4.
Jede Sitzung wird von dem Vorsitzenden

angesetzt, eröffnet und geschlossen.Ihm liegt die
Leitung bezw. Besorgung des gesummten Ge¬
schäftsverkehrs,fowie die Handhabung der Ord¬
nung in den Sitzungen ob.

Die Schriftführer haben für die Aufnahme
des Protokolls zu sorgen, die Schriftstücke zu ver¬
lesen, den Namensaufruf zu bewirken, die Stimmen«
zählung auszuführen und den Vorsitzendenin
seinen Obliegenheitenzu unterstützen.

§.6.
Jedes Mitglied ist zur Anwesenheit in den

Sitzungen verpflichtet. Urlaub bis zu 3 Tagen
ertheilt der Vorsitzende, auf längere Zeit der
Provinziallandtag.

8- ?.
Mittheilung der Vorlagen.

Die an den Landtag gelangenden Vorlagen
werden von dem Vorsitzenden bei der Eröffnung
der Sitzung mitgetheilt und entweder durch Ab¬
druck oder durch Auslegung zur Kenntniß der
Abgeordnetengebracht. Die Vorlagen des Pro-
vinzialausschusfesköunen vor der Eröffnung des
Landtags den Mitgliedern zugesandt weiden.

8- 8.
Feststellung der Tagesordnung.

Die Tagesordnung wird von dem Vorsitzen¬
den in der Regel vor dem Schlüssejeder Sitzung
für die nächste Sitzung vorgefchlagen, durch den
Landtag festgefetzt und stets den Abgeordneten
durch Druck oder Anschlagzur Kenntniß gebracht.
Die festgesetzte Tagesordnung wird auch dem
Königlichen Commissariusund dem Landesdirektor
zeitig vor der Sitzung mitgetheilt. Eine Abän¬
derung der festgefetzten Tagesordnung kann nur
durch Beschlußdes Landtags erfolgen. Der Land¬
tag darf nur über solche Gegenständeverhandeln,
welche zur Tagesordnung stehen; ausgenommen
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Regel sind Anträge in Beziehung auf den Ge¬
schäftsgang.

§9.

Eröffnung der Verhandlung.
Der Vorsitzende eröffnet die Verhandlung,

mdem er den Gegenstand derselben nach der
Reihenfolge der Tagesordnung bezeichnet. Die
Verlesung der betreffendenVorlage erfolgt nur,
wenn dieselbe nicht im Abdruck den Mitgliedern
?°st°llt ist, es sei denn, daß die Versammlung
d« Verlesung beschließt. Ein hierauf gerichteter
Antrag ,st ohne Zulassung einer Verhandlung
darüber sofort zur Abstimmungzu bringen.

s- 10.
Ordnung der Berathung.

Eine Berathung über den zur Verhandlung
gestellten Gegenstand muh erfolgen, wenn vor
Ankündigung der Abstimmung dies von einem
Mitgliede beantragt wird.

Der Vorsitzende darf sich nur in Beziehung
«'s die Ordnung der Berathung, nicht über deren
Gegenstand äußern. Wünscht er letzteres, so muß
er dein Stellvertreter den Vorsitz übergeben.

s- 11.
Rede-Ordnung.

Niemand darf fprechen,bevor er von dem
Ersitzenden das Wort erbeten und erhalten hat.
^er Königliche Commissar sowie die zu seiner
"rtretung oder Unterstützunganwesenden Staats¬
beamten (§. 27 P^^ ^ Vorsitzende des
provinzialausschusses, ferner die mit der Ver-

ung °" Vorlagen des Provinzialausschusses
beauftragten Berichterstatter, sowie der Landes-
oireltor und die von dem Letzterenbeauftragten
oberen Provinzialbeamten müssen auf ihr Ver¬
engen zu jeder Zeit gehört werden. Außerdem
tonnen sofortige Zulassung zum Worte außerhalb
°er Reihenfolgein der Rednerlistenur diejenigen
Mitglieder verlangen, welche zur Geschäftsordnung
Mechen wollen. Angemeldete Reden sind von
oer Rednertribüne zu halten und ist das Verlesen
MiMch abgefaßter Reden nicht gestattet.

von dieser Regel sind Anträge in Beziehung auf
den Geschäftsgang.

H. 9. IV. Die Verhandlung.
Eröffnung der Verhandlung.

Der Vorsitzendeeröffnet die Verhandlung,
indem er den Gegenstand derselben nach der
Reihenfolge der Tagesordnung bezeichnet. Die
Verlesung der betreffendenVorlage erfolgt nur,
wenn dieselbe nicht im Abdruckden Mitgliedern
zugestellt ist, es sei denn, daß die Versammlung
die Verlesung beschließt. Ein hierauf gerichteter
Antrag ist ohne Zulassung einer Verhandlung
darüber sofort zur Abstimmungzu bringen.

8- 10.
Ordnung der Berathung.

Eine Berathung über den zur Verhandlung
gestellten Gegenstand mutz erfolgen, wenn vor
Ankündigung der Abstimmung dies von einem
Mitgliede beantragt wird.

Der Vorsitzendedarf sich nur in Beziehung
auf die Ordnung der Berathung, nicht über deren
Gegenstandäußern. Wünscht er letzteres, so muß
er dem Stellvertreter den Vorsitz übergeben.

8. 11.
Rede-Ordnung.

Niemand darf sprechen, bevor er von dem
Vorsitzenden das Wort erbeten und erhalten hat.
Der Königliche Commissar sowie die zu seiner
Vertretung oder Unterstützunganwesenden Staats¬
beamten (§. 27 Pr.-O), der Vorsitzendedes
Provinzialausschusses, ferner die mit der Ver¬
tretung der Vorlagen des Provinzialausschusses
beauftragten Berichterstatter, sowie der Landes¬
direktor und die von dem Letzteren beauftragten
oberen Provinzialbeamten müssen auf ihr Ver¬
langen zu jeder Zeit gehört werden. Außerdem
können sofortige Zulassung zum Worte außer¬
halb der Reihenfolge in der Rednerlistenur die¬
jenigen Mitglieder verlangen, welche zur Geschäfts¬
ordnung sprechen wollen. Angemeldete Reden
sind von der Rednertribüne zu halten und ist das
Verlesen schriftlich abgefaßterReden, nicht gestattet.
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8- 12.
Der Vorsitzende ist berechtigt,Redner, welche

sich von dem Gegenständeder Verhandlung ent¬
fernen, „zur Sache", Redner, welche die Ordnung
verletzen,„zur Ordnung" zu rufen. Auf Antrag
des Vorsitzenden kann bei erfolglosemzweimaligen
Rufe zur Sache oder zur Ordnung in derselben
Rede durch Beschlußdes Landtags ohne Debatte
dem Redner das Wort entzogen werden.

8. 13.
Antragsteller (bei selbständigen Anträgen

A 22)) und die Berichterstatter erhalten, wenn
sie es verlangen, das Wort sowohl bei Beginn
wie am Schluß der Verhandlung, Persönliche
Bemerkungensind erst nach dem Schluß der Ver¬
handlung oder im Falle der Vertagung derselben,
am Schlüsse der Sitzung gestattet.

§. 14.
Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden

geschlossen,wenn Niemand mehr sich zum Worte
gemeldet hat. Verlangen zehn Mitglieder den
Schluß der Verhandlung, so muß der Vorsitzende
ohne weitere Berathung nach Verlesungder Redner¬
liste darüber abstimmen lassen, doch darf der
Vortrag eines Redners durch einen solchen Antrag
nicht unterbrochenwerden, auch wird das Recht
der Berichterstatterund Antragsteller,zum Schlüsse
der Berathung nochmals das Wort zu nehmen,
dadurch nicht berührt.

§. 15.
Festsetzung der Fragestellung.

Der Vorsitzendehat die zur Entscheidung
stehenden Fragen und ihre Reihenfolge festzu¬
stellen und in einer Fassung anzukündigen, daß
darüber mit „Ja" oder „Rein" abgestimmt werden
kann. Jedes Mitglied kann gegen die Fassung
und angekündigte Reihenfolgeder Fragen Erinne-

8- 12.
Der Vorsitzende ist berechtigt,Redner, welche

sich von dem Gegenstande der Verhandlung ent¬
fernen, „zur Sache", Redner, welche die Ordnung
verletzen,„zur Ordnung" zu rufen. Auf Antrag
des Vorsitzenden kann bei erfolglosem zweimaligen
Rufe zur Sache oder zur Ordnung in derselben
Rede durch Beschluß des Landtags ohne Debatte
dein Redner das Wort entzogenwerden.

s- '3.
Antragsteller (bei selbständigen Anträgen

A 22)) und die Berichterstatter erhalten, wenn
sie es verlangen, das Wort sowohl bei Beginn
wie nach Schluß der Verhaudlung. Persönliche
Bemerkungen sind erst nach dem Schlüsse der
Verhandlung oder im Falle der Vertagung der¬
selben, am Schlüsseder Sitzung gestattet.

8. 14.
Die Verhandlung wird vom Vorsitzenden

geschlossen, wenn Niemand mehr sich zuin Worte
gemeldet hat. Verlangen zehn Mitglieder den
Schluß der Verhandlung, so muß der Vorsitzende
ohne weitere Berathung nach Verlesung der Red¬
nerliste darüber abstimmen lassen, doch darf der
Vortrug eines Redners durch einen solchen An¬
trag nicht unterbrochen werden, auch wird das
Recht der Berichterstatterund Antragsteller, zum
Schlüsse der Berathung nochmals das Wort zu
nehmen, dadurch nicht berührt. Wenn der König¬
liche Commissarund die zu seiner Vertretung und
Unterstützung anwesenden Staatsbeamten nach
Schluß der Debatte das Wort nehmen, so gilt die
Debatte wieder für eröffnet.

s- 15.
Festsetzung der Fragestellung.

Der Vorsitzendehat die zur Entscheidung
stehenden Fragen und ihre Reihenfolge festzu¬
stellen und in einer Fassung anzukündigen, daß
darüber mit „Ja" oder „Nein" abgestimmt
weiden kann. Jedes Mitglied kann gegen die
Fassung und angekündigte Reihenfolge der Fragen
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rungen machen. Erfolgt eine Erinnerung nicht
bis dahin, daß der Vorsitzendezum Abstimmen
über die erste der zu entscheidenden Fragen auf¬
gefordert hat, fo gelten die Fragen und deren
Reihenfolgenach dem Vorschlagedes Vorsitzenden
für festgesetzt Ueber die rechtzeitigerfolgte Er¬
innerung gegen eine Frage oder gegen die Reihen¬
folge der Fragen entscheidet der Landtag,

§, 16.
Abstimmung.

Der Provmziallllndtag kann nach §. 29 der
Pr.-O. nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte
der im §. in. der Pr,-O. vorgeschriebenen Zahl
der Abgeordneten anwesend ist. Als anwesend
gelten auch diejenigen Abgeordneten, welche sich
der Abstimmungenthalten. Der Provinzialland-
t°g faßt seine Beschlüsse nach §. 30 der Pr.-O.
"ach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit
wird ohne Mitzählung derjenigen festgestellt,die
s'ch der Abstimmung enthalten haben. Bei
Stimmengleichheit gilt der gestellte Antrag als
abgelehnt. Die Abstimmung erfolgt über jede
lMge gesondert und ist bei mehreren Fragen jede
derselben vor der Abstimmungzu wiederholen.

Die Abstimmungerfolgt in der Regel durch
Aufstehenoder Sitzenbleiben. Namentliche Ab¬
stimmungerfolgt, wenn sie von mindestens 20
Mitgliedern verlangt wird, ehe der Vorsitzende
M Abstimmung aufgefordert hat. Bei der
namentlichen Abstimmung werden die Abstim-
mungscrklcirungenmit dem Namen der Abstim¬
mendenzum Protokoll genommen. Ist das Re¬
sultat einer Abstimmung zweifelhaft, so erfolgt
die Zählung der Stimmen durch die Schrift¬
führer. Stimmen die Zählungen nicht überein,
so muh die Zählung wiederholt werden. Eine
vollendeteAbstimmung kann wegen mißverstandener
Frage nicht wieder aufgenommenwerden.

8- 1?.
Die Berathung der Landtags-Vorlagen er¬

folgt in der Regel im Plenum des Provinzial-
landtags mit einmaliger Abstimmung. Auf An¬

Erinnerungen machen. Erfolgt eine Erinnerung
nicht bis dahin, daß der Vorsitzendezum Ab¬
stimmen über die erste der zu entscheidenden
Fragen aufgefordert hat, fo gelten die Fragen
und deren Reihenfolge nach dem Vorschlagedes
Vorsitzenden für festgefetzt. Ueber die rechtzeitig
erfolgte Erinnerung gegen eine Frage oder gegen
die Reihenfolge der Fragen entscheidet der Landtag.

§. 16.
Abstimmung

Der Provinziallandtag kann nach H. 29 der
Pr.-O. nur beschließen, wenn mehr als die Hälfte
der im Z. 10 der Pr.-O. vorgeschriebenen Zahl
der Abgeordneten anwesend ist. Als anwesend
gelten auch diejenigen Abgeordneten, welche sich
der Abstimmungenthalten. Der Provinzialland¬
tag faßt feine Beschlüsse nach § 30 der P.-O.
nach Stimmenmehrheit. Die Stimmenmehrheit
wird ohne Mitzählung derjenigen festgestellt,die
sich der Abstimmungenthalten haben. Bei Stim¬
mengleichheit gilt der gestellte Antrag als abge¬
lehnt. Die Abstimmung erfolgt über jede Frage
gesondertund ist bei mehreren Fragen jede der¬
selben vor der Abstimmungzu wiederholen.

Die Abstimmung erfolgt in der Regel durch
Aufstehen oder Sitzenbleiben. Namentliche Ab¬
stimmung erfolgt, wenn sie von mindestens 20
Mitgliedern verlangt wird, ehe der Vorsitzende
zur Abstimmung aufgefordert hat. Bei der
namentlichen Abstimmung werden die Abstim¬
mungserklärungen mit dem Namen der Abstim¬
menden zum Protokoll genommen. Ist das Re¬
sultat einer Abstimmung zweifelhaft,fo erfolgt die
Zählung der Stimmen durch die Schriftführer.
Stimmen die Zählungen nicht überein, so muh
die Zählung wiederholt werden. Eine vollendete
Abstimmungkann wegen mißverstandenerFrage
nicht wieder aufgenommenwerden.

s- 1?.
Die Berathung der Landtags-Vorlagen er¬

folgt in der Regel im Plenum des Provinzial¬
landtag« mit einmaliger Abstimmung. Auf An-
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trag von mindestens 20 Mitgliedern kann jedoch
vor oder während der ersten Berathung, vor der
Abstimmung, eine zweite und bezw. dritte Be¬
rathung und Abstimmungbeschlossenwerden. In
jedem Zeitpunkte der Berathungen kann bis zur
Aufforderung des Vorsitzendenzur Abstimmung
auch die Verweisung bezw. Zurückverweisung
einer Vorlage oder einzelner Theile derselben an
eine Commissionzur Berathung bezw. zur noch¬
maligen Berathung beantragt und beschlossen
werden.

8- 18.
Die zur Abstimmung zu stellendenFragen

und ihre Zeitfolge richten sich nach dem Inhalte
der Anträge. Alle Anträge sind schriftlichbei
dem Vorsitzenden vorzulegen. Anträge, welche die
Form, z. B, die Art der Abstimmungenbetreffen
(Voranträge), müssen vor Erledigung desjenigen
Antrages zur Abstimmung kommen, auf welchen
sie sich beziehen.

§. 19.
Als Hauptanträge, d. h. Anträge, welche die

nothwendige Grundlage für die Veschlutznahme
bilden, gelten namentlich:

g.) alle von dein Königlichen Commissarmit¬
getheilten Gesetzentwürfe und die sonstigen
Vorlllgendesselben, welche einen bestimmten
Antrag enthalten. Enthalten diese Vor¬
lagen einen solchen Antrag nicht, so gilt
als Hauptantrag derjenige Antrag, wel¬
cher von einer Commission oder von eineni
Abgeordnetenin Beziehung auf die Vor¬
lage zuerst gestellt wird;

t>) die Anträge einer Commission,die An¬
träge des Provinzialausschusfcsund die
Anträge des Landesdirektors;

o) der Antrag, welchen der Berichterstatter
stellt;

ä) der selbständige Antrag eines Abgeord¬
neten ;

c,) jeder früher gefaßte Beschluß, sosern die
Beschlußnahmcdarüber nach §. 1? zu
wiederholenist.

trag von mindestens20 Mitgliedern kann jedoch
vor oder während der ersten Berathung, vor der
Abstimmung, eine zweite und bezw dritte Be¬
rathung und Abstimmungbeschlossenwerden. In
jedem Zeitpunkte der Verathungen kann bis zur
Aufforderung des Vorsitzendenzur Abstimmung
auch die Verweisung bezw. Zurückvcrweisung
einer Vorlage oder einzelner Theile derselben
an eine Commission zur Berathung bezw. zur
nochmaligenBerathung beantragt und beschlossen
werden.

§. 18.
Die zur Abstimmung zu stellenden Fragen

und ihre Zeitfolge richten sich nach dein Inhalte
der Anträge. Alle Anträge sind schriftlich bei
dem Vorsitzenden vorzulegen. Anträge, welche die
Form, z. B. die Art der Abstimmungenbetreffen
(Voranträge), müssen vor Erledigung desjenigen
Antrages zur Abstimmung kommen, auf welchen
sie sich beziehen.

8. 19,
Als Hauptanträge, d. h. Anträge, welche die

nothwendige Grundlage für die Beschluhnahme
bilden, gelten namentlich:

»,) alle von den: Königlichen Commissarmit¬
getheilten Gesetzentwürfe und die sonstigen
Vorlagen desselben, welche einen be¬
stimmten Antrag enthalten. Enthalten
diese Vorlagen einen solchen Antrag nicht,
so gilt als Hauptantrag derjenige Antrag,
welcher von einer Commissionoder von
einem Abgeordneten in Beziehung auf
die Vorlage zuerst gestellt wird;

d) die Anträge einer Commission, die An¬
träge des Provinzialausschussesund die
Anträge des Landesdirektors;

o) der Antrag, welchen der Berichterstatter
stellt;

ä) der selbständige Antrag eines Abgeord¬
neten;

o) jeder früher gefaßte Beschluß, sofern die
Beschlußnahmedarüber nach §.1? zu
wiederholenist.
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s- 20.
Anträge, welche zu einem Hauptantrage ge¬

stellt werden, um diesen zu verändern, zu
ergänzenoder zu ersetzen (Abänderungsanträge),
müssen spätestens während der Berathung über
den Hauptantrag und, wenn die Berathung sich
nur auf bestimmte Abschnitte oder bestimmte
Paragraphen einer Vorlage bezieht, spätestens
während der Berathung über diesen Abschnitt
bezw, Paragraphen gestellt werden. Sie kommen
vor dem Hauptantrage zur Abstimmung, auf
welchen sie sich beziehen. Mit der Ablehnungdes
Hauptantrages fallen alle zu demselben angenom¬
menen Abänderungsanträge.

§. 21.
Der Antragstellerkann seinen Antrag während

der Berathung ändern, auch denselben zurückziehen,
so lange nicht die Aufforderungzur Abstimmung
über denselben erfolgt ist. Mit Zurücknahme eines
Antrages fallen alle zu demselben gestellten Ab¬
änderungsanträge. Ein zurückgenommener Antrag
kann bis zur Aufforderungzur Abstimmungvon
jedem Mitgliede wieder aufgenommen werden.
Geschieht dieses, so gelten auch alle zu demselben
gestellten Abänderungsanträge als wieder auf¬
genommen.

8- 22.
Selbständige Anträge der Landtags-

Abgeordneten.
Jeder Abgeordneteist berechtigt,einen selbst¬

ständigenAntrag, welcher mit einem in der Ver¬
handlung stehenden Gegenstande nicht in Ver¬
bindung steht, einzubringen. Auch ein solcher
Antrag muß schriftlich abgefaßt fein, wird in der
Versammlungverlesen und zum Protokoll über¬
gehen. Derselbe bedarf der Unterstützung von
mindestens 20 Mitgliedern und gilt, falls diefe
auf Anfrage des Vorsitzendennicht erfolgt, als
abgelehnt. Ein abgelehnterAntrag darf i» der¬
selben Session nicht wiederholt werden.

§.23.
Gefetzentwürfe.

Gesetzentwürfe sind in der Regel zunächst zu
«wer allgemeinen Berathung zu stellen, welche sich

ß. 20.
Anträge, welche zu einem Hauptantrage ge¬

stellt werden, um diesen zu verändern, zu ergänzen
oder zu ersetzen (Abänderungsanträge), müssen
spätestens während der Berathung über den Haupt¬
antrag und, wenn die Berathung sich nur auf
bestimmteAbschnitte oder bestimmte Paragraphen
einer Vorlage bezieht, spätestens während der
Berathung über diesen Abschnitt bezw. Para¬
graphen gestellt werden. Sie kommen vor dem
Hauptantrage zur Abstimmung, auf welchensie
sich beziehen. Mit der Ablehnung des Haupt¬
antrages fallen alle zu demfelbenangenommenen
Abänderungsanträge.

§. 21.
Der Antragsteller kann seinen Antrag wäh¬

rend der Berathung ändern, auch denselben zurück¬
ziehen, so lange nicht die Aufforderung zur Ab¬
stimmung über denselbenerfolgt ist. Mit Zurück¬
nahme eines Antrages fallen alle zu demselben
gestellten Abänderungsanträge. Ein zurückgenom¬
mener Antrag kann bis zur Aufforderung zur
Abstimmung von jedem Milgliede wieder aufge¬
nommen werden. Geschieht dieses, so gelten auch
alle zu demselben gestelltenAbänderungsanträgeals
wieder aufgenommen.

§. 22.
Selbständige Anträge der Landtags-

Abgeordneten.
Jeder Abgeordneteist berechtigt,einen selbst¬

ständigen Antrag, welcher mit einem in der Ver¬
handlung stehenden Gegenstandenicht in Verbin¬
dung steht, einzubringen. Auch ein solcher Antrag
muß schriftlich abgefaßt fein, wird in der Ver¬
sammlung verlesen und zum Protokoll übergeben.
Derselbe bedarf der Unterstützungvon mindestens
20 Mitgliedern und gilt, falls diese auf Anfrage
des Vorsitzenden nicht erfolgt, als abgelehnt. Ein
abgelehnter Antrag darf in derselben Session
nicht wiederholt weiden.

§. 23.
Gesetzentwürfe.

Gesetzentwürfesind in der Regel zunächst
zu einer allgemeinenBerathung zu stellen,welche

8
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auf die allgemeinen Grundsätzedes Entwurfes zu
beschrankenhat. Vci weiterer Berathung des
Entwurfes sind, fofern der Landtag nicht en dloo-
Annahme beschließt, die Artikel desselben zu ver¬
lesen und einzeln zur Berathung und Abstimmung
zu stellen. Am Schlüsse der Berathung ist über
die Annahme des ganzen Entwurfs in der Fest¬
stellung abzustimmen, wie sie bei der Einzel¬
berathung beschlossenist,

s. 24.
Petitionen.

Petitionen, welche bei dem Provinziallandtage
eingehen und nicht mit einer Vorlage in Ver¬
bindung stehen, werden von dem Vorsitzenden
angekündigt. Zur Vorprüfung derselben kann eine
besondere Eommission ernannt und für die Ein¬
bringung bezw. Berücksichtigungeine Präklusiv-
frist vorbestimmtwerden. Petitionen, welche sich
auf eine Vorlage beziehen, kommen mit dieser zur
Verhandlung. Den Petenten wird die getroffene
Entscheidung mitgetheilt.

8- 25.
Commissionen.

Zur Vorbereitung der Berathungen und
Beschlüssedes Provinziallandtags können nach
Maßgabe des sich herausstellendenBedürfnisses
durch Befchlutz des Landtages sowohl Fach-
Commissionen als auch Commissionen für einzelne
Angelegenheitenbestellt werden. Die Mitglieder
für die einzelnen Commifsionen werden vom Land¬
tage gewählt. Jede Commission wählt unter dem
Vorsitzeihres ältesten Mitgliedes mit absoluter
Stimmenmehrheit aus ihrer Mitte einen Vor¬
sitzenden und einen Schriftführer und nach Bedürf¬
niß für Beide Stellvertreter.

§. 26.
Verhandlung und Befchluhfaffung in den

Commissionen.
Die Commission ist beschlußfähig, wenn min¬

destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Bei den Abstimmungenwird, wenn Stimmen-

sich auf die allgemeinen Grundsätze des Entwurfes
zu beschränken hat. Bei weiterer Berathung des
Entwurfes siud, sofern der Landtag nicht en Kloo-
Annahme befchließt, die Artikel desselbenzu ver¬
lesen und einzeln zur Berathung und Abstimmung
zu stellen. Am Schlüsse der Berathung ist über
die Annahme des ganzen Entwurfs in der Fest¬
stellung abzustimmen, wie sie bei der Einzel-
bcrathung beschlossenist.

§. 24.
Petitionen.

Petitionen, welche bei dem Provinziallandtage
eingehen und nicht mit einer Vorlage in Ver¬
bindung stehen, werden von dem Vorsitzenden
angekündigt. Zur Vorprüfung derselben kann
eine besondere Commission ernannt uud für die
Einbringung bezw. Berücksichtigung eine Präklusiv«
frist vorbestimmtwerden. Petitionen, welche sich
auf eine Vorlage beziehen, kommen mit dieser zur
Verhandlung. Den Petenten wird die getroffene
Entscheidungmitgetheilt.

§. 25.
Commissionen.

Zur Vorbereitung der Berathungen und Be¬
schlüsse des Provinziallandtags können nach Maß¬
gabe des sich herausstellendenBedürfnisses durch
Beschlußdes Landtages sowohl Fachcommissionen
als auch Commissionen für einzelneAngelegen¬
heiten bestellt werden. Die Mitglieder für die
einzelnen Commifsionenwerden vom Landtage
gewählt. Jede Commission wählt unter dem Vor¬
sitze ihres ältesten Mitgliedes mit absoluterStim¬
menmehrheit aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden
und einen Schriftführer und nach Bedürfniß für
Beide Stellvertreter.

§. 26.
Verhandlung und Beschlußfassung in den

Commissionen.
Die Commission ist beschlußfähig, wenn min¬

destens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist.
Bei den Abstimmungen wirb, wenn Stimmen-
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gleichheit vorhanden, die Frage als verneint an¬
gesehen. Neber die Berathungen der Commission
führt der Schriftführer das Protokoll. Von der
erfolgten Constituirung der Commission ist dem
Vorsitzendendes Landtags Anzeige zu machen.
Der Vorsitzende der Commission ernennt die
Berichterstatter für die einzelnen zur Berathung
stehenden Angelegenheitenund schlägt den Bericht¬
erstatter für den Landtag vor. Diese Bericht¬
erstattung erfolgt schriftlich oder mündlich; im
ersterenFalle wird der Bericht für die Abgeord¬
neten abgedruckt, im anderen Fälle werden nur
die Anträge der Commissiondurch Abdruck mit¬
getheilt. Die Commissionen müssen dem Landtage
bestimmteVorschläge für die zu fassendenBeschlüsse
machen. An den Berathungen können der Künig-
uche Commissarund die zu seiner Vertretung oder
Unterstützung abgeordneten Staatsbeamten, der
Vorsitzende des Provinziallandtags, dessen Stell¬
vertreter, der Antragsteller, sowie der Vorsitzende
des Provinzilllausschusses,die mit der Vertretung
"er Vorlagen des Provinzilllausschussesbeauf¬
lagten Berichterstatter, der Landcsdirektor und
die von dem Letzterenbeauftragten oberen Pro-
vmzial-Bcamten mit berathender Stimme theil-
Nehmen. Dieselben sind zu den Sitzungen ein¬
zuladen.

Jedem Mitgliede der Commission steht es
W, seinen Widerspruchgegen einen Beschlußder¬
selben dem Berichte an den Landtag schriftlich
beizufügen. Im Uebrigen ist für die Commissionen
die Geschäftsordnung des Prouinziallandtages
maßgebend.

Die Mitglieder des Landtages können den
Commissions-Sitzungenanwohnen, insofern nicht
geheime Berathung beschlossenworden ist.

§. 27.
Mittheilung der Landtagsbeschlüsse und

Berichterstattung bezüglich derselben.
Die Ausfertigung der von dem Provinzial-

landtllge gefaßten Beschlüsse wird von dem Vor¬
sitzenden unterschrieben und von einem Schriftführer
durch Gegenzeichnungbeglaubigt. Soweit diefe

gleichheit vorhanden, die Frage als verneint an¬
gesehen. Ueber die Berathungen der Commission
führt der Schriftführer das Protokoll. Von der
erfolgten Constituirung der Commission ist dem
Vorsitzendendes Landtags Anzeige zu machen.
Der Vorsitzende der Commissionernennt die Be¬
richterstatter für die einzelnen zur Berathung
stehenden Angelegenheiten und schlägt den Bericht¬
erstatter für den Landtag vor. Diefe Bericht¬
erstattung erfolgt schriftlich oder mündlich; im
ersteren Falle wird der Bericht sür die Abgeord¬
neten abgedruckt,im anderen Falle werden nur
die Anträge der Commissiondurch Abdruck mit¬
getheilt. Die Commissionenmüssen dem Land¬
tage bestimmte Vorschläge für die zu fassenden
Beschlüsse machen. An den Berathungen können
der Königliche Commissarund die zu seiner Ver¬
tretung oder UnterstützungabgeordnetenStaats¬
beamten, der Vorsitzende des Provinziallandtags,
dessen Stellvertreter, der Antragsteller, sowie der
Vorsitzende des Provinzilllausschusses,die mit der
Vertretung der Vorlagen des Provinzilllausschusses
beauftragten Berichterstatter, der Landesdirektor
und die von dem Letzteren beauftragten oberen
Provinzialbeamten mit berathenderStimme thcil-
nehmen. Dieselben sind zu den Sitzungen ein¬
zuladen.

Jedem Mitgliede der Commission steht es
zu, seinen Widerspruchgegen einen Beschlußder¬
selben dem Berichte an den Landtag schriftlich
beizufügen. Im Uebrigen ist für die Commis¬
sionen die Geschäftsordnung des Prouinzialland¬
tages maßgebend.

Die Mitglieder des Landtages können den
Commissionssitzungenanwohnen, insofern nicht
geheimeBerathung beschlossenworden ist.

8. 27.
Mittheilung der Landtagsbeschlüsse und

Berichterstattung bezüglich derselben.
Die Ausfertigung der von dem Provinzial-

landtllge gefaßten Beschlüsse wird von dem Vor¬
sitzendenunterschriebenund von einem Schrift¬
führer durch Gegenzeichnung beglaubigt. Soweit

8»
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Beschlüsse Vorlagen der Staatsregierung bezw.
des Königliche!! Commissars betreffen, sind die¬
selben dem Letzteren, soweit sie die laufendeVer¬
waltung betreffen, dem Landesdircktor mitzutheilen.
Die etwa nöthigen weiteren Ausführungen zu
diesen Mittheilungenwerden, wenn der Vorsitzende
nicht ein anderes bestimmt, von den betreffenden
Berichterstatternoder den Schriftführern abgefaßt
und im Landtage verlesen und festgestellt. Die
Beamten der Provinzialverwaltung haben dabei,
sowie auch überhaupt bei den schriftlichenArbeiten
des Landtages auf Antrag des Vorsitzenden und
nach nähererAnordnung des LandesdirektorsAus¬
hülse zu leisten.

Die Bestallungen für die von dem Provinzial-
landtage gewählten Beamten werden von dem
Vorsitzenden des Provinziallandtag.esvollzogen.

8- 28.
Sitzungs-Protokolle.

Das Protokoll jeder Sitzung liegt in der
Regel schon während der nächstfolgenden Sitzung
zur Einsicht aus und wird, wenn dagegen bis
zum Schlüsse der Sitzung Einspruch nicht erhoben
ist, als genehmigtund festgestellt erachtet. Eine
Verlesung des Protokolls findet nur auf aus¬
drücklichenAutrag eines Abgeordnetenstatt. Das
Protokoll der letzten Sitzung einer Session ist am
Schlüsse derselben zu verlesen und festzustellen;
der Landtag kann aber auch die Festsetzung dieses
Protokolls einer besonderen Commission über¬
tragen. Das Protokoll muß die Beschlüsse des
Landtages in wörtlicherAnführung und die amt¬
lichen Anzeigendes Vorsitzenden enthalten. Wird
gegen die Fassung des Protokolls Einspruch erho¬
ben, welcher sich durch die Erklärung der Schrift¬
führer nicht heben läßt, so entscheidetdie Ver-
sammluug über den Einspruch. Im Falle der¬
selbe für begründet erachtet wird, muß noch
während der Sitzung eine neue Fassung der
betreffendenStelle festgestelltweiden. — Das
Protokoll wird von dem Vorsitzenden und 2
Schriftführern vollzogen.

diese Beschlüsse Vorlage,» der Staatsregierung
bezw. des Küuigl. Eommissars betreffen, sind die¬
selben dem Letzteren, soweit sie die laufendeVer¬
waltung betreffen, dem Landesdirektormitzutheilen.
Die etwa nöthigen weiteren Ausführungen zu
diesen Mittheilungenwerden, wenn der Vorsitzende
nicht ein anderes bestimmt, von den betreffenden
Berichterstatternoder den Schriftführern abgefaßt
und im Landtage verlesen und festgestellt. Die
Beamten der Provinzialverwaltung haben dabei,
sowie auch überhaupt bei den schriftlichenAr¬
beiten des Landtages auf Antrag des Vorsitzenden
und nach näherer Anordnung des Landesdirektors
Aushülfe zu leisten.

Die Bestallungen für die von dem Provin-
ziallandtage gewählten Beamten werden von dem
Vorsitzenden des Provinziallandtages vollzogen.

8- 28.
Sitzungs-Protokolle.

Das Protokoll jeder Sitzung liegt in der
Regel schon während der nächstfolgenden Sitzung
zur Einsicht aus und wird, wenn dagegen bis
zum Schlüsseder Sitzung Einspruch nicht erhoben
ist, als genehmigt und festgestellterachtet. Eine
Verlesung des Protokolls findet nur auf aus¬
drücklichenAntrag eines Abgeordnetenstatt. Das
Protokoll der letzten Sitzung einer Session ist
am Schlüsse derselbenzu verlesen und festzustellen;
der Landtag kann aber auch die Festsetzung dieses
Protokolls einer besondere,»Commission über¬
tragen. Das Protokoll muh die Beschlüssedes
Landtages in wörtlicher Anführung und die amt¬
lichen Anzeigendes Vorsitzenden enthalten. Wird
gegen die Fassung des Protokolls Einspruch er¬
hoben, welcher sich durch die Erklärung der
Schriftführer nicht heben läßt, so entscheidet die
Versammlung über den Einspruch. Im Falle
derselbe für begründet erachtetwird, muß noch
während der Sitzung eine neue Fassung der be¬
treffenden Stelle festgestellt werden. — Das Pro-
totoll wird von dem Vorsitzenden und 2 Schrift¬
führern vollzogen.



61

8 29.
Diese Geschäftsordnung bleibt fortdauernd

von Sitzung zu Sitzung in Kraft. Abänderungen
derselben können zu jeder Zeit beschlossenwerden.
Hierauf gerichtete Anträge sind durch eine Com¬
mission vorzuberathen, welche darüber an den
Landtag Bericht erstattet.

Abweichungen von der Geschäftsordnungsind
zulässig, wenn kein Mitglied des Landtags Wider¬
spruch dagegen erhebt.

8 29.
Diese Geschäftsordnung bleibt fortdauernd

von Sitzung zu Sitzung in Kraft. Abänderungen
derselbenkönnen zu jeder Zeit beschlossenwerden.
Hierauf gerichtete Anträge sind durch eine Com¬
mission vorzuberathen, welche darüber an den
Landtag Bericht erstattet.

Abweichungen von der Geschäftsordnungsind
zulässig, wenn kein Mitglied des Landtags Wi¬
derspruchdagegen erhebt.

Anlage L.

Düsseldorf, den 30. November 1888.

Referat
des Provinzialausschusses,

betreffend

die erneuerte Petition der Rheinischen Landbürgermeister wegen

1. Versorgung ihrer Hinterbliebenen,

2. Aufbesserung ihrer Pensionsverhältnisse.

Der 34. RheinischeProvinziallandtag hat in seiner Plenarsitzung vom 23. Juni 1888
bezüglich der damals vorliegendenPetition der Landbürgermeister der Rheinvrovinz wegen Ver¬
sorgung ihrer Hinterbliebenen sowie wegen Aufbesserungihrer Pensionsverhältnisseden folgenden
Beschlußgefaßt:

„In Anerkennung des Bedürfnisseseiner Fürsorge für die Hinterbliebenender Gemeinde¬
beamten der Rheinvrovinz die Petition des LandbürgermeistersPhilippy und Genossen
dem Provinzilllllusschussezur Prüfung und Erstattung von Vorschlägenan den nächsten
Provinziallandtag zu überweisen; in gleicher Weise auch den Provinzialausschuh mit
Vorprüfung der in der bezogenen Petition angeregten Frage der Verbesserungder
Pensionssätzeder Landbürgermeisterzu beauftragen."

Der Provinzialausfchutzhat, in Ausführung dieses Auftrages, zunächst in der Sitzung
vom 25./27. September d. I. über die vorberührten Fragen berathen. Es herrschtehierbei Ein¬
stimmigkeit darüber, daß ein gesetzlicherZwang der Communen zum Beitritt zu einer Wittwen-
und Waisenkasse vorerst nicht angezeigt erschiene; der Ausschuh war vielmehr der Meinung, daß
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der Versuch zu machen sei, eine solche Kasse durch freiwilligen Beitritt der betreffenden Verbände
in's Leben zu rufen und zwar auf folgender Grundlage:

1. Die Kreise, Städte und Bürgermeistereien sind berechtigt, der Kasse für ihre fämmt-
lichen pensionsberechtigten Beamten, mit Ausschluß der Elcmentarlehrer, beizutrcten.

2. Die Kasse gewährt den Hinterbliebenen der unter 1 genannten Beamten dieselben
Competenzeu, welche den Reichs- und Preußischen Staatsbeamten nach den Gesetzen vom 20. April
1881 und 20, Mai 1882 zustehen.

3. Bei Betheiligung einer hinreichend großen Anzahl von Verbänden wird die Kasse
etwa 6°/u der pensionssähigen Gehälter und der Pensionen von den beitretenden Verbänden
erheben. — Den letzteren ist unbenommen, eine statutarisch festzusetzende Quote dieses Beitrages
von den betreffenden Beamten wieder einzuziehen.

4. Die Kasse wird von der Provinzialvcrwaltung unentgeltlich verwaltet.
Behufs Feststellung, ob eine hinreichend große Anzahl von Verbänden (Kreise, Städte

und Landbürgermeistereien) bereit sei, für ihre Beamten einer derartigen Kasfe unter den vor-
gedachtcn Bedingungen beizutreten, sind die einzelnen Verbände zu einer desfallsigen Erklärung
aufgefordert worden. Obgleich die desfallsigen amtlichen Erklärungen noch nicht eingegangen sind,
so darf doch nach sonstigen hierher gelangten Mittheilungen angenommen werden, daß keine Aussicht
auf hinreichenden Veitritt der beteiligten Eommnnaloerbände vorhanden und demnach das Zustande¬
kommen der Kasse auf der zuerst beabsichtigten Grundlage aussichtslos ist.

Bezüglich der Frage imgen Aufbesserung der Pcnsionsuerhältnisse hatte der Provinzial-
ausschuß in der Sitzung vom 25./27. September beschlossen, dem Prouinziallandtage vorzutragen,
daß, obwohl die Pensionssätzc für die Landbürgermeister als unzureichend zu erachten feien, die
Stellung eines Antrages bei der Königlichen Staatsregierung auf anderweite Regelung der
Pensionsuerhältnisse zunächst deshalb nicht angezeigt erscheine, weil letztere erst im vorigen Jahre
bei Erlaß der Kreisordnnng eine Aufbcssernng erfahren hätten, und den Petenten zn überlassen
wäre, die erforderlichen Schritte bei der Staatsregierung selbst zu thun.

Inzwischen haben die Rheinischen Landbüraermeistcr uuter dem 25. Oktober v. I. eine
erneuerte Petition an den Prouinziallandtag eingereicht, in welcher ausgeführt wird, daß auf die
Errichtung einer Wittwen, und Waisen-Versorgungskasse im Wege des freiwilligen Beitrittes der
Gemeinden nicht zu rechnen fei, weil cincstheils der Jahresbeitrag von 0> der Gehälter zu hoch
bemessen erscheine, und andcrnthcils auf dem Lande das Verständniß für die Nothwendigkeit einer
Wittwen- lind Waifenvcrsorgung meistens fehle.

Es wird deshalb in jener Petition der Antrag auf Einführung des zwangsweisen Veitritts
zu der zu errichtenden Wittwen- und Waisenkasse gestellt und ebenso der frühere Antrag auf
Verbesserung der Pensionsuerhältnisse der Landbürgcrmcister wiederholt.

Der Prouinzialnusfchuß hat iu seiner Sitzung vom 27. November cr. diese Petition vor¬
berathen und ist hierbei zu folgender Ansicht gelangt:

Wenn auch nicht zugegeben werden kann, daß der Jahresbeitrag von 6°/o der Gehälter
zu hoch bemessen sei oder einen zu schweren finanziellen Druck auf die Gemeinden auszuüben
vermöge, fo fcheint die Erfahrung doch die Ansicht zu bestätigen, daß die »leisten Gemeinden in
Folge mangelnden Verständmsses für die Frage der Wittwen- und Waisenuersorgung für ihre
Beamten den freiwilligen Beitritt zu einer solchen Kasse ablehnen werden. Hieran würde auch
nichts geändert werden, wenn die Jahresbeiträge niedriger bemessen würden. Letzteres würde
nämlich uuter der Vuraussetzuug möglich sein, daß die Kasse sich auf das Umlageucrfahren
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beschränken und mir solche Beiträge nach Ablauf des Jahres uon den Gemeinden einziehen würde,
welche zur Deckung der im laufenden Jahre wirklich gezahlten Wittwen- und Waisenpensionen
erforderlichgewesen sind. Nlsdaun würden, da für die Vergangenheit Wittwen- und Waisen-
pcnsionennicht zu entrichten sind, für die nächsten Jahre nur ganz geringe Beiträge zu zahlen
sein, welche alsdann von Jahr zu Jahr steigen und bei dem Eintritt« des sogenanntenVeharrungs-
zustandcsetwa 9°/u erreichen würden. Der Satz von 9«/« für den Veharrungszustand ist nämlich
auf Grund sorgfältiger mathematischerBerechnungen bei Einführung der Wittwem und Waisen¬
versorgung in Elsaß-Lothringen und in Preußen ermittelt worden und beruht auch auf diesem
Eatze der frühere Beitrag der Staatsbeamten von 3"/°, das ist '/-, uon 9°/„. Der Ausschuß
hielt nicht für zweckmäßig die Beiträge nach dein jeweiligen Bedürfnisse zu erhebenund demnach
von Jahr zu Jahr steigen zu lassen, sondern er erachte für besser, daß von Anfang an ein zur
Aufrechterhaltungder dauernden Leistungsfähigkeitder Kasse erforderlicherBeitrag erhoben werde.
Als solcher ergab sich der Satz von 6>, indem berechnet wurde, daß bei sofortiger Zahlung
dieses Beitrages steh bis zum Eintritte des Beharrungszustandcs ein Kapital ansammeln werde,
dessen Zinsen ausreichen würden, um mit Hinzurechnung der Beiträge von ü°/u der Gehälter
die Wittwen- und Waisenpensionenauch nach Eintritt des Beharrungszustandcs in Höhe uon
etwa 9°/a dauernd bestreitenzu können. Wenn die Gemeinden von den zu zahlenden 6°/« die
eine Hälfte übernehmenund die fehlenden3°/« uon den Beamten sich erstatten lassen sollten, so
waren Letztere hinsichtlichihres Veitragsuerhältnisses nicht ungünstiger, wie seither die Staats¬
beamten, gestellt.

Da indessen auf dem vorgeschlagenenWege des freiwilligen Beitritts das von dein
^rovinziallandtage als ein Bedürfniß anerkannte Ziel der Einrichtung einer Wittwen- und Waifen-
versorgung für die Hinterbliebenender Eommunalbeamten sich nicht erreichenläßt, so bleibt nur
die Alternative übrig, die in Rede stehende Wittwen- und Waiscnuersorgung entweder fallen zu
lassen oder aber einen gesetzlichenZwang herbeizuführen.

Die Landbürgermcisterbeantragen das Letztere und zwar durch ein nach der Prouinzial-
ordnung zu erlassendes Statut, oder durch Nachsuchung der gesetzlichenErmächtigungzur Errichtung
einer solchen Kasse.

Wenn auch dahingestelltbleibe», mag, ob nach Maßgabe der Bestimmungender Prouinzial-
ordnung Olr. §. 34, 3? und 1l9 Nr. ü) der Prouinziallandtag berechtigtist, die Wittwen- und
Waisenuersorgungder Hinterbliebenender Landbürgermeisterzur Prouinzialangelegenheitzu erklären
und demnach die erforderlichenBeiträge im Wege des Zwangs als Prouinzialabgaben einzuziehen,
so glaubte doch der Ausschuß ein derartiges mit den grüßten Schwierigkeitenin der Ausführung
verknüpftes Auskunftsmittel um so weniger anempfehlenzu sollen, als die Landbürgermeisterin
der Rheinprovinz neben ihrer communalen Thätigkeit vorzugsweise mit staatlichen Funktionen
betraut sind und demnachdie Fürsorge für diese Beamten beziehentlich deren Hinterbliebenenden
Vereich der staatlichenVerwaltung nicht minder wie die Communaluerwaltung berührt Unter
diesen Umständen glaubte der Provinzialausschuh es in erster Linie als Aufgabeder Staatsregierung
erachten zu müssen, für die Errichtung einer Wittwen- und Waifenkassefür die Hinterbliebenen
der Landbürgermeister durch Herbeiführung der hierzu erforderlichengesetzlichen Bestimmungen
Sorge zu tragen. Die Provinzialuerwaltung würde alsdann ihrerseits die Angelegenheitdadurch
zu fördern bereit sein, daß sie die unentgeltlicheVerwaltung jener auf gefetzlicher Grundlage zu
bildendenund auf fämmtliche pensiunsberechtigteEommunalbeamten— mit Ausnahme der Volks¬
schullehrer — auszudehnendenKasse übernimmt.
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Da die Pensionsberechtigungeinerseits die Voraussetzung des Veitritts zur Wittwen-
und Waisenkasse bildet, und andererseits die in den einzelnenFällen zu gewährendenWittwen¬
uno Waisenpensionenvon der Höhe der Pension des betreffendenCommunalbeamten abhängig
sind, so tritt dadurch die in der Petition der Landbürgermeisterberührte zweite Frage der ander¬
weilen Regelung ihrer Pensionsverhältnissemit der ersten Frage in einen ursächlichen Zusammen¬
hang. Dasselbe gilt hinsichtlich der gesetzlichenAusdehnung der Pensionsberechtigungauf weitere
Communalbeamten,denen nach der augenblicklichenGesetzgebung ein Pensionsanspruchnicht zusteht.

Von dieser Erwägung ausgehend, glaubte der Provinzialausschuß nur die Verbindung
der gesetzlichenNeuregelung der Pensionsverhältnisseder Communalbeamtenmit der im gesetzlichen
Wege zu ordnenden Fürsorge für deren Hinterbliebeneanempfehlenzu können.

Der Provinzialausschuß beehrt sich demnach den Antrag zu stellen:
„der hohe Landtag wolle bei der Königlichen Staatsregierung ein Gesetz beantragen,
durch welches

1, die Landbürgermeistereienund Landgemeinden genöthigt werden, einer von
dein Prouinzialverbande zu errichtenden und unentgeltlich zu verwaltenden Kasse zur
Versorgung der Hinterbliebenender Communalbeamten— mit Ausschlußder Volks-
schullehrcr — beizutretenund

2. die Pensionsverhältnisseder Landbürgermeistersowie der übrigen Communal¬
beamten einer neuen Regelung unterzogenwerden.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage 0. Düsseldorf, den 9. November 1888.

Referat,
betreffend

Krankenversicherungder land« und forstwirthschaftlichenArbeiter.

Dem im Juni dieses Jahres versammelt gewesenen34. Prouinziallandtag lag eine
Petition des landwirthschaftlichenVereins für Rheinpreuhen vor, dahingehend,der Landtag wolle
durch statutarischeBestimmung die Krankenversicherung auf die in der Land- und Forstwirthschaft
beschäftigten Arbeiter ausdehnen.

Der Landtag hat diefe Angelegenheit durch Beschluß vom 21. Juni cr. an den Provinzial¬
ausschuß zur näheren Prüfung und Berichterstattung an den nächsten Landtag verwiesen. Der
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Prouinzialausschuß beehrt sich hiernach zu berichten, wie folgt: Das Unfalluersicherungsgesetz vom
i). Mai 1886 für die in land- und forstwirthschaftlichen Betrüben beschäftigten Personen tritt im
Falle einer Verletzung erst vom Beginn der 14. Woche nach dem Unfall helfend ein; für die
ersten 13 Wochen im Falle einer Verletzung fo wie für Krankheitsfälle hat das Unfalluer-
sicherungsgcsetzkeine Fürsorge getroffen. (§. 6 1, o.) Das Krankenversicherungsgesetzvom
75. Juni 1883 bezieht sich ohne Weiteres nicht auf die land- und forstwirthschaftlichen Arbeiter;
jedoch giebt der §. 2 desselbenden Gemeindenfür ihren Bezirk, oder weiterenCommunaluerbänden
für ihren Bezirk oder Theile desselben die Befugnis), die Krankenversicherungdurch statutarische
Bestimmung auch auf die in der Land- und ForstwirthschastbeschäftigtenArbeiter zu erstrecken.

Es ist nicht bekannt geworden, daß Gemeinden oder Kreise, welche hier eben so wie die
Provinz als weitere Eommunalverbände im Sinne obiger Bestimmung gelten, in größerem
Umfange von diefer Vefugnih Gebrauch gemacht haben. Wenn daher der Proninzialverband dazu
übergehensoll, eine solche statutarischeBestimmung zu erlassen, wodurch für sämmtlicheKreise
und Gemeinden der Provinz die Krankenversicherungobligatorisch gemacht wird, so wird doch
eine solche in alle Verhältnisse recht tief einschneidende Maßregel nicht ohne die sorgfältigstenund
eingehendstenErhebungen üb« den Umfang und das Maß des Bedürfnisses getroffen werden
können. Insbesondere wird es erforderlichfein, zu ermitteln, wie und mit welchem Erfolge die
anderen Provinzen in dieser Richtung vorgegangen sind, und werden die Krcisbehörden, bczw.
Kreisauöschüsse über diese Frage zu hören sein, damit hiernach auch festgestellt werden könne, ob
eine solche statutarischeBestimmung eventuell für die ganze Provinz zu erlassen, oder ob Theile
derselben,eventuell welche, auszuschließen sein möchten.

Zu solchen, der Wichtigkeitder Frage entsprechenden Ermittelungen, wozu eventuell auch
noch statistische Erhebungen hinzutreten, hat aber die kurze Frist, seit dem Schluß des letzten
Landtags um so weuigcr ausgereicht, als dieselbe durch die Vorbereitung anderweitigerdringender
"andtagsuorlagcn bereits übermäßig in Anspruch genommen war. Da überdies die land- und
forstwirthschaftlichenArbeiter berechtigt sind, der Geineinde-Krankenversicherungbeizutreten (ofr.
8- 4 Abs. 2 des Krankenucrsichernngsgesetzes vom 15. Juni 1883) und hierdurch für die ersten
13 Wochen sich die in ß. 6 1. «. vorgesehenen Wohlthaten zu sicher», da ferner auf alle Fälle für
die ersten 13 Wochendie Gemeinde, in deren Bezirk der Verletztebeschäftigt war, die Kosten des
Heilverfahrens zu gewähren hat, (§. 10 des Unfallversichcrungsgesetzesvom 5. Mai 1886) im
Uebrigen aber die Verpflichtungder Ortsarmenuerbände zur UnterstützunghülfsbedürftigcrPersonen
voll bestehen bleibt, (§. 11 1. c) so liegt das Bedürfniß zu einer fchleunigenErledigung dieser
Angelegenheitnicht vor, wenigstens nicht in dem Maße, daß ans die oben angedeutetensorgfältigen
Untersuchungen verzichtet werden könnte. Dazu kommt noch, daß die Kreis-und Gemeindebehörden
augenblicklich mit der Einführung der Unfallversicherungfür die land- und forstwirthschaftlichen
Arbeiter vollauf beschäftigtsind, und es jedenfalls nicht rathsam sein würde, in diesem Zeitpunkte
gerade noch die Krankenversicherungans diese Personen auszudehnen, wodurchdie Thätigkeit jener
Behörden wiederum ganz erheblich iu Anspruch genommenwürde. Der Provinzialausschuh beehrt
sich daher den Antrag zu stellen, diese Angelegenheitbis zur nächsten Session zu vertagen.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Lcmdesdireltor.
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Anlage v, Düsseldorf, den 20. November 1888.

Neserat
des Proviuzialausschusses,

betreffend

die Errichtung eines Kaiser-Wilhelm'Denkmals in der Nheinprovinz.

In der Sitzung des Rheinischen Prouinziallandtages vom 23. Juni cr. wurden die
beiden Petitionen, nämlich: die Petition des Eomitäs zur Errichtung eines Kaiser - Wilhelm-
Denkmals aus Provinzialmittcln in der Stadt Coblenz sowie die Petition von Bürgern der
Stadt Vierscn zur Errichtung eines gemeinsamen Provinzial-Denkmals für die beiden ersten Kaiser
des deutschen Reiches zur gleichzcitigeu Berathung gestellt und auf Antrag des Herrn Abgeordneten
Dr. Frowein beschlossen, diese Petitionen dein Prouinzialcmsschusse zur Erwägung uud Bericht¬
erstattung zu überweisen. In Folge dessen beschäftigte sich der am 25./27. September cr, zusam¬
mengetretene Provinzialausschuß mit dieser Angelegenheit und behielt sich nach eingehender
Berathung eine endgültige Beschlußfassung für die nächste Sitzung vor, indem gleichzeitig dem
Landesdircktor der Auftrag ertheilt wurde, iuzwifcheu durch Aufrage bei den ihm näher bezeichneten
Architekten, Künstlern und Behörden Erkundigungen darüber einzuziehen, wie hoch sich die Kostcu
der Ausführung eines angemessenen Denkmals auf einer Höhe des Rheines, auf einer Rheininsel
und in einer Stadt stellen werden, und dem Provinzialausschusse in der nächsten Sitzung das
Resultat der desfallsigen Nachfragen mitzutheilen.

Diefem Beschlusse gemäß richtete der Landesdirektor entsprechende Schreiben:
1. An Se. Excellenz den Herrn Oberpräsidenten der Rhcinprovinz, um durch desfeu

Vermittelung zu erfahren, wie hoch sich die Kosten zur Errichtung der Nuhmcshalle bei Kehlheim
und der Walhalla bei Negensbnrg belaufen haben.

Hierauf ist eiu Antwortschreiben zur Zeit noch nicht eingegangen.
2. An den Herrn Oberbürgermeister Becker in Köln zur Angabe der Kosten des auf

dem Heumarkte daselbst aufgestellten Reiterstandbildes Sr, Majestät des hochseligenKönigs Friedrich
Wilhelm III.

Die Gesammtkosten dieses Denkmals sind angegeben worden zu 756 705 M. 93 Pfg,
3. An die Königliche Eisenbahn-Direktion zu Köln zur Angabe der Kvstcn des auf der

dortigen Nhcinbrücke aufgestellten Reiterstandbildes Sr. Majestät des verstorbenen Kaisers Wilhelm I.
Die Kosten dieses Standbildes excl. des Sockels haben betragen I 14000 M.
Ferner wurde an die nachstehend bezeichneten Architekten 2c, die Anfrage gerichtet, ob

mit einer Summe von etwa 800 000 M. sich ein Denkmal mit architektonischem Aufbau an einem
hervorragend schönen Punkte des Rheines, fei es auf einer Höhe oder auf einer Rheininsel in
würdiger Weise ausführen lasse. In den Antwortschreiben sind folgende Angaben geinacht bezw.
Ansichten ausgefprochen worden:

4. Architekt Brnno Schwitz in Berlin veranschlagt die Kosten eines Denkmals überhaupt
auf'900 000 M.
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5. Die Architekten Ende und Vückmann in Berlin geben zunächst die Kosten einer Reihe
von ausgeführten Reiterstandbildern an, woraus hervorgeht, daß die ausgeworfene Summe von
800 000 M. zur Errichtung eines folchen Denkmals mit reicher figuraler Ausbildung des Posta¬
ments auf einem öffentlichen Platze mehr als ausreichend erscheint, Dieselben führen ferner aus,
daß der Schloßplatz zu Coblenz zur Aufstellung eines Standbildes an sich zwar fehr wohl geeignet
erscheine, daß aber ein solches Denkmal nicht als ein von der ganzen Nheinprouinz errichtetes
erscheine. Das Denkmal muffe vielmehr auf einem nicht architektonisch umschlossenen, durch
Schönheit und besondere Vorzüge ausgezeichneten, leicht sichtbaren Platze an oder im Rhcine
errichtet werden Als einen solchen hervorragenden Punkt könne man sich z, B. die Nordspitze
der Insel Nonnenwerth denken und müsse ein dort aufzustellendes Standbild einen holM architek¬
tonischen Unterbau erhalten. Hierzu würde die ausgeworfene Summe von 800,000 M, wohl
ausreichen, dagegen sei dies nicht der Fall, wenn ein höher gelegener Punkt an, AbHange oder
gar ans dem Gipfel eines Berges als Aufstellungsort gewählt werde.

Die Architekten regen am Schlüsse ihres Schreibens noch die Idee an, das Kaiser-
Wilhelm-Denkmal mit dem Niederwald-Denkmal in Verbindung zu bringen uud zu diesem Zwecke
eine Vereinigung der Rhcinprovinz mit der Provinz Hessen-Nassau auzustrcbe«.

0. Der Geheime Negierungsrath Professor Raschdorff in Berlin führt Folgendes aus:
Für ein Denkmal auf einer Nheinhöhe bieten sich die besten Punkte zwischen Andcrnach und Boun,
indessen habe man überall die Concurrenz der Burgen zu überwinden, was nur durch Errichtung
einer mächtigen Baumasse, welche aber nur von der gegenüberliegenden Rheinscite überschaut
werden könne, möglich fein würde (siehe Niederwald-Denkmal).

Für die Idee eines Denkmals auf einer Rheininsel gebe es mehrere Beispiele, so die
I^ola della auf dem laZa ma^ior«, so im antiken Rom die Tiberinscl mit ihrem Tempelbau
Auch seicu der Mäuscthurm bei Vingen uud die Pfalz bei Laub immerhin als beachtenswcrth
zu erwähnen, insofern sie im Rhemstromc liegen uud uou jeden: der im Rheinthale vorhandenen
Verkehrswege gesehen werden könnten,

Ein Denkmal aus einer Rheininsel könne bescheidener im Maßstabe, feiner im Detail
werden, kurzum ein stulpturisches Werk, bei welchem die Architektur mitwirke. Hieraus folge,
daß für ein Infcldenkmal die Summe von 800 000 M. als ausreichend zu erachte,: fei. Dasselbe
sei der Fall, wenn man sich zur Errichtung eines Reiterstandbildes vor dein Schlosse zu Eoblenz
entfchliehen würde, Herr Raschdorff theilt ferner mit, er habe die Dcnkmalfrage im Senate der
Akademie der Künste vertraulich zur Sprache gebracht, und gäbe die Mehrheit der Künstler einer
Nheininfel den Vorzug, Auch halte man für zweckmäßig, den Platz vorher fest zu bestimmrn und
nicht etwa die Wahl des Platzes der Concurrenz freizugeben. Endlich empfehle sich, eine engere
Coneurrcnz auszuschreibeu zur Beschaffung von Skizzen unter Zusichern»«; eines festen Honorars
von je lü00 M.

7. Die Architekten Kaifer und von Großhcim zu Berlin gehen von der Voraussetzung
aus, daß nicht wie beim Niederwald-Denkmal eine zufällig sich darbietende hohe Plattform zur
Aufstellung eines figürlichen Denkmals benutzt werden soll, welches wie hier seiner hohen Lage
entsprechend vergrößert werden mühte, sondern daß auf einem, den Rhein beherrschenden Nerg-
vorsprnnge mittlerer Höhe ein weit sichtbares Architekturmonument zu errichten beabsichtigt sei,
welches das Standbild aufzunehmen habe. Ein solches Monument erfordere eine großartige
Entwickeluug baukünstlerischer Mittel, nämlich einen weit sichtbaren wuchtigen Architekturtürper
mit Treppenanlagen, Futtermauern, Thurnworsprüugen, Verstrebungen, Grotten «., was selbst
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unter günstigen Verhältnissen eine Bausumme von 4 bis 5 000 000 M, erfordern würbe. Da¬
gegen würbe sich ein Monument auf einer Nheininsel mit ber Summe von 800 090 M. wohl
ausführen lassen, wenn bie Funbainentiruugsarbeiten bes Unterbaues uicht besonbereuSchwierig¬
keiten begegneten.

8. Professor Schill in Düsseldorfspricht bie Ansicht aus, bah seines Emchtens es eine
vergeblicheMühe sein würbe, mit beu gegebenen Mitteln ein Stanbbilb mit einem dasselbe
umgebenden architektonischen Aufbau auf einer Höhe des Rheinstroms zn errichten, groß und
bedeutendgenug um die vielen, den ganzen Stromlauf umfassenden Nurgen in Schatten zu stellen,
welche noch heute trotz ihres ruiuenhaften Zustandes äußerst wirkungsvolleBergbekrönungcnfür
die Nheinlllndschaftbilden.

Ein Stanbbilb in großen Dimensionen ohne architektonischen Aufbau würbe aber nur
auf eine untergeordnete Wieberholung des Niederwald-Denkmalshinauslaufen, welches von uuten
gesehen als eine kleinlicheund kaum erkennbareFigur erscheine. Wenn er nun aus ästhetischen
Grüuben sich gegen eine Höhenbekrünuugaussprcchen müsse, so trete er dein Gedanken, das
Denkmal auf einer Insel im Nheine zu errichten, sympathischgegenüber. Für dieses Projekt
spreche zunächst der Vorzug der Ausführbarkeit mit der angeführten Summe von 800 000 M,
Außerdem werde bie in mähigen Dimensionen ausgeführte, etwa thcilweise mit einer Halle um-
schlosseuePortraitfigur des Kaifcrs dadurch räumlich fo uahe gerückt, daß die zahllofen alljährlich
vorüberziehendenNheinfahrer derselbenleicht ansichtigwerden könnten,

9. Der Architektenvercinfür Rheinland und Westfalen in Köln hat in der beregten
Angelegenheit eine Resolution gefaßt, aus welcherFolgendes hervorzuhebenist: In Anbetracht
dessen, daß in den größeren Städten der beiden Provinzen Rheinland und Westfalen bereits
Gelbmittel gesammelt sinb, um in ihren Mauern Kaiser-Wilhelm-Dentmäler zu errichten, sei es
angezeigt,bie Provinzial-Denkmäler in der freien Landschaftzu errichten, um so dem Zusammen¬
wirken der städtischen und ländlichen Bevölkerung Ausdruck zu gebe». Als Aufstellungsort
empfehle sich für die Rheinprovinz eine leicht zugänglicheund Vielen sichtbare Anhöhe des
Siebengebirges. Das Denkmal selbst solle aus einem vorwiegend architektonischen massiven Aufbau
bestehen, dessen künstlerischen Mittelpunkt das Vildniß des ersten dentschen Kaisers bilde, uud sei
ein solches Bauwerk (iucl Standbild ist nicht gesagt), für die Summe von 800 000 M. herzu¬
stellen. Es empfehlesich ferner, zunächst den Standort zu wählen und alsdann unter Angehörige»
der beiden Provinzen Rheinland und Westfalen einen freien Wettbewerb auszuschreibenunb für
bie endgültige Beschlußfassung über Art und Form bes Denkmals eine Reihe künstlerischer Vor¬
schlage zu gewinnen.

Aus den vorstehende!! Mittheilungen ergiebt sich, daß bezüglich der Platzfrage die ack 5,
6, ? und 8 bezeichneten Architekten, sowie bie Majorität im Senate der Akademie ber Künste sich
für eine Nheiniusel ausgesprochenhaben, während der aä 4 bezeichneteArchitekt diese Frage nicht
berührt und uur der Architektenvereinfür Rheinland unb Westfalen eine mäßige Höhe des
Siebcngebirges als geeignetsten Aufstellungsortbezeichnet.Ferner crgiebt sich, daß zur Errichtuug
eines Höhendeukmalsauch nur der genannte Architektenvercindie Vausumme von 800 000 M.
für ausreichenderachtet, während der Architekt aä 4 die Summe von 900 000 M, alle übrigen
Architekten dagegen weit höhere Summen, sogar bis zu 5 MillionenM. als erforderlichbezeichnen.

Bei dieser Sachlage und mit Rücksicht auf den Umstand, daß die ans Baiern erbetene
Mittheiluug über bie Höhe der Baukosten der Ruhmcchalle bei Kelheim unb ber Walhalla bei
Regensburg noch nicht eingegangen ist, konnte bem Prouinzialausschussezur Zeit eine weitere
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Beschlußfassunghinsichtlichdes Standortes des Kaiserdenkmals und der damit in Verbindung
stehenden Fragen nicht angezeigt erscheinen,der Ausschuß glaubte vielmehr sich zunächstdarauf
beschränken zu sollten, dem Provinziallandtage folgendeVorschlägezu unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle:
1. Die Errichtung eines Denkmals für weiland Se. Majestät Kaiser Wilhelm I.

beschließen.
2. Zu den desfallsigenKosten einen Beitrag von 500 000 M. bewilligen, welcher

nicht aus der Provinzialumlage und der Dotationsrente, sondern aus den eigenen
Einnahmen der Provinz und zwar aus dem zur Verfügung des Prouinzialland-
tages stehenden Zinsgcwinne der Landesbant beziehungsweise dem Dispositionsfonds
des Provinzillllandtages (Titel III. der Ausgabe des Hauptetats) mit jährlich
60 000 M. für die nächsten 8 Jahre entnommen und bei der Landesbant der
Rheinprovinz zinstragend angelegt werden soll.

3. Den Prouinzialausschuß beauftragen, die beiden Projekte bezüglich der Errichtung
auf einer Höhe bezw. auf einer Infel des Rheines oder in einer Stadt, besonders
hinsichtlich der Kosten durch Ausschreibung einer Concurrenz klar zu stellen und
dem nächsten Pruvinziallandtage über den Ort und die Art der Ausführung des
Denkmals bestimmteVorschlägezu machen."

Der Pwvinziallmsschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Anlage N.

Düsseldorf, den 7. November 1888.

Referat
des Provinzilllllusschusses,

betreffend

die Petition des Nckerers Mathias Schmitt zu Spessart bei Kempenich,betreffend
Herstellung eines Verbindungsweges in's Brohlthal.

Der Ackerer Mathias Schmitt zu Spessart bei Kempenich, Kreis Adenau, hat an den
34. RheinischenProvinziallandtag nachstehende Petition gerichtet:

„Dem hochlöblichen Provinziallandtag Düsseldorf.
Zu den in der Nachbarfchaft vor und nach vorgenommenen Wegebauten fehlt die
Verbindung, um mit dem Fuhrwerk ins Brohlthal nach dem Rhein fahren zu können.

Das alte Eifenbahnprojektins hiesige Eifelreuier scheint fallen gelassen zu sein.
In der Hoffnung verbleibe untergebenstund hochachtungsvoll

gez.: Math, Schmitt, Ackerer."
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Der Landtag hat diese Petition an den Provinzialausschuß zur Prüfung und dem-
nnchstigcn Berichterstattungverwiesenund beehrt sich der Provinzialausschuß, Folgendes zur Sache
zu bemerken:

Die Petition bezieht sich auf die Angelegenheit,betreffend den Bau eines Verbindungs¬
weges von Kempenichnach den: Vrohlthal zum Anschluß an die Brohl-Provinzialstraße, in
welcher Angelegenheitbereits seit Jahren zwischen der Provinzicüverwaltung und den bethciligten
Gemeinden verhandelt wird. Diese Verhandlungen haben den Bau eines Communalweges in
der fraglichen Richtung zum Gegenstandeund hat der Proviuzialverwaltungsrath zu diesen: Zwecke
bereits in 188U eine Summe von 6500 Mark bei den: Communalwegebaufondszur Disposition
gestellt, um dieselbe nach Vorlage eines geeignetenBauprojekts definitiv als Beihülfezu bewilligen.

Die Vorlage des qu, Projekts hat sich bis jetzt aus dem Grunde verzögert, weil die
Wahl der Nichtungslinieder besonderen lokalen Verhältnisse und der dabei zu berücksichtigenden
Interessen wegen Schwierigkeitenmachteund es insbesondererathsam erschien,die Aussichtenfür
das Zustandekommeneiner Brohlthalbahn abzuwarten, um euentl, die Linie an diese Nahn
anzuschließen, Neuerdings hat, nachdem das Bchnprojckt außer Betracht gekommen ist, der
Kreislandrath von Adenau mitgetheilt, daß die Gemeinden sich für eine bestimmteNichtungs¬
linie, welche von Kempenichüber die Höhe von Hain nach Oberzissen führt, entfchiedenhätten
und daß diefe Linie nunmehr der speziellen Projcktirung bez, Veranschlagungunterzogen werden soll.

Unter diesen Umständen dürfte die Petition des Ackerers Schmitt für erledigt zu
erachten nnd den: Petcutcn mitzutheilensein, daß die Angelegenheitanderweit verfolgt werde.

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Vnndesdirettor,

Anlage ?. Düsseldorf, den 9. November 1888.

Referat
des Provinzialausfchufses,

betreffend

die Geschäftsordnung für den Provinzialausschuß.

Der 34. Rheinische Provinziallandtag hat in der Sitzuug vom 25. Juni 1888 die
Geschäftsordnungfür den Provinzialausschuß mit zwei näher bezeichnetenAbänderungen vorläufig
bis zur weiteren Beschlußfassung des nächsten Provinziallandtages genehmigt.

Infolge dieser Beschlußfassung hat der Provinzialausschußdie vorbesagtc Geschäftsordnung
einer nochmaligenPrüfung unterworfen und beschlossen,dieselbemit folgendenAenderungendem
hohen Landtage zur Genehmigungvorzulegen:

In §. 1 ist ein den: ß, 52 der Provinzialordnung entsprechender Zusatz zu machen.
In ß. 3 sind die Worte „dem Vorsitzenden"zu ersetzen durch: „den: Unterzeichnerdes

Einladungsschreibens,"
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In tz. 8 ist anstatt „inkl." zu setzen: „einschließlich" und sind die bezogenen Paragraphen
in der Geschäftsordnungabdrucken zu lassen.

In §. 10 sind im letzten Satze die Worte „wird der Berichterstatter" zu ersetze» durch
«werdendie Berichterstatter,"

In §, 13 (früher ß, 15), Zeile 1 und 2 ist an Stelle der Worte „des..... Schrift¬
führers" zu setzen: „zweier ..... Schriftführer", wobei die Worte „oder dessen Stellvertreters"
wegfallen.

Dem Satze 4 dafelbst ist folgende Fassung zu geben: „Dasselbe wird von dem Vorsitzenden
bezw, dessen Vertreter und den Schriftführern unterzeichnet und alsdann u. f. w."

Sodann ist in §. 14 (früher H, 16) der letzte Satz, anfangend mit den Worten „Die
Mitglieder u, f w " zu streicheu.

Endlich erachtet der Prouinzialausschuß es dem Sinne des Z. 57 der Provinzialordnung
für cntfprcchender, wenn in der Geschäftsordnungfür den Prouinzialausschuß lediglich der formelle
Geschäftsgang geregelt und davon Abstand genommen wird, den Geschäftskreisdes Provinzial-
ausschusscs iu der Gcschäftsorduungfür letzterennäher zu bestimmen.

Die Befugnissedes Prouinzialausfchusscsergeben sich vielmehraus der Provinzialordnung
sowie sonstigenBestimmungen.

Der Provinzialausschuh glaubt vou dieser Erwägung ausgehend die §§, 13 und 14 der
prouiforifchenGcschäftsordnuug,welche sich in den Geschäftsordnungenfür den Ausschuß in den
übrigen Provinzen ebenwenigfinden, streichen zu müssen.

Demgemäß beehrt sich der Prouinzialausschuß dem hohen Landtage den Antrag zu
unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle der Geschäftsordnung für den Prouinzialausschuß mit den
vorgeschlagenen Abänderungenin der beiliegenden Fassung die Genehmigungertheile»."

Der Vrovinzialausschujz:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirettor.

Geschäftsordnungfür den ProviuMlausschuß der Rheinsirovinz.

tz. 1. i, Bciufunss des Pro-
Der Prouinzialausschuß versammelt sich, so oft es die Geschäfteerfordern, und zwar in w'Mlnusschusses.

der Regel im Ständehausc zu Düsseldorf. Die Berufung zu den Verfammlungcn erfolgt durch
den Vorsitzenden,bei feiner Verhindernng durch den Stellvertreter des Vorsitzenden, bei gleichzeitiger
Verhinderung Beider durch das dem Lebensalter nach älteste Mitglied des Provinzialausschusses.

Die Berufung muß erfolgen auf schriftlichen Antrag des Laudesdirektorsoder der Hälfte
der Mitglieder des Provinzialausschusses

§.2.
Die Mitglieder des Provinzialausschusses sind zu dcu Sitzungen so zeitig durch

eingeschriebene Briefe zu berufen, daß die Einladungsschreibender Regel nach mindestens eine
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Woche, in eiligen Fällen mindestens24 Stunden vor dem ersten Sitzungstage in ihren Händen
sein können.

§.3.
Einberufene Mitglieder des Provinzialausschusses, welche der Einladung nicht folgen

tonnen, haben dieses ohne Zeitverlust dem Unterzeichnerdes Einladungsschreibenszu Händen des
Landesdirektorsanzuzeigen,welcher die Einladung der Stellvertreter der verhinderten Mitglieder
im Namen des Vorsitzenden des Provinzialausschusses event, auf telegraphischem Wege zu
bewirkenhat.

§.4.
Die Anberaumung einer Sitzung ist gleichzeitigmit der Berufung der Mitglieder dem

Obervmsidentender Provinz und dein Vorsitzendendes Prouinziallandtags unter Beifügung der
Tagesordnung («tr, §, 5) mitzutheilen. Die dem Landcsdirektor zugeordneten oberen Beamten
werden durch RundschreibenSeitens des Landesdirektors eingeladen. In gleicher Weise erfolgt
die Einladung des Direktors der Provinzial-Feuer-Societät sowie des Direktors der Landesbank
der Nheinvrouinz zu den Verhandlungen des Provinzialausschusses über Angelegenheitender
Provinzial-Feuer-Societät bezw. der Landesbank.

I,, 5>MsUl!»M!!!,. ß. 5.
Zugleich mit den Einladungsschreiben ist ein von dein Vorsitzenden festzustellendesVerzeichnis)

der zu verhandelndenGegenstände den Mitgliedern des Ausschussesmitzutheilen. Dieses Verzeichnis;
kann durch eine Nachtrags-Tagesordnungergänzt werden; die letztere muß aber jedem Mitgliede
spätestensbeim Beginn der Sitzung zugestellt werden.

§. 6.
Ueber Gegenstände,welche nicht auf der Tagesordnung gestanden haben, kann in der

anstehendenSitzung nur dann berathen und beschlossen werden, wenn nicht drei Mitglieder des
Provinzialausschusseswidersprechen,

in, Berathung »»» 8- ?.
Beschlußfassung Der Vorsitzende eröffnetund schließt die Sitzungen,

des Prouinzinlaus-
schusses. §. 8.

Für die Berathung und Beschlußfassung des Provinzialausfchussessind die Bestimmungen
der 88- 53 bis 56 einschließlich der Prouinzialordnung maßgebend.*)

*) §, 53, Der Proninzialausschuß kann nur beschließen,wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder, mit
Einschluß des Vorsitzenden, anwesend ist.

Die Beschlüsse werden nach Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit giebt die Stimme des
Vorsitzendenden Ausschlag,

H, 5,4, Betrifft der Gegenstand der Verhandlung einzelne Mitglieder oder deren Verwandte oder Ver¬
schwägerte in auf- und absteigender Linie oder bis zu dem dritten Grade der Seitenlinie, so dürfen dieselben an
der Berathung und Abstimmung nicht Theil nehmen.

Ebensowenig darf ein Mitglied bei der Berathung und Beschlußfassung über solche Angelegenheiten
mitwirken, in welchenes in anderer als öffentlicher Eigenschaft ein Gutachten abgegeben hat oder als Geschäfts¬
führer, Beauftragter oder in anderer als öffentlicher Stellung thätig gewesen ist.

8, 55, Wird in Folge des gleichzeitigen Ausscheidens von mehr als der Hälfte der Mitglieder gemäß
8- 54 der Proninzialausschuß beschlußunfähig und kann die Beschlußfähigkeitauch nicht durch Einberufung unbethei-
ligter Stellvertreter hergestellt werden, so erfolgt die Veschlußnahme durch den Prouinziallandtag.

Kann die Vefchlußnnhme nicht bis zum Zusammentritte des Prouinziallandtages ausgesetzt bleiben, so
ist durch den Oberuräsidenten aus den unbetheiligten Mitgliedern des Provinzialausschusses bezw, deren Stellvertretern,
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Im Falle gleichzeitiger Verhinderung des vom Provinziallandtage erwählten Vorsitzenden
und seines Stellvertreters haben die anwesenden Mitglieder des Provinzialausschussesmit absoluter
Stimmenmehrheit einen Vorsitzendenfür die betreffenden Sitzungen zu wählen. Die Leitung dieser
Wahl steht dem an Lebensjahren ältesten Mitgliede des Provinzialausschusseszu.

§- 10.
Die Berichterstattungüber die zur Berathung stehenden Gegenstände liegt dem Landes¬

direktor beziehentlich den von letzterem zu bezeichnenden oberen Beamten ob, insofern nicht der
Borsitzendeeinen Berichterstatter aus den Mitgliedern des Provinzialausschussesernennt. In
letzterem Falle sind dem ernannten Referenten alle bezüglichenAkten zur Verfügung zu stellen,
sowie alle verlangten Auskünfte von dem Landesdirektor beziehentlich den von diesem beauftragten
oberen Beamten zu ertheilen. Für die Vertretung der Vorlagen des Provinzialausfchussesbei
dem Provinziallandtage werden die Berichterstatter von dem Provinzialausschusseauf Vorschlag
des Vorsitzenden gewählt.

8- ii.
Der Vorsitzende ertheilt bei der Berathung das Wort nach der Reihenfolge der Meldungen.

Außer dieser Reihenfolgedarf das Wort nur zur thatsächlichen Berichtigung oder zur Geschäfts¬
ordnung ertheilt werden. Der Oberpräsident bezw. die zu seiner Vertretung oder Unterstützung
abgeordneten Staatsbeamten sowie der Vorsitzendedes Provinziallandtags sind auf Verlangen
jederzeit zu hören. Auf Antrag aus seiner Mitte kann der Provinzialausschuß durch Stimmen¬
mehrheit den Schluß der Berathung auch vor Erschöpfung der Rednerliste herbeiführen. Den
Berichterstattern steht das Wort bei Beginn und nach dem Schlüsseder Berathung zu.

s- 12.
Die von dem Provinzialausschussezu vollziehenden Wahlen erfolgen, wenn dies auch nur

von einem Mitgliede desselben verlangt wird, durch Stimmzettel. Ungültig sind Stimmzettel,
welche keinen oder keinen lesbaren Namen enthalten, aus welchem die Person des Gewählten
nicht unzweifelhaftzu erkennenist, oder auf welchen mehr Namen als zu wählende Personen oder
der Name einer nicht wählbaren Person verzeichnet ist, oder welche einen Protest oder Vorbehalt
enthalten. Als gewählt sind diejenigenzu betrachten,welche mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten haben. Ergiebt sich keine absolute Stimmenmehrheit, so wird zu einer
engeren Wahl geschritten. Dabei wird die doppelte Zahl der zu Wählenden aus denjenigenPersonen
entnommen,welche zuvor die meiste» Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheitentscheidet
das vom Vorsitzenden zu ziehende Loos darüber, wer in die engere Wahl zu bringen bezw. wer
als gewählt zu betrachten ist.

8- 13. iv. Protokolle der
In jeder Ausschußsitzung wird unter Aufsicht zweier von dem Provinzialausfchusfeaus Sitzungendes Pro¬

seiner Mitte zu erwählenden Schriftführer durch einen vom Landesdirektor zu beauftragenden uinzilllausschusscs.

sowie aus Mitgliedern des Prouinziallandtages eine besondere Commission zu bestellen; dieselbe hat aus einer
gleichen Anzahl uon Mitgliedern, wie der Provinzialausschuß, zu bestehen.

§. 56, Der Vorsitzende des Prouinziallandtages und die dem Landesdirektor zugeordneten oberen
Beamten (§§. 87 und 3ij) können den Sitzungen des Provinzialausschusses mit berathender Stimme beiwohnen.
Der Provinzialausschuß kann jedoch beschließen, einzelne den Landesdirektor oder die ihm zugeordneten oberen
Beamten persönlich berührende Gegenstände in deren Abwesenheit zu verhandeln.

10
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V. Eoniüüssionc!!
und (sommissoricu

des PioviuzilU-
nusschusscs.

VI, Schlnß-
licstimmmin.

Veamtm ein Protokoll geführt, welches sämmtliche Beschlüsse enthalten muß. Bei vertraulichen
Berathungen hat ein Schriftführer selbst das Protokoll zu führen Eine Verlesung des Protokolls
findet in der Regel nicht statt. Dasselbe wird von dem Vorsitzendenbezw, dessen Stellvertreter
und den Schriftführern unterzeichnet und alsdann dem Landcsdirektor zur Ausführung der Beschlüsse
überwiesen. Zugleich wird den Mitgliedern des Provinzialausschussesund deren Stellvertretern,
sowie dein Oberuräsidentenund dem Vorsitzenden des Provinziallandtagcs ein Abdruck des Protokolls
mitgetheilt. Einwendungen gegen das Protokoll sind am ersten Tage der nächsten Sitzung anzu¬
bringen. Protokolle über vertrauliche Sitzungen können durch Beschluß des Provinzialausschusses
von dein Abdrucke ausgenommenwerden.

s- l4.

Der Prouinzialausschuhist befugt, sowohl zur Vorberathung einzelner Gegenständeals
auch zur Ausführung einzelner,ihm zugewiesener Geschäfte beziehentlich seiner Beschlüsse aus der
Zahl seiner Mitglieder und der einberufenen Stellvertreter Eonnuifsioncneinzusetzen oder Commisfare
zu ernennen.

8. 15.
Soweit diese Geschäftsordnungkeine besonderenBestimmungeuenthält, ist die Geschäfts¬

ordnung des Prouinziallllndtages sinngemäß anzuwenden.

Anlage O, Düsseldorf, den 9. November l888.

Referat
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Geschäftsauweisungfür den Landesdirektorund die ihm zugeordnetenoberen Beamten.

Der Provinzialausschuß hat sich in Ausführung des ihm von dem 34. Prouinzial-
landtage ertheilten Auftrages mit einer eingehendenBerathung der Gcfchäftsanweifung für den
Lanoesdirektorund die ihn» zugeordneten oberen Beamten unter Benutzung der in den übrigen
Provinzen für die genannten Beamten erlassenen Geschäftsanweisuugmbefaßt, und beehrt der
Proviuzialausfchuß sich auf Grund der gepflogenen Berathung dein hohen Prouinziallandtage
folgendeAbänderungsvorschlägezu unterbreiten;

1. Die U. 2 und 3 sind, wie dies in der anliegendenGeschäftsanweisungnäher angeführt
ist, anderweit zu fassen;

2. in dem letzten Satz des §. 4, Zeile 6, zwischen den Worten „hat er" und „zu" einzu¬
schalten „nach gehöriger Vorbereitung" — so daß der ganze Satz lautet:



„Die der Entscheidung des Provinzialausschusses oder des Prouinziallandtages
unterliegenden Angelegenheitenhat er nach gehöriger Vorbereitung zu den Sitzungen
des Provinzialausschussesvermerken oder dem Vorsitzendendes Provinzialausschusses
übermitteln zu lassen."

3. In §. 5, Zeile I, nach dem Worte „werden" einzufügen „soweit der Landesdirektor
dieselben nicht selbst erledigen will".

4- In §. 5, Zeile 4, die Worte „nach Anhörung des Provinzialausschusses",ferner in Zeile
7 daselbst das Wort „selbstständigen" zu streichen uud die beiden letzten Satze» des
Paragraphen, wie folgt, zu fassen:

„Im Uebrigen erfolgt die Ordnung des Geschäftsgangesin den Abtheilungennach
Maßgabe eines Reglements, welches der Prouinzialausschuß erläßt. Durch dieses
Reglement wird auch bestimmt, welche Schriftstücke von den Abtheilnngsdirigentcn
oder anderen oberen Beamten „im Auftrage" unterzeichnetwerden können."

5. Im 8- 8, Zeile 2, nach den Worten „abwesendsein", einzuschalten„derselbe muß aber
vor seiner Abreise dem Stellvertreter und, wenn die Abwesenheitlänger als vier Tage
dauern soll, auch dem Vorsitzenden des ProvinzialausschussesMittheilung machen".

6. Den §. 9 durch folgendeBestimmung zu ersetzen:
„Die Stellvertretung des Landesdirektors für den Fall seines Urlaubs oder seiner

Behinderung wird in Gemähheit des ß. 88 der Prouinzialordnung durch besondere
Beschlußfassung des Provinzialausschussesgeregelt."

7. §. 10 als selbstverständlich zu streichen.
Die vorstehenden Abänderungsvorschläge verfolgen, infoweit diefelben nicht lediglich

redaktionellerArt sind, die Absicht, die vorliegendenGeschäftsanweisnngeumit den Bestimmungen
der Provinzialordnuug, sowie den in den übrigen Provinzen erlassenenVorschriften möglichst in
Einklang zu bringen.

Indem der Prouinzialausschuß die hiernach abgeänderte Geschäftsanweisungfür den
Landesdirektorund die ihm zugeordnetenoberen Beamten vorlegt, beehrt derselbesich den Antrag
M stellen:

„Der hohe Prouinziallandtag wolle die Geschäftsanweisung in der vorliegenden
Fassung erlassen."

Der Prouinzialausschuß:

Freiherr von Solemacher, Klein,
Vorsitzender. Landesdirektor.

10»
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Geschiistsanweisung für den Lnndcsdircltor und die ihm
zugeordneten oberen Beamten.

i. Allgemeine Äcstim- ß. 1.
'"""!!"' Der Landcsdirektor führt unter der Aufsicht des Provinzialausschussesdie laufenden

Geschäfteder communalen Prouinzialverwaltung Er bereitet die Beschlüssedes Provinzial-
ausfchufsesvor und trägt für die Ausführung derselbenSorge.

Der Landesdirektor vertritt den Provinzialverband nach Außen in allen Angelegen¬
heiten, insbesondere auch da, wo die Gesetze eine Spezial-Vollmachtverlangen. Er verhandelt
Namens des Provinzialverbandes mit Behörden und Privatpersonen, führt den Schriftwechsel
und zeichnet die Schriftstücke. Er führt ein Dienstsiegelmit der Umschrift: „Der Landesdirektor
der Nheinprouinz."

II. Dienstpflichteildes §. 2.
Lllndesdiieltois. D^ Landcsdirektor ist für den ordnungsmäßigen Betrieb der Gefchäfteder Prouinzial¬

verwaltung verantwortlich. Er hat die ganze Verwaltung zu überwachenund darauf hinzuwirken,
daß die allgemeinenZweckeder Verwaltung stets im Auge behalten und nicht durch einseitige
Verfügungen in einzelnen Zweigen beeinträchtigt,sowie daß die Vorschriften der Prouinzialordnung,
ferner die für die Prouinzialverwaltung erlassenen Reglements und Geschäftsanweisungen,sowie
die Beschlüsse des Provinzialausschussesgenau befolgt und die Etats innegehaltenwerden. Derselbe
hat insbesondere:

1. alle zur Ordnung und Contrule des GeschäftsgangeserforderlichenEinrichtungenund
Anweisungen zu erlassen, wegen Führung der Gcschäftsjournale, der Registratur,
Kanzlei und der Büreaugeschiiste die geeignetenEinrichtungen zu treffen und für die
Erhaltung und Vervollständigung der Bibliothek und des gesummten Inventars zu
sorgen;

2. Revisionen aller Provinzialanstalten, Lokalverwaltungenund Kassen entweder selbst
oder durch einen beauftragten oberen Beamten und zwar mindestens jährlich einmal
vorzunehmen;

3. dafür zu sorgen, daß die Iahresrechnungenbis zu den hierfür gesetzten Terminen gelegt,
ferner die Vorrevision der sämmtlichen Rechnungender «Zentralstellesowie der einzelnen
Provinzialanstalten bewirkt und die Rechnungs-Erinnerungen in sachgemäßerWeise
erledigt werden;

4. endlich hat der LandcsdirektorFürsorge für die ordnungsmäßigeBesetzung sämmtlicher
Dienststellenzu treffen, sei es durch Vorschläge geeigneterPersonen für die von dem
Provinziallandtllge bezw. Provinzialausfchusse anzustellenden Beamten, oder durch
entsprechende Auswahl des von ihm selbst innerhalb des Etats und in Gemäßheit
der erlassenen Reglements auf jederzeitigenWiderruf oder Kündigung anzunehmenden
Beamten- bezw. Hülfspersonals.

§. 3.
Der Landcsdirektor ist verpflichtet, bei Angelegenheitenvon besondererWichtigkeit und

Dringlichkeit, welche eine Beschlußfassungdes Provinzialausfchusseserfordern, die Zusammen-
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berufung desselbenbei dem Vorsitzenden zu beantragen. Insofern ein rechtzeitigerZusammentritt
des Provinzialausschusscsnicht möglich ist, hat der Landesdirektor anch bei den der Beschluß¬
fassung des Provinzialausschnssesvurbehaltcncn Angelegenheiteneinstweilen die Erledigung der
Geschäfte insoweit fclbst zu bewirken, als dieses zur Vermeidung eiuer Schädigung der Interessen der
Verwaltung erforderlichist. Kommt hierbei die Bewilligung eines zur Verfügung des Provinzial¬
ausschnsses stehendenCredits oder die Uebernahme einer Verbindlichkeitfür den Provinzialverband
in Frage, so ist die Zustimmung des Vorsitzenden des Provinzialausschnsseserforderlich und von
dem Landcsdirektorzu beantragen. Neber das Gescheheneist in allen Fällen dem Provinzial-
nusschusse iu der nächstenSitzung Mittheilung zu machen.

Alle bei der Centralverwaltung des Provinzialverbandes eingehendenSachen sind dem
Landesdirektor vorzulegen und von demselben, je nachdemsie seiner eigenen Bearbeitung unter¬
liegen oder in den Geschäftskreiseiner Abtheilung fallen, entsprechend zu vertheilen und darnach
in die Geschäftojournaleeintragen zu lassen. Der Landesdirektorist befugt, alle Sachen entweder
unmittelbar zu erledigen oder in den gewöhnlichen Gefchäftsgangzu bringen. Die der Entscheidung
des Provinzialausschnssesoder des Provinziallandtags unterliegenden Angelegenheitenhat er nach
gehöriger Vorbereitung zu den Sitzungen des Provinzialausschnssesvermerkenoder dem Vorsitzenden
des Provinzialausschnssesübermitteln zu lassen.

x. 5. m, Bildmiss von
Die Angelegenheitender Provinzialverwaltung werden, soweit der Landcsdirektordieselben Mtheilunaen.

nicht selbst erledigen will, in Abtheilungen bearbeitet. Die Zahl derselben sowie die einer jeden
Abtheilung zuzuweisendenAngelegenheitenwerden auf Vorschlag des Landcsdirektors von dem
Provinzialausschussebestimmt. Die Bestimmungder Abtheilungs-Dirigentenund deren Stellvertreter
steht dem Landesdirektor zu, wobei es znlässig ist, daß ein Beamter in mehreren Abtheilungen
beschäftigtwird. Ebenso kann der Landesdirektor den Abtheilungs-Dirigenten anßcr den ihrer
Abtheilung zugewiesenen Angelegenheiten noch einzelne andere Angelegenheitenzur Bearbeitung
und Erledigung überweise». Die oberen Beamten sind zur gegenseitigenStellvertretung nach den
Anordnungen des Laudcsdirektors verpflichtet. Im Uebrigen erfolgt die Ordnung des Geschäfts¬
ganges in den Abtheilungen nach Maßgabe eines Reglements, welches der Proviuzialausfchuß
erläßt. Durch dieses Reglement wird auch bestimmt, welche Schriftstückevon den Abtheilungs-
Dirigenten oder anderen oberen Beamten „im Auftrage" unterzeichnetwerden können.

ß, 6.
Der Landesdirektorist befugt, die ihm zugeordnetenoberen Beamten in allen Angelegen¬

heiten zu Berathungen zusammen zu berufen oder mit ihnen einzeln in Berathung zu treten.
Ebenso kann der Landesdirektor die leitenden Beamten (Direktoren) einzelnerVerwaltungszweige
(Provinzial-Feucr-Societät und Landesbank) oder Anstalten zu Berathungen versammeln.

ß, ?. IV. Handhab»»!;der

Der Landesdirektor ist der Dienstvorgesetzteder sämmtlichen Prouinzialbeamten «nd AsM^
handhabt die Disziplin über dieselbennach Maßgabe der gesetzlichen(ß. 98 P.-O.) und reglcmen- "
tauschen Vorschristen.
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V. Ullcml, des Landes- ß, 8.

Mian^PrlüiuM- ^"' ^«"^sdirellor hat seinen Wohnsitz in Düsseldorf. Er tann außerdienstlichauf die
licllmttu, Dauer von acht Tagen ohne Urlaub vo» seinem Wohnsitzeabwesendsein. Derselbe muß aber

vor seiner Abreise dem Stellvertreter, und wenn die Abwesenheitlänger als vier Tage dauern
soll, mich dem Vorsitzendendes ProuinzialansschussesMutheilung machen. Zu einer längeren
Abwesenheit bis zu sechs Wochenbedarf er des Urlaubs seitens des Vorsitzendendes Provinzial-
ausschusses.

Die Beurlaubung der übrigen Provinzialbeamten bis zu sechs Wochen steht dem Landes¬
direktor zu. Sind Vertretungskosten unvermeidlich oder soll dem Landesdirektor oder einem
anderen Provinzialbeamten länger als sechs Wochen Urlaub ertheilt werden, so ist die Angelegenheit
dem Prouinzialcuiüschnsse znr Beschlußfassung zu unterbreiten.

vi.Stcllucittctmindcs 8- 9.
LaudcMrctturs. Die Stellvertretung des Landesdirekters für den Fall feines Urlaubes oder feiner

Vchinderuug wird in Gemäßheit des §. 88 der Provinzialordnnng durch besondere Beschlußfassung
des Provinzialausschussesgeregelt.

Anlage H, Düsseldorf, den 11. November 1888.

Referat,
betreffend

Anträge auf Beihülfen aus dem Staude- resp, Disvositwusfouds des Prooinziallandtags.

Die eingegangenenAnträge, wornnter sich auch diejenigenbefinden, welche Seitens des
letzten Landtages an den Prouinzialausschuh zur Prüfung und Verichterstattuugverwiesen wurden,
sind in der anliegenden Liste entsprechendder in früheren Jahren geübten Praxis eingetragen.

Die vorhandenen Mittel des Ständcfonds berechnen sich wie folgt:
Der Barbestand betrug am 1. April 1888, wie S. 141 des

gedruckten Verwaltungsberichtspro 1887/88 nachgewiesen ist 120 515 M. 13 Pf.
Hierzu treten im laufenden Rechnungsjahre 1888/89 folgende

Betrage:
Erstattung eines nicht verwendeten Betrags einer gezahlten

Bewilligung ............... 83 „ 50 „
Der Ueberschutz des Spezialetats XVIII. (Verwaltung des

Rittergutes Dcsdorf) rund ........... 5 000 „ — „
Die nach Position 3 des Titels III. der Aufgaben des Haupt¬

etats pro 1888/89 zur Verfügung des Prouinziallandtages
stehenden ................ 120 000 „ — „

Summe der Einnahmen bis 1. April 1889 . 245 598 M. 63 Pf,
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Die bis zum 1. April 1888 bewilligte», noch nicht zur Aus¬
zahlung gekommenen Beträge belaufen sich auf .... 119408 M, 89 Pf.

Für das Kaifer-Wilhelm-Denkmal follen in den nächsten
8 Jahren je 60 000 M. aus dem Ständefonds entnommen
werden, zum ersten Male pro 1888/89 alfo ..... 60 000 „ — „

Zusammen . .^ 179 408 M. 89 Pf.
Die pro 1. April 1889 verfügbare Summe beträgt hiernach 66 189 M. 74 Pf.

Zu diesem Dispositionsfonds treten nach dein 1. April 1889 refp. im Laufe der
Etatsperiode 1889/91 der Nest der noch nicht erstatteten Baukosten des Rittergutes
Desdorf mit 10 000 M. und von den nach Position ? des Ausgabetitels III des
Hauptetllts pro 1889/91 zur Verfügung stehenden 80 000 M. abzüglich 60 000 M.
für das Kaiser-Wilhclm-Denkmaljährlich 20 000 M.

Es empfiehlt sich nicht, in dieser Session Bewilligungen zu beschließen;denn über die
zur Disposition des Provinziallandtags stehenden snd Pos. 1 und 4 des Titels III der Einnahmen
des Hauptetats pro 1889/91 uachgewiefenen Mittel ist suli Titel III der Ausgaben des Haupt¬
etats im weitgehendstenMaße etntsmäßig verfügt, n. A. im Betrage von 38 090 M. für gewerb¬
liche Zwecke durch Aufstellungeines besonderen neuen Spezialetats; ferner hat in diesem Jahre
erst der 33 Landtag p. p. 100 000 M. bewilligt. Es möchte sich daher empfehlen, über die
geringen vorhandenen Mittel in dieser Session nicht zu verfügen, um dem 36. Landtage Gelegen¬
heit zu lassen, über einen ansehnlicherenBetrag in wirksamer Weise, als es jetzt geschehen könnte,
bestimmen zudürfen.

Der Provinzillllmsschuß:
Freiherr von Solcmacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdirektor.
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Anträgegegen den Dispositions-
(Ktiinde-

4. Bau- und

1 2, 8 4

Gemeindeund Kreis. Gegenstand. Charakter und Bedeutung.

1 Heinsberg, Gangolphus-Kirchc. Vcmcrkcnswerthes Bauwerk aus dein
Kreis Heinsberg. Die Ncstaurationsarbcitcn sind vollendet 13. Jahrhundert in gothischen: Styl

bis auf die Arbeiten an den Portalen erbaut.

und ans die innere Ausschmückung
der Kirche. Zu diesen, Zwecke siud
5? 200 M. aufgewendetworden, jedoch
hat davon die Gemeinde noch 7 200 M.
Schulden zu deckeu.

2 Vaumholder, EvangelischePfarrkirche. Einfaches schuiucklosesBauwerk aus dem
Kreis St. Wendel. Die Ncstaurationsarbeitcn sind bereits 17. Jahrhundert, welches weder einen

vollendetund habendieselben10 594 M. architektonischen noch kunsthistorischen
gekostet, jedoch lastet auf der Kirchcn- Werth besitzt.
kasse noch eine Schuld von ca. 1500 M.

3 Eckersweiler, Thurm der evangelischen Filial Kirche. Der Kirchthurm ist der altehrwürdige
Kreis St. Wendel. Der obere Theil des Maucrwrrks ist Nest einer aus dem Jahre 1172

sehr schadhaft und bedarf das Dach stammendenromanischenKapelle (Lam-
einer gründlichen Reparatur. bcrtuskllpelle), auf deren Fundamenten

eine ueue Kirche erbaut worden ist.
Der Thurm hat weder einen architek¬
tonischen noch eineil kuusthistorischen
Werth.

fonds des PlMnMllllndtllgs
fonds).

Kuuftdentmäler.

Vermögensverhältnisseder Pfarr-
°ber Civil-Gcmcindeoder sonstigerBau- resp.

Nntcrhaltungspflichtigcr.

>e Civilgemeindeerhebt an Communalsteueru:
130°/«, der Klasfcu-und Einkommensteuer,
276°/<> der Grund- und Gebäudesteuer.

Das kirchliche Vermögen der katholischen Ge¬
meindeist Stiftungsuermögeu, welches fast ganz
belastet ist.

"'e Communalsteucrbetragt 150°/«, die Kirchen¬
steuer 42"/, der Staatssteuer. Außer den Nestau-
rationskosteuhat die Gemeindenoch eine Summe
von 9000 M. für Ablösung des Simultaneums
zahlen müsse,,.

Das
Dorschen Eckeisweilerzählt 280 Einwohner,

"°n denendie Evangelischendie Mehrzahl bilden.
Der größte Theil derselbensind Tagelöhner und
Maurer. Die ganze Communalsteuer beträgt
^8 M. ^su. 74°/„ der Staatssteuer.

6

Oesammt^
tosten.

i7 200

10 594

3 000
ver-

««schlagt
1500

erforderlich

Beantragte

Beihülfe.

5 000

resp.
456,5

Un¬
bestimmt.

Un¬
bestimmt.

8
Vorschlag

Provinzial
aus-

schusses.
Bcmcrtungeu.

Der Prouinziallandtag hat bereits
im Jahre 1881 eine Summe
von 20 000 M. für die Restau¬
ration bewilligt und find der
Gemeinde nach Abzug von
456 M. 50 Pf. für Projek-
tirungskosten 19 548 M. 50 Pf.
ausgezahlt worden.

Da die Kirche als ein Baudenkmal
nicht anzusehenist, so fehlt das
erste Erfordernis; für die Be¬
willigung einer Beihülfe.

11
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1 2 3 4

'^1
55 Genieinde und Kreis. Gegenstand. Charakter und Bedeutung.

'! Offenbach, EvangelischePfarrkirche,frühere Das im sogenannten Uebergangsstnl er¬
Kreis St, Wendel, Altteitirchc. richtete Bauwerk besitzt eine ganz her¬

Die Kirche bestand früher aus einein vorragend tunsthistorifche Bedeutung,
drcischiffigen Langhaufe, einem Quer- was von verschiedenen Autoritäten
fchiff mit achteckigen: Thurm über der anerkannt worden ist. Dasselbe ist
Vierung, einem Chor und 2 Kapellen im Jahre 1180 begonnen nnd gegen
a» der Ostfeite und 2 Thürmen an Mitte des 13. Jahrhunderts vollendet
der Westfeite. Gegenwärtig sind noch worden.

vorhanden: das Querschiffmit Thurm,
der Chor und die beiden Kapellen,
fowie ein kleiner Theil des ersten
Joches vom Langhause,

Die Restauration soll nach den im
Auftrage des KöniglichenMinisteriums
ausgearbeitete» Plänen derart erfolgen.
daß nicbt die ganze Kirche in ihrer
früheren Gestalt, soudern nur ein Joch
des Langhauses wieder hergestellt und
an dasselbe gleich die Westfront an¬
geschlossenwird, wodurch eine Art
Ceutralanlagc entsteht, welche für den
cuaugelifchen Gottesdienst am zweck¬
mäßigsten erscheint.

5 Lieberhansen, EvangelischesPfarrhaus.
Kreis Gummersbach. Das alte Pfarrhaus foll wegen Aau-

fnlligkeit abgebrochen und ein neues
Pfarrhaus erbaut werden.

6 Andernach, Katholische Pfarrkirche. Die Kirche ist eines der schönsten, in>
Kreis Manen. Die feit einer Reihe von Jahren an der romanifchen Styl erricbteten Bauwerke

Kirche vorgenommenen Restaurations- der Rheinprovinz,
arbcitcn sind noch nicht vollendet; es
erübrigt noch die Wiederherstellung
des nördlichen Seitenschiffes, der west¬
lichen Giebclmauer und des alten
Glockenthurms,

Vcrmögcnsverhllltnisscder Pfarr¬
oder Civil-Gemcindcoder sonstigerBan- resp.

Unlerhllltungsvflichtigcr.

^
^e evangelische Gemeinde besitzt kein kirchliches

Kapitalvermögen. Die jährliche kirchlicheUmlage
beträgt 50«/«, die Gemeindeunilage 192°/° der
Stllatssteuer. Die Gemeinde hat seit einer Reihe
"°n Jahren große Opfer bringen müssen für
große Reparaturen an der baufällige» Kirche, für
dm Bau eines ncueu Pfarrhauses, sowie für
Ablösung des Simultancums im Jahre 1883.
Wenn nun auch die Restauration auf Kosten des
Staates und der Provinz bestritten werden follte,
so wird die Gemeinde immerhin noch eine erheb-
u'che Summe für die würdige innere Ausstattung
der Kirche aufzuwenden haben.

D'e Gemeindeumlagcn betragen 300°/° der Staats¬
steuer. Die Zinsen aus dem Gemcindeuermögen
betragen dagegen nur 221 M. 45 Pf. jährlich.

^emäß der vorliegenden Prästationsnachweisung sind
an Gemcindeumlagen 116«/° der direkten Steuern
erhoben worden.

6^

Gefammt-
kosten.

70 000

18 500

39 000

Beantragt»

Vcihülfe,

35 000
uon Seiten
der Königl,
Negierung
zu Trier,

18 500

Un¬
bestimmt.

Vorschlag
drs

Prooiuziab
aus-

schusfes.
Bemerkungen.

Der Herr Minister der geistlichen
:e. Angelegenheiten hat sich
bereiterklärt, die Nestaurations-
kosten zur Hälfte mit 85 00(1 M,
aus Staatsfonds zu erwirken.

Die Aewilligunguon Mitteln zum
Neubau von Pfarrhäusern geht
über die Verpflichtung hinaus,
welche der Provinz durch das
Dotatiousgesetz uom 30, April
1873 bezw. durch das Aus-
führungsgefetzvom 8. Juli 1875
(§,4, 1^-7) auferlegt worden
sind.

<3s find bereits bewilligt worden:
Von dem 29. Pro-

vinziallaudtage . 9 00N M,
Von dem 31, Pro-

uinziallandtage. 8NN0 „
Summe . , 1? 000 M.

11*
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u. Sonstige

35 Gemeindeund Kreis.

Düsseldorf.

Düsseldorf.

Köln.

Gegenstand,Zweck, Begründung.

Gllllerieverein.

Der Verein bezwecktdie Errichtung und Ausstattung einer Gemälde-Gallertezu
Düsseldorf,welche Eigenthum der Stadt sein soll. Eine solche Gallerte, welche
einigermaßenals Ersatz der berühmten,im Anfange diesesJahrhunderts nach
MünchenüberführtenGemäldesammlungdienen könnte,ist für die Ausbildung
und Weiterbildungder in DüsfeldorfbefindlichenzahlreichenKunstschülcrund
Künstlerunentbehrlich.

Central-Geweruevereiufür Rheinland, Westfalen «nd lieuachlmrtc Bezirke.
Derselbebeantragt einen Zuschußzum Bau eines Gewerbemuseumszu Düsseldorf.

Der Verein hat den Zweck, die gewerbliche und kunstgewerblicheThätigkeit im
Vereinsgebietczu heben,namentlichdie Herstellungvon Erzeugnissenin Bezug
auf Schönheituud technische Vollendungzu fördern und den Gewerbetreibenden
die Hülfsmittel der Kunst und Wissenschaftzugänglichzu machen. Die zu
diesem Zweckeerworbenen kunstgewerblichenSammlungen aus dem ganzen
Gebieteder Kunstindustrieund des Kunstgewerbes,welche in mehr denn 10 000
Gegenständen einen Werth von über 5,00 000 M. darstellen,sind in verschiedenen
gänzlichunzureichendenMumm in der Stadt zerstreutuntergebrachtund daher
der öffentlichen Besichtigungschwerzugänglich. Aus diesen:Grunde ist der
Bau eines zur Aufnahme dieser wcrthuollen Sammluugen geeignetenund
zugleichals Sitz der Nereiusverwaltungdienenden Gebäudesdringendnothwendig.

Der Verein hat sich besondersdurch Einführung und Beförderungder Haus¬
industrie in den nothleidendenGegendender Provinz verdient gemacht.

Kölner Kunstgewelbe-Verein.

Der Verein bezwecktinsbesondereErweiterung der Sammlungen des städtischen
Kunstgewerbemuseums.Zu dem Zweckehat er eine einmaligeSnmme von

^ 5 bergegebeuund gewährt er auch jährlicheBeiträge. Außerdem
erstrebtder Verein die Förderung des Kunsthandwerls überhaupt durch Aus¬
stellungen,Vorträge lc.

Angelegenheiten.

l
Vmliögcnsvcl'hllltnissc^r betreffendenGemeinden,

Uutcrhllltnugspflichtigen
oder sonstigerInteressenten.

^>e Einnahmendes Vereins bestehen in den Bei¬
fügen der Mitglieder uud außerordeutlichen
Zuwendungen.Die MitgliederzahlbeträgtEnde
188? 345. ^ Jahresbeiträgen gingen 188?
ein 2918 M. Die Stadt Düsseldorfgiebt einen
jährlichen Zuschußvon 6000 M. Der Kassen¬
stand wird Ende 1888 1?00 M. betragen.

"er Stammfonds des Vereins wurde aus dem
Überschüsseder Düsseldorfer Gewerbe-Aus¬
stellung gebildet und betrug ursprünglich
204 000 M, jetzt noch rund 85 000 M. Die
annahmen des Vereins bestehen in den Zinsen
"leserFonds, den Mitglicderbeiträgenund den
Zuschüssenvon Korporationen, Der Prouinzial-
verbandder Nheinvrouinzgiebt einen Iahres-
zuschuh von 12 500 M, derjenigeWestfalens
"nm solchenvon 4000 M. Der Etat pro
1888/89 schließt in Einnahme mit 33 900 M,
'" Ausgabe mit 29 900 M., also mit einem
Ueberschuhvon 4 000 M. ab.

Der Verein selbst will zu den Kosten des
Museums50 000 M beitragen, der Staat soll
U"i einen Beitrag von 10" 000 M. angegangen
werden,die Stadt Düsseldorfwird einen mit
^ 000 M. in Anrechnungzu bringendenBau¬
platz und 50 000 M. in Bcmr beisteuern.

"er Verein erhebtvon seinen MitgliedernJahres¬
beiträge,welche eine Gesmnmteinnahmevon ca.
4W0 A, ergeben.

Jährlicher Zuschuß

50 000 M.
euent. auf 5 Jahres

«ertheilt.

Beantragte
Beihülfe.

Jährlicher guschu!
von

10 000 M.

Vorschlag
de«

Promnzial-
ausschusses.

Bemerkungen.

Ein gleicherAntrag ist vom Pro-
uinziallcmdtagebereits zweimal
abgelehnt.
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35> Gemeindeund Kreis.

Vrenell,
im KreiseKempen.

I

Gegenstand,Zweck, Begründung.

Vttmögensuerhiiltnisscder netreffendenGemeinden,
Unterhaltungspflichtigen

oder sonstigerInteressenten.

Unterhaltung einer in Breycll zu errichtendenGemilsclmuschule.
EonunerzienrathNiedres zu Lobberich hat ein 11 > K«, großes zum Gemüsebau

geeignetesAckergut für 24 000 M. gekauftund dasselbeder GemeindeVrenell
auf 10 Jahre für 1080 M. pro Jahr zur Errichtung der Gemüsebauschule
verpachtet;derselbegiebt aber außerdemjährlich 1000 M. für 10 Jahre zum
Unterhalte der Schule, Die Schule bezweckt:

1. die Handweber des Kreises Kempen (10 000) allmählich zu anderen
Berufsarten überzuleiten;

2. der holländischen Contnrrenz,welche jährlich ca. 3 Millionen K^ Gemüse
nach den niederrhe^nischen Industriebezirkenabsetzt, entgegenzuwirken.

Unternehmerinder Schule ist die GemeindeVrenell, welche aber sehr über¬
lastet ist (otr. Colonne4), und einen jährlichen provinziellenZuschuß von
3N00 M. auf 10 Jahre beantragt. Die Schule ist vorläufig auf 20 Schüler
berechnet;der Kursus hat 3 Semester, 2 Sommer- und 1 Wintersemester;es
soll meist praktischer,im Winter auch theoretischer Unterricht in der Voden-
und Pflanzenkunde, sowie auch Uuterricht in den Elementarfächernertheilt
werden. Die erbetenen3000 M. dienen zur Unterhaltung von 10 Schüler»;
die KöniglicheStaatsregierung wird ersucht, ebenfalls 3000 M. für die
10 weiterenSchüler zu geben.

D>e Gemeinde Vrenell zählt 6053 Einwohner,
wovon nur 2151 besteuertsind; von letzterer
Zahl allein 1804 in den 3 unterstenKlassen-
steuerstufen. Die Gemeindeerhebt über 300°/«
Communalsteuer; außerdem noch ca. 50°/o
Kirchensteuer.

Die Gemeindeschuldenbetragen 40 550 M.

Beantragte

Beihülfe.

Jährlicher Zuschuß
von

3000 M.
auf 10 Jahre

Vorschlag
de«

Prouinzinl-
ausschusses.

Bemerkungen.

Ein gleicher an den Prouinzial-
ausschuß gerichteterAntrag ist
uom Ausschussebereits im
September 1888 abgelehnt
worden.



Anlage II. 1,

Anlage I zu dein Protokoll über die Sitzung des Prouinzmllandtags vom
15. Dezember 1888.

Verhandelt Düsseldorf, den 15. Dezember 1388.

In der heute unter dem Vorsitze Seiner Durchlaucht des Fürsten zu Wied stattge-
fnndencn Sitzung wurde die Wahl eines Mitgliedes des Provinzinlnusschussesan Stelle des
ausgeschiedenen Mitgliedes Freiherru Felix von Loc> vorgenommenwie folgt:

Der Vorsitzende verlas zunächst das zur Provinzialordnung gehörige Wahlreglemcnt.
Hierauf erfolgte die Bildung des Wahlvorstandes.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern:

1. Amtsrichter Vroich,
2. Landrath von Hagen.

Der Vorsitzende ernanute zum Protokollführerdeu Amtsrichter Vroich und constituirte
sich sodann der Wahlvorstand.

Hierauf wurde zur Wahl geschritten.
Der AbgeordneteFried erichs beantragte Namens der Abgeordneten aus dem Regierungs¬

bezirk Düsseldorf, an Stelle des Freiherru Felix vou Loö den bisherigenStellvertreter desselben
Freiheirn Georg von Eerde als Mitglied des Prouinzialausschussesper Akklamationzu wählen.

Da Niemand Widersprucherhob, so ersuchte der Vorsitzende die Versammlung, ihre
Zustimmung zu der beantragten Akklamationswahl durch Erheben von den Sitzen miszndrücken,
wobei sich sämmtlicheMitglieder des Landtags von ihren Sitzen erhöbe».

Der Vorsitzende bezeichnet demnach den Freiherrn Georg von Eerde als zum Mitglied
des Prouinzialausschussesau Stelle des Freiherrn Felix von Loö durch Akklamationgewählt
und nahm der Gewählte die Wahl an.

Es war nunmehr eiu Stellvertreter für das ueue Mitglied des Prouinzialausschusses
Freiherrn von Eerde zu wählen.

Die Wahl erfolgte wie vor durch Akklamationund wurde Bürgermeister und Gutsbesitzer
Schleh, bisher Stellvertreter für das Mitglied des ProuinzialausschussesGutsbesitzerFerdinand
Lieven, zum Stellvertreter für das Mitglied des Prouinzialausschusses Freiherrn von Eerde
gewählt. Derselbe nahm die Wahl an.

Nunmehr war ein neuer Stellvertreter für das Mitglied des ProuinzialausschussesGuts¬
besitzer Ferdinand Lieven zu wählen.

Die Wahl erfolgte wiederum wie uor durch Akklamatio»uud wurde Gutsbesitzer Theodor
Melchers aus Gnadenthal gewählt. Derfelbe nahm die Wahl an.

Gegenwärtige Verhandlung ist vorgelesen,von dem Vorsitzenden,dem Beisitzerund dem
Protokollführer genehmigt und vollzogen worden.

V. w. o.

Der Dorschende: Drr Kölscher: Der Prgwlwllfichrer:
Wilhelm Fürst zu Wied. von Hagen. Nroich.
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Anlage .7.

Düsseldorf, den ll. Dezember 1888.

Mittheilung
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Bewilligung eines weiteren Zuschusses von 40 000 M zum Bau einer Brücke
über die Mosel zwischen Trarbach u»d Traben.

Der 29. Rheinische Prouiuziallandtag beschloß in semer Sitzung vom 11. Dezember1883
auf den Antrag seines Ausschusses den Provinzial-Verwaltungsrath zu ermächtigen,aus Provinzial-
»ütteln (Neubaufonds) der Stadt Trarbach einen Beitrag bis zur Höhe von 60 00U M als
Beihülfe zum Bau einer Brücke über die Mofel zwischen Trarbach und Traben, bezw. für die
Ausführung der Zufahrtsrampen zu dieser Brücke, unter der Voraussetzung zu gewähren, daß
un Uebrigen der Bau und die Unterhaltung einer solchen Brücke sichelgestellt seien.

Hierauf ruhte diefe Angelegeuheit, bis im Jahre 1386 die Stadt Trarbach beim
32. Prouinziallandtag von Neuein vorstellig wurde und eine Erhöhung der diesseitigenBeihülfe
von 60 000 M. auf 180 000 M. beantragte mit dein Bemerken, daß nur unter Voraussetzung
der Bewilligung dieser letzterenSumme auf eine staatlicheBeihülfe in Hohe der, an der ganzen
Vausumme von 510 000 M. alsdann noch fehlenden200 000 M. gerechnet werden könne.

Der Prouinziallandtag ging auf diesen Antrag nicht ein, beschloß vielmehr den oben
mitgetheilten Beschluß des 29. Provinziallandtngs aufrecht zu erhalten und der Start Trarbach
dagegen anheimzugeben, entweder durch größeren Staatszuschnß oder durch Aufnahme einer
Anleihe bei der Prouinzial-Hülfstasse zu niedrigem Zinsfuß bei langjähriger Amortifntion das
erstrebteZiel zu verfolgen.

In einer neuen, unter dem 19. November laufenden Jahres eingereichten Petition
beantragt die Stadt Trarbach nunmehr eine Erhöhung der früher vom Proumziallanotage
genehmigten Bewilligung von 60 000 M. auf mir 120 000 M., alfo eiue weitere Beihülfe
von 60 000 M. Sie bemerkt dabei, daß mit Berücksichtigungder Iuteressentenbeiträge der
Herr Minister der öffentlicheilArbeite!, sich bereit erklärt habe, die noch fehlenden Mittel aus
Staatsfonds überwerfenzu lassen, wenn die Provinz im Ganzen 120 000 M, beisteuere.

Bei dem großen Interesse, welches die Erbauung einer Brücke über die Mosel zwischen
Trarbach und Traben nicht allem für die gencmnten beiden Orte, fondern für den weiteren
Ausschluß des Hunsrückens uud des zunächstgelegenen Theiles der Eifel auf der linken Moselseite
hat, sowie in Anbetracht ferner der Verhältnisse der beiden zunächst hier in Frage kommenden
Städte uud im Hinblickauf die großen Opfer, welche dieselben für die Ausführung der Eisenbahn
von Neil nach Traben bereits gebracht haben und für die Ausfühnmg des fraglichen Brücken¬
projektes zu bringen sich bereit erklären, sowie in Berücksichtigungdes ferneren Umstand.'s, daß
nach Ausführung der Brücke die Verbindung hergestellt sein wird zwischen dreien in Trarbach
mündenden Provinzialstraßen einerseits und dem auf der anderen linken Moselfeite anschließenden
Prouinzialstrahen-Netzeder Eifel andererseits, — glaubte der Provinzialausschutz einen weiteren
Schritt zur Ermöglichungder Ausführung eiuer fo überaus wichtigenund nothwendigen Anlage
thun zu sollen. Derselbe beschloß daher in seiner Sitzung vom 8. Dezember laufenden Jahres,

12
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der Stadt Trcnbach außer den bereits Seitens des 29. Provinziallandtags bewilligten
60 000 M, weitere 40 000 M, also im Ganzen die Summe von 100 000 M. aus dem Neubau¬
fonds der Straßenuerwallung in zwei Jahresraten von je 50 000 M, und zahlbar nach Maßgabe
des Fortschreitensder Bauausführung mit der Bedingung zur Verfügung zu stellen, daß die Stadt
Trarbach die Beschaffung der noch restirenden Mittel auf auderem Wege ermögliche, wozu nach
Mittheilung des Kreis-Landraths begründete Aussicht vorhanden ist, und die Staatsregierung
außer den bereits zugesagtenBewilligungen auch die Nauvflicht übernehme

Da der Prouiu,iallandtag wiederholtmit dem in Nede stehenden Brückenbauesich befaßt
und hierbei die frühere beantragte Erhöhung der Beitragssumme von 60 000 auf 180 000 M.
abgelehnt hat, fo glaubte der Prouinzialausfchuß von dem vorerwähnten Beschlusse vor dessen
Ausführung dem hohen Landtage Kenntniß zu geben und die Zustimmung des hohen Landtages
erbitten zu sollen

Der Provinzialausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdiretwr.

Anlage ^. 1.

Geheime Sitzung des 35. Rheinischen Provinziallandtags.
Verhandelt im Sitzungssaale des Ständehauscs zu Düsseldorf am 15. Dezember 1888.

In Folge eines in der heutigen öffentlichen Sitzung gefaßten Beschlusses,nach Schluß
der öffentlichen Sitzung eine geheimeSitzung abzuhalten, eröffneteder Vorsitzende des Provinzial¬
landtags Seine Durchlaucht,der Fürst zu Wied, um 12^/« Uhr Nachmittags eine geheime Sitzung,

Der AbgeordneteFriederichs beantragte für die Verathungen über die Wahlen eines
Direktors der Landcsbankder Nheiuprouinzund eines Landesrathes bezw, für diefe Wahlen felbst
die Öffentlichkeit ausznfchliehen. Dieser Antrag wurde zum Beschluß erhoben und die Verhandlung
begonnen. Es erhielt zunächst das Wort der BerichterstatterAbgeordneter Graf von Beißel-
Gnmnich über den Antrag der I. Fachcommission,betreffend die Wahl eines Direktors der
Landesbank der Nheinprovinz. Der Antrag lautet:

„Der Provinziallandtag wolle den Negierungsrath Dr. Lohe auf die Dauer von
zwölf Jahren mit einem Anfangsgchalte von 9000 M. zum Direktor der Landes¬
bank unter den sonstigen,von dem Provinzialansschussevorgeschlagenenund von der
I. Fachcommissioneinstimmigbefürworteten Bedingungen wählen."

Nach Empfehlung dieses Antrages durch den Berichterstatter gab der Landesdirektor
eingehendeAuskunft über die Personalien und die die Qualifikation des genannten Kandidaten
betreffenden Verhältnisse.

Hierauf wurde zur Bildung des Wahlvorstandes geschritten.
Die Versammlung wählte zu Beisitzern: 1, Landrath von Hagen, 2. Amtsrichter

Broich, zum Protokollführerernannte der Vorsitzende den AmtsrichterBroich. Nach Constituirung
des Wahlvorstandes wurde zur Wahl geschritten. Auf Verlesung des Wahlreglements wurde mit
Rücksicht auf die in der heutigen öffentlichen Sitzung geschehene Verlesung desselben verzichtet.

Der AbgeordneteZweigert beantragte, den Negierungsrath Dr. Lohe unter den von
der I. Fachcommission vorgeschlagenen Bedingungen zum Direktor der Landesbank per Akklamation
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zu wählen. Da kein Widerspruch erfolgte, so wurde die Wahl des Dr. Lohe zum Direktor der
Landesbank durch Akklamation vollzogen, worauf der Vorsitzendedas Ergebniß der Wahl der
Versammlung bekannt machte, Negieruugsrath I)r. Lohe ist hiernach zum Direktor der Landes¬
bank der Nhcinprovinz gewählt.

Der Vorsitzende gab sodann das Wort dem BerichterstatterGrafen von Veißel-Ghmnich
über den Antrag der I. Fachcommission,betreffenddie Wahl eines Landesrathes.

Der Berichterstatter empfiehlt die Annahme des Commifsions-Nntrages, welcher lautet:
„Der Provinzialiandtag wolle den Oberinspektor der Provinzial-Feuer-Societät Adams
mit seinem bisherigen Einkommenzur Centralstelle versetzen bezw. für die im Etat
mit 6600 M. aufgeführteLaudesrathsstelleauf Lebenszeit wählen und hierbei bestimmen,
daß für den Fall der Pensionirung des v. Adams dessen Pension aus Fouds der
Proviuzial-Feuer-Societät und der Centralverwaltung in der Weise bestritten werden
soll, daß der Provinzial-Feuer-Societät die bis zur Zeit des Uebertritts des p. Adams
zur Eentralstelle erdiente Pension und dem Eentralfouds die weiter auflaufende
Pension zur Last fällt."

Hiernach giebt der Landesdirektor nähere Auskunft über die bisherige Stellung, die
Qualifikation und die Personalien des p. Adams und ordnet der Vorsitzende an, daß die Wahl eines
Landesrathes gethätigt werde.'

Die Bildung des Wahlvorstaudes vollzieht sich in derselbenWeise wie bei der Wahl
des Direktors der Landesbank.

Auf Verlesung des Wahlreglcments wurde aus demselbenGrunde wie oben verzichtet.
Der Abgeordnete Schlick beantragte Attlamationswahl; gegen diesen Antrag erhob

Widerspruch der Abgeordnete Hardt. Derselbe beantragte sodann, die Wahl bis zum letzten
Tage der gegenwärtigen Session zu vertagen. Nach Ablehnung dieses Antrages begann die Wahl
durch Stimmzettel.

Auf dem Tische, an welchem der Wnhluorstand Platz genommen, wurde eine verdeckte
Nrne aufgestellt,nachdemder Wahlvorstand sich überzeugt hatte, daß dieselbe leer sei.

Nach Vertheilung der Stimmzettel rief der von: Vorsitzenden hierzu beauftragte Beisitzer,
Landrath von Hagen, die Namen der Wähler zur Abgabe ihrer Stimmzettel in der Reihenfolge
der als Wählerliste dienenden alphabetischenListe der Mitglieder des Landtages nacheinanderauf.
Die aufgerufenen Wähler warfen einzeln ihre Stimmzettel in die Wahlurne. Der Beisitzer,
Landrath von Hagen vermerkte die erfolgte Stimmabgabe jedes Wählers, indem er in der
erwähnten Namensliste neben dem Namen des stimmendenWählers einen vertikalen und neben
dem eines nicht stimmendenWählers einen horizontalen Strich machte. Auf diefe Weise wurde
die Anwesenheitvon 119 Mitgliedern festgestellt, welche sämmtlichabgestimmt haben.

Nach Beendigung dieses Geschäftes fragte der Vorsitzendeob noch ein Wähler seine
Stimme abzugebenhabe; als sich niemand meldete, erklärte er die Abstimmung für geschlossen.

Die Zählung der Stimmzettel ergab, daß 119 Stimmzettel in die Urne gelegt worden
waren, eine Zahl, welche sich deckt mit der Zahl der abstimmendenMitglieder.

Sodann eröffnete der Vorsitzendedie Stimmzettel und las die darauf verzeichneten
Namen vor, während der Beisitzervon Hagen die Namen laut zählte. Der Protokollführer
nahm die Namen jedes Kandidaten, welcherStimmen erhielt, in eine dem Protokolle beigefügte
Anlage auf.

Durch Beschluß des Wahlvorstandes wurden von den 119 abgegebenen Stimmzetteln
gemäß H. 6, Nr. 1 des Wahlreglements zwölf Zettel, welche keinen Namen enthalten, für ungültig

12'
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erklärt; es verbleiben sonach 107 gültige Stimmen. Von diesen Stimmen haben erhalten:
1. Ober-Inspektor Adams 93 Stimmen, 2. Landrath Nennen 13 Stimmen, 3. Bürgermeister
Schulze 1 Stimme. Die absolute Stimmenmehrheit beträgt 34 Stimmen. Demnach ist mit
absoluter Stimmenmehrheit gewählt der Ober-Inspektor der Prouinzial-Feuer-Societät Adams
uud wird als gewählter Landcsrath von dem Vorsitzenden der Versammlung bekannt gemacht.

Der Vorsitzendestellte ferner ohne Widerspruch der Versammlung fest, daß mit der
Wahl der pp. Dr. Lohe und Adams auch die von der I. Fachcommissionvorgeschlagenen
Anstellungsbedingungenals genehmigt gelten.

Die alphabetischeNamensliste, die Aufzeichnungder Stimmen und die abgegebenen
Stimmzettel wurden dem Protokolle beigefügt.

Der Schluß der geheimenSitzung erfolgte um 1'/« Uhr Nachmittags.

V. w. o.

Der Vorsitzende: Der Seischer: Der Protokollführer:
Wilhelm Fürst zu Wied. von Hagen. Nroich.

Anlage K, Düsseldorf, den 8. Dezember 1888.

Referat
des Provinzilllausschusfes,

bck»sscnd

dns liun dem 34, Prouinziallmtdtage beschlosstnc neue Reglement für die Rheinische

Prouinzial°Feuer°Societät.

Die Herren Minister der Finanzen und des Innern haben in einem an den Herrn
Oberpräsidenten der Nheinurouinz gerichteten Neskripte ä. ä, Berlin, den 8. November 1888,
ausgesprochen,daß dem 8- 22 des von dem 34. Provinziallnndtage beschlossenenneuen Neglements
für die Rheinische Prouinzial-Feuer-Societät, wonach die Zinsen des Neseruefonos dem Provinzial¬
lnndtage gegen Uebernahme der Gefahr der Nachzahlung von Prämien zur freien Verfügung
überwiesenwerden sollen, weder in der von dein Provinziallandtage festgestellten, noch in der von
dem Herrn Oberuräsidentcnvorgeschlagenen modifizirten Fassuug die Genehmigung ertheilt werden könne.

Die Herren Minister erachten vielmehr allein für richtig, daß der Nefervefonds aus den
Geschäftsüberfchüsscn wächst und event, demselbenseine eigenen Zinsen zugeführt werden, bis und
so lange er 5°/u» der Gefammt-Versicherungsfummeausmacht, daß alsdann aber dessen Zinsen
bezw. die weiteren Gcschäftsübcrschüsse nach näherer Bestimmung des Prouinzialausschussestheils
zur Herabsetzung der Prämien verwendet, theils dein Provinziallandtage für gemeinnützige,zugleich
die Interessen der Societät fördernde Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

Außer diesem prinzipiellen Anstündehat ferner der Herr Oberpräsident der Nheioprnvinz
noch zu verschiedenen Paragraphen des in Rede stehendenNeglements formelle Abänderungen in
Vorschlaggebracht, mit welchen die genannten Herren Minister sich einverstanden erklärt haben.
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Der Provinzialausschuß hat in semer Sitzung vom 27. November cr. über das in der
Ministerialinstanz erhobene Bedenken, sowie über die von dem Herrn Oberpräsidenten gemachten
Abänderungsvorschläge,welche mittelst Schreiben vom 13. November cr, hierher mitgetheilt worden
sind, berathen und hierbei beschlossen, den H, 22 des Reglements im Sinne des vorbezogenen
Ministerialresknutes abzuändern. Wenn der Provinzialverband hiernach auf die Zinsen des
Reservefondsund damit auf einen fofortigen und daueruden Vortheil aus den Geschäften der
Prouinzial-Feuer-Societät verzichtensoll, so kann demselben andererseits nicht zngcmuthet werden,
die als Aequivalent für diesen Vortheil nach der früheren Fassung des § 22 übernommene
Garantie für den Fall der Unzulänglichkeitdes Reservefonds bezw. der Einnahmen der Societät
zur Deckungvon Brandschäden beizuhalten. Es mußten deshalb für den letzterenFall anderweite
Bestimmungenvorgesehen werden. Dieselben sind in dem nen eingeschaltetenß. 23 dahin getroffen,
daß der Provinzialverband für den Fall der Erschöpfung des Reservefonds die zur Deckung der
Schäden erforderlichenSummen leihweise vorschießensoll, wobei es alsdann der sachgemäßen
Abwägung der Verhältnisse bei Eintritt eines solchen Ereignisseszu überlassensein wird, ob und
in welcher Höhe Zinsen von den geleistetenVorschüssen erhoben, und ob deren Deckung im Wege
der Nachschüsse, der Erhöhung der Prämien oder im gewöhnlichenGeschäftsgange erfolgen soll.
Vei der neuen Fassung der HH. 22 und 23 bleiben diese verschiedenen Auswege offen, wie in
gleicher Weise die Verwendung der Neberschüssc dadurch zweckmäßig geregelt erscheint, daß kleinere
Ueberschüsse, deren Vertheilung sich schon mit Rücksicht auf die Geringfügigkeit des Prozentsatzes
der Rückvergütungnicht empfiehlt, entweder nach Lage der Verhältnisse dein Reservefonds weiter
zugeführt, oder dein Prouinziallandtage für gemeinnützige, zugleich die Interessen der Societät
fördernde Zwecke — wohin vor allein Wasserversorgungin wasserarmenGegendeil gehören dürfte —
i»r Verfügung gestellt, während erhebliche Ueberschüsse bei günstigem Stande des Reservefonds
»ach Beschlußdes Prouinzialmisschusseszur Nückgcwährauf die Prämien verwendet werden können.

Bei der tiefeinschneidenden Bedeutung der iu Rede stehenden Abänderungen des von
dem 34. Prouinziallandtage beschlossenenReglements glaubte der Prouinzialausschuß Bedenken
^agen zn sollen, diese Abänderungen auf Gruud der ihm von dein Provinziallandtage ertheilten
Vollmachtvorzunehmen,sondern es wurde für richtiger erachtet, die Bedenkender Herren Minister
sowie die zu dessen Ausräumung erforderlichen Abänderungendes Reglementsdem hohe» Prouinzial¬
landtage zur Beschlußfassung zu unterbreiten.

Indem der Prouinzialausschuß sich beehrt, das hiernach abgeänderte Reglement, in
welchem gleichzeitig die von dein Herrn Oberpräsidenten angeregten Abänderungsvorschlägesowie
einzelne von der Feuer-SocietätscommissionvorgeschlageneAenderungen Berücksichtigung gefunden
haben, vorzulegen, gestattet derselbe sich den Antrag zu stellen:

„Hoher Provinziallandtag wolle das Reglement für die RheinischeProuinzial-Feuer-
Societät in der vorliegenden neuen Fassung beschließen und den Provinzialausschuß
beauftragen, die nach §. 120 der Provinzialordnung vom 1. Juni 188? erforderliche
Genehmigung der zuständigenHerren Minister nachzusuchen;

ferner den Provinzialausschuß ermächtigen, diejenigen Aenderungen in dein
vorliegenden Reglement an Stelle des Provinziallandtages zu beschließen,welche zur
Erlanguug der staatlichen Genehmigung etwa erfordert werden möchten."

Die Erneuerung der letztgedachten Vollmacht erfcheint mit Rücksichtauf den Umstand
geboten, daß zwischen dein Ministerialreskript vom 8. November cr. und der vorliegendenFassung
des Reglements noch eine Differenz hinsichtlichder Höhe des Reservefonds obwaltet. In dem
"«gedachtenSchreiben ist nämlich die Höhe des zu bildenden Reservefonds auf 5°/«« der Gesammt-
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Versicherungssummeangegeben, was bei dem Geschäftsumfangcder diesseitigen Societät circa
11 Millionen Mark ausmacht,während nach dem jetzt geltendenReglementnur der 1'/«fache
Betrag der Jahresbeiträge,das sind p, p, 5 MillionenMark vorgeschriebenwar. Da die
letztere Summe erfahrungsgemäß sich als ausreichenderwiesenhat, und da ferner die Festsetzung
des Reservefonds auf 5°/°» der Gcsammt-Versichcrungssumme,oder I I Millionen Mark, die im
Reglement vorgesehene sehr zweckmäßige Verwendung der Ucberschüsse ans Jahrzehnte, oder gar
dauernd ausschließen würde, so glaubte der Ausschuhiu dieser Hinsicht der bewährtenBestimmung
des früheren Reglements den Vorzug geben zu follen, indem derselbe sich der Hoffnung bingiebt,
daß den vorangcfnhrtcn Gründen Seitens der Herreu Minister Rechnung getragen uud dein
Reglement iu der vorliegenden Fassuug ohne oder nur mit uuwcseutlichcuAenderungen die
Genehmigung ertheilt werden wird.

Der Vrouinzilllausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender, Landesdirektor,

Reglement der Rheinischen Proliinzial-Feucl-Socictiit.

I. Umfang, Zweck und Vorrechteder Societät.
II. Organisation uud Verwaltung der Societät.

III. Gebäudeversicherung.
1. Annahmepflicht,
2. Eintritt in die Societät und Austritt aus derselben.
3. Ermittelung und Festsetzung der Versicherungssummen.
4. Veränderungen während der Nersichcrungszeit,
5. Klasseneiutheilung und Tarif,
8. Vrandschadenuergütnng.

»,. Umfang der Ersatzverbindlichleit der Societät.
1>. Anzeige und Abschätzungender Brandschäden.
<;, Zahlung der Vrandentschädigung,

7. Sicherung der Hypothekarglnubiger,
IV. Mobilarvcrsicherung.
V. Verfahren in Beschwerde- und Streitfällen.

VI. Schlußbestimmungen.
VII. Uebergangsbestimmungen.

Mach der Vorlage des Prouinzialmisschusses. Auch der Seststrllnng durch den ProvinziaUandtag.

I. Umfang, Zweck und Vorrechte der Societät. I. Umfang, Zweck und Vorrechte der Societät.

s. 1. s- 1.
Die auf Grund des rcvidirten Reglements Die auf Grund des revidirtcn Reglements

vom I. September 1852 (Gcf.-Sammlung S. 653) vom 1. September 1852 (Ges -Sammlung S. 653)
in der Rheinprovinzunter dem Rainen „Rheinische iu der Nheinvrovinzunter dem Rainen .^Rheinische
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Provinzial-Feuer-Societät" bestehende öffentliche
Societät ist eine Provinzialanstalt, welche Gebäude
und beweglicheGegenstände nach Maßgabe der
Nestimmungendieses Reglements versichert.

Dieselbe hat ihren Sitz in Düsseldorf und die
Rechte einer vrivilcgirten öffentlichen Corporation.

Sie hat sich eines Siegels mit dem Wappen
der Nheinprovinz und der Unischrift „Rheinische
Provinzial-Feuer-Societät" zu bedienen.

ß. 2.
Die der Provinzial-Feuer-Societät auf Grund

des früheren Reglements für die Gebäudeversiche¬
rung zustehendenAnsprüche auf Steinpcl- und
Kostenfreiheit, fowie auf die Mitwirkung von
Behörden und Beamten und das ihr dort ge¬
währte Recht des Verwaltungs-Zwangsverfahrens
bleiben, foweit die allgemeinenLandesgefehedies
gestatten,unverändert bestehen.*)

*) Anmerkung: Das revidirte Reglement vom
1- September 1852 bestimmt:

ß. 2. Die Verhandlungen behufs Verwaltung der
in der Nhein¬

provinz, die darauf bezügliche Korrespondenz zwischenden
Behörden und Mitgliedern der Societät, die amtlichen
Atteste für die Versicherungen und die Quittungen über
empfangeneVrandentschädigungszahlung aus der Societäts¬
kasse sind vom tarifmäßigen Stempel und von Sporteln
entbunden. Bei Prozessen Namens der Societät sind
diejenigen Stempel, deren Bezahlung ihr obliegt, außer
Ansatz zu lassen.

Zu Verträgen mit einer siempelpflichtigen Partei
'st der tarifmäßige Stempel in dem halben Netrage, zu
°en Nebenexemplarcn der Stempel beglaubigter Abschriften
W verwenden.

8- 27. Schlußsatz. Der ordentliche Beitrag wird
°en Interessenten durch von den Steuererhebern auszu¬
gebende Steuerzettel bekannt gemacht.

8, 28. Schlußsatz. Gegen die Säumigen erfolgt
die Veitreibung durch dieselben exelutiuischenMittel welche
für die öffentlichen Abgaben vorgeschrieben sind.

§. 70. Den Bürgermeistern liegt, als den eigent«
lichen Loklllagenten der Societät, alles dasjenige ob, was
das gegenwärtige Reglement ihnen auferlegt.

8. 75, Die Kaution der Elementar-Steuererheber soll
so abgemessen und regulirt werden, daß sie für sämmt¬
liche ihnen anvertrauten Nebenfonds und alfo anch für die
Feuer-Societätsbeiträge mithaftet.

§, 85. IZum Zwecke der Erhebung der Feuer-Eo-
cietätsbeitrüge erhält jede Steucrkosse von der Direktion

Provinzial-Feuer-Societät" bestehendeöffentliche
Societät ist eine Provinzialanstalt, welche Gebäude
und beweglicheGegenstände nach Maßgabe der
Bestimmungendieses Reglements versichert

Dieselbe hat ihren Sitz in Düsfeldorf und die
Rechte einer vrivilcgirten öffentlichen Corporation.

Sie hat sich eines Siegels mit dem Wappen
der Nheinprovinz und der Unischrift „Rheinische
Provinzial-Feuer-Societät" zu bedienen.

s- 2.
Die der Provinzial-Fcuersocietät auf Grund

des früheren Reglements für die Gebäudever¬
sicherung zustehenden Ansprüche auf Stempel- und
Kostenfrcihcit,fowie auf die Mitwirkung von Be¬
hörden und Beamten und das ihr dort gewährte
Recht des Verwaltungs-Zwangsverfahrensbleiben,
foweit die allgemeinenüandesgesetze dies gestatten,
unverändert bestehen,*)

*) Anmerkung. Das reuidirte Reglement vom
1. September 1652 bestimmt:

H, 2, Die Verhandlungen behufs Verwaltung der
Prouinzinl-Ieuer-Societäts-Angelegenheiten in der Nhein¬
provinz, die darauf bezügliche Korrespondenz zwischenden
Behörden und Mitgliedern der Societät, die amtlichen
Atteste für die Versicherungen und die Quittungen über
empfangene Vrandentschädigungszahlung aus der Societäts-
lasse sind vom tarifmäßigen Stempel und von Spurteln
entbunden. Bei Prozessen Namens der Societät sind
diejenigen Stempel, deren Bezahlung ihr obliegt, außer
Ansatz zu lassen.

Zu Verträgen mit einer stempelpflichtigen Partei
ist der tarifmäßige Stempel in dem halben Betrage, zu
den Nebenexemplaren der Stempel beglaubigter Abschriften
zu verwenden.

§. 27. Gchlußfntz, Der ordentliche Beitrag wird
den Interessenten durch von den Steuererheberu auszu¬
gebende Steuerzcttel bekannt gemacht.

§.28. Schlußsatz. Gegen die Säumigen erfolgt
die Beitreibung durch dieselben exelutiuischenMittel, welche
für die öffentlichen Abgaben vorgeschrieben sind.

H. 7N. Den Bürgermeistern liegt, als den eigent¬
lichen Lokalagenten der Societät, alles dasjenige ob, was
das gegenwärtige Reglement ihnen auferlegt.

ß. 75. Die Kaution der Llementar-Steuererheber
soll so abgemessenund regulirt werden, daß sie für sämmt¬
liche ihnen anvertrauten Nebenfonds und also auch für
die Feuer-Eocietätsbeiträge mithaftet.

§, 85, Zum Zwecke der Erhebung derFeuer-Vocietäts-
beiträge erhält jede Steuerklasse von der Direktion ge-
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8- 3-
Der Direktor der Societät ist befugt in

Angelegenheiten seines Geschäftskreises die öffent¬
lichen Behörden zu requiriren, und sind die letz¬
tereu verpflichtet, diefen Requisitionen zu ent¬
sprechen.

II. Organisation und Verwaltung der Societät

Die Societät wird von dem Provinzial-
verbaude der Rheinurouinz als Prouinzialaustalt
nach den Bestimmungen der Prouiuzialordnung
vom 1, Juni 1887 und des gegenwärtigen Regle¬
ments verwaltet

s- 5.
Die unmittelbare Verwaltung der Societät

führt ein Direktor, welcher die Societät nach
außen und vor Gericht uud insbefoudcre auch in

gefertigte und festgesetzteIahresheberollen. Die Steuer-
lasse fertigt aus diesen Heberollen Auszüge für jeden
einzelnen Beitragspflichtigen, läßt dieselben den letzteren
zustellen und sorgt für die fchleunigste Erhebung der Bei¬
träge, Längstens 4 Monate nach Empfang der Rollen find
dieselben als völlig erledigt der Direktion zurückzusenden,

§. 36. Für die im Laufe oes Jahres vorkommenden
Zugänge an Beiträgen werden nach Bedürfniß Suvple-
mentarheberollen bei der Direktion angefertigt, den Steuer¬
lasten zugestellt und uon diesen in derselben Weise, wie
bei den Iahresheberollen, erledigt.

§. 93. Jede Stenerkasse hat alljährlich und zwar
längstens 4 Monate nach Empfang der Heberollen die-
felben völlig erledigt der Direktion zurückzusenden,

§. l0L. Jeder angestellte Baubeamte ist schuldig,
iuuerhalb seines Geschäftskreises den Requisitionen der
Direktion zu Tax» und Brandschadenaufnahmen zu
geuügeu, und die vorgesetzteNegierung wird ihn nöthigen«
falls dazu anhalten. Sind dabei Reifen nöthig, fo bezieht der
Banbeamte die reglementsmäßigcn Diäten uud Fahrkosten,
wie solche der Staat vergütet, in seinem Wohnort oder
im Umkreise einer Meile von demselben aber nur die
Diäten seines Grades,

8. 1U7. Jeder sachverständige Bauhandwerker ist
verpflichtet, auf die Aufforderung der Direktion, der für
solche handelnden Ortsbehürde oder auch des competenten
Banbeamte», in den Tax- oder Schadensaufnahmeterminen
sich einzusinken und als Sachverständiger zu fungiren,
wofür er die gesetzlichenoder ortsherkönnnlichen Tage¬
gelber bezieht.

8- 3.
Der Direktor der Societät ist befugt iu

Angelegenheiten seines Geschäftskreises die öffent¬
lichen Behörden zu requiriren, und sind die letz¬
teren verpflichtet, diesen Requisitionen zu ent¬
sprechen.

II. Organisation und Verwaltungder Societät.
s- 4.

Die Societät wird von dem Prouinzialuer-
bande der Rheinprouinz als Provinzialanstalt nach
den Bestimmungen der Prouiuzialordnung vom
I. Iuui 188? und des gegenwärtigen Reglements
verwaltet.

s- 5.
Die unmittelbare Verwaltung der Societät

führt ein Direktor, welcher die Societät nach
außeu und vor Gericht uud insbesondere auch in

fertigte und festgefetzte Iahresheberollen. Die Steuerkafse
fertigt aus dieseu Heberollen Auszüge für jeden einzelnen
Beitragspflichtigen, laßt dieselben den letzteren zustellen
und sorgt für die schleunigste Erhebung der Beiträge,
Längstens 4 Monate nach Empfang der Rollen sind
dieselben als völlig erledigt der Direktion zurückzusenden.

ß. 86. Für die im Laufe des Jahres vorkommenden
Zugänge an Beiträgen weiden nach Bedürfniß Supple-
mentarheberollen bei der Direktion angefertigt, den Steuer»
lasten zugestellt und uon diesen in derselben Weise, wie
bei den Iahresheberollen, erledigt,

8- 93. Jede Steuertasse hat alljährlich und zwar
längstens 4 Monate nach Empfang der Heberollen die»
selben völlig erledigt der Direktion zurückzusenden.

ß. IU6, Jeder angestellte Baubeamte ist schuldig,
innerhalb seines Geschäftskreises den Requisitionen der
Direktion zu Tax- und Nrandschadenaufuahmen zu ge>
nügen, und die vorgesetzte Regierung wird ihn nöthigen-
falls dazn anhalten. Sind dabei Reifen nöthig, so bezieht
der Banbeamte die reglementsmäßigen Diäten und Fahr¬
kosten, wie solche der Staat vergütet, in seinem Wohn¬
ort oder im Umkreise einer Weile uon demselben aber nur
die Diäten seines Grades,

ß. 107. Jeder sachverständige Nauhandwerker ist
verpflichtet, auf die Aufforderung der Direktion, der für
folche handelnden Ortsbehörde oder auch des competenten
Baubeamten, in den Tax- oder Schadensaufnahmeterminen
sich einzufinden und als Sachverständiger zu fuugiren,
wofür er die gesetzlichenoder ortsherkönnnlichen Tage¬
gelder bezieht.
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allen Angelegenheiten vertritt, für welche die
besetze eine Svezialvollmncht verlangen. Er
besorgt die gesammte Verwaltung der Societät
und erledigt alle Angelegenheiten derselben, so¬
weit diese nicht durch das gegenwärtige Reglement
dem Kuratorium der Provinzial-Feucr-Societät,
^m Provinzialausschuß oder dem Provinzial-
landtcige übertragen, bezw. an deren Mitwirkung
gebunden sind. Der Direktor vollzieht Namens
^r Societät alle Schriftstücke unter der Bezeich¬
nung: „Der Direktor der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societnt,"

ß. 6.

Der Direktor wird von dem Prouinzialland-
tage auf Zeit (nicht unter 6 Jahre) oder auf
Lebenszeit gewählt. Der Direktor hat die Rechte
und Pflichten der Provinzialbeamten, er ist der
Dienstuntergebcue des Landcsdircktors und ver¬
pflichtet, dem Letzteren zu jeder Zeit die Einsicht¬
nahme in die gesammte Geschäftsführung der
Societät zu gestalten und jede verlangte Auskunft
^ ertheilen. Der Direktor ist der nächste Dienst¬
vorgesetzte aller bei der Societät angestellten
Beamten.

s- ?-
Dein Direktor wird zur Unterstützung bei

Erledigung der Geschäfte ein oberer Beamter —
Dber-Iufvektor — zugeordnet, welchem insbeson¬
dere die Ueberwachung des Dienstbetriebes in den
Bureaus der Direktion obliegt, und der die Ge¬
schäfte des Justitiars zu besorgen hat. Derselbe
wird ans Vorschlag des Direktors vom Provinzial-
ausschuh entweder auf Zeit (nicht unter U Jahre)
°°er auf Lebenszeit gewählt; er vertritt den
Direktor bei Krankheit oder Abwesenheit bis auf
d>e Dauer von 6 Wochen. Vertretungen von
längerer Dauer hat der Provinzialausfchuh anzu¬
ordnen.

8, 8.

Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Aus¬
übung der fortlaufenden Eontrole der Geschäfts¬
führung des Direktors wird ein Kuratorium be¬
fallt. Dieses Kuratorium besteht außer dein
Landesdirektor und dein Direktor der Provinzial-

allen Angelegenheiten vertritt, sür welche die
Gesetze eine Spezialvollmacht verlangen. Er besorgt
die gesammte Verwaltung der Societät und er¬
ledigt alle Angelegenheiten derselben, soweit diese
nicht dnrch das gegenwärtige Reglement dein
Kuratorium der Provinzial-Feuer-Socictät, dem
Prouinzialausschuß oder dem Prouinziallandtage
übertragen, beziehungsweise au deren Mitwirkung
gebuudeu sind. Der Direktor vollzieht Namens
der Societät alle Schriftstücke unter der Bezeich¬
nung: „D.r Direktor der Rheinischen Provinzial-
Feuer-Societät."

§. 6-

Der Direktor wird von dem Prouinzial¬
landtage auf Zeit (nicht unter 6 Jahre) oder
auf Lebenszeit gewählt. Der Direktor hat die
Rechte und Pflichten der Provinzialbeamten, er
ist der Dienstuutcrgebeue des Landesdirektors und
verpflichtet, dem Letzteren zu jeder Zeit die Ein¬
sichtnahme in die gesammte Geschäftsführung der
Societät zu gesiatten und jede verlangte Auskunft
zu ertheilen. Der Direktor ist der nächste Dienst-
uorgesetzte aller bei der Societät angestellten
Beamten.

8- ?.
Dem Direktor wird zur Unterstützung bei

Erledigung der Geschäfte ein oberer Beamter
zugeordnet, welcheminsbesondere die Ueberwachung
des Dienstbetriebes in den Bureaus der Direktion
obliegt. Derselbe wird auf Vorschlag des Direktors
vom Prouinzialausschuh entweder auf Zeit (nicht
unter 6 Iahn) oder auf Lebenszeit gewählt; er
vertritt den Direktor bei Krankheit oder Abwesen»
heit bis auf die Dauer von 6 Wochen, Ver¬
tretungen von längerer Dauer hat der Provinzial-
ausschuß anzuordnen.

§. 8.

Zur Leitung der Verwaltung sowie zur Aus¬
übung der fortlaufenden Eontrole der Geschäfts¬
führung des Direktors wird ein Kuratorium be¬
stellt. Dieses Kuratorium besteht außer dein
Landesdirektor und dem Direktor der Prouinzial-

13
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Feuer-Societät aus fünf von dein Provinzialaus-
fchuß aus der Zahl der Societätsgenossen zu
wählenden Mitgliedern.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter
werden von dem Provinzialausfchusse gewählt.

s. 9.
Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf drei

Jahre, jedoch bleiben die Ausscheidenden bis zur
Einführung der Ncugewählten in Thätigkeit.
Für die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die
Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende des¬
jenigen Zeitraumes in Thätigkeit, für welchen die
Ausgeschiedenen gewählt waren.

§. 10.
Wählbar sind nur solche Societätsgenossen,

welche zum Mitgliede des Provinziallcmdtages
wählbar sind und mit ihren Gebäuden und ihrem
Mobilar zu mindestens 30 000 M, bei der So¬
cietät versichert sind. Jede Wahl verliert dauernd
oder vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänz¬
lichen oder zeitweisen Aufhören einer der für die
Wählbarkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Ob
einer dieser Fälle eingetreten ist, darüber ent¬
scheidet der Provinzialausschuh. Die Gewählten
können aus Gründen, welche die Entfernung eines
Beamten aus feinem Amte rechtfertigen, vom
Provinzialausfchusse ihrer Stellen enthoben werden.
Gegen den Beschluß des Prouinzialausschusses findet
die Beschwerde an den Prouinziallandtag statt,

§. 1l-

Das Kuratorium regelt seinen Geschäftsgang
durch eine Geschäftsordnung. Dieselbe bedarf der
Genehmigung des Prouinzialausschusses. Das
Kuratorium versammelt sich, so oft es die ihm
überwiesencn Geschäfte erfordern, alljährlich min¬
destens sechs Mal. Die Berufung zu der Ver-
fannnluug erfolgt durch den Vorsitzenden unter
Mittheilung einer Tagesordnung. Das Kurato¬
rium kann nur beschließen, wenn von den ge¬
wählten Mitgliedern desselben mindestens drei
anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach Stimmen-

Feuer-Societät aus fünf von dem Provinzial¬
ausschuh aus der Zahl der Societätsgenossen zu
wählenden Mitgliedern.

Der Vorsitzende und dessen Stellvertreter
werden von dem Provinzialausschusse gewählt.

§. 9.

Die Wahl der Mitglieder erfolgt auf 3 Jahre,
jedoch bleiben die Ausscheidenden bis zur Ein¬
führung der Ncugcwähltcn in Thätigkeit. Für
die im Laufe der Wahlperiode ausscheidenden
Mitglieder haben Ersatzwahlen stattzufinden. Die
Ersatzmänner bleiben nur bis zum Ende des¬
jenigen Zeitraumes in Thätigkeit, für welchen die
Ausgeschiedenen gewählt waren.

8- 10-

Wählbar sind nur solche Societätsgenossen,
welche zum Mitgliede des Provinziallcmdtages
wählbar sind und mit ihren Gebäudeu und ihrem
Mobilar zu mindestens 30 000 M. bei der Societät
versichert sind. Jede Wahl verliert dauernd oder
vorübergehend ihre Wirkung mit dem gänzlichen
oder zeitweisen Aufhöre» einer der für die Wähl¬
barkeit vorgeschriebenen Bedingungen. Ob einer
dieser Fälle eingetreten ist, darüber entscheidet der
Provinzialausschuh. Die Gewählten können aus
Gründen, welche die Entfernung eines Beamten
aus feinem Amte rechtfertigen, vom Provinzial¬
ausschusse ihrer Stellen enthoben werden. Gegen
den Beschluh des Provinzialansschusses findet die
Beschwerde an den Prouinziallandtag statt.

§. 11.

Das Kuratorium regelt seinen Geschäftsgang
durch eine Geschäftsordnung. Diefelbe bedarf der
Genehmigung des Prouinzialausschusses. Das
Kuratorium versammelt sich so oft es die ihm
überwiesencn Geschäfte erfordern, alljährlich
mindestens fechs Mal. Die Berufung zu der
Versammlung erfolgt durch den Vorsitzenden unter
Mittheilung einer Tagesordnung. Das Kura¬
torium kann nur beschließen, wenn von den ge¬
wählten Mitgliedern desselben mindestens drei
anwesend sind. Die Beschlüsse werden nach
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Mehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit giebt die
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag,

8- 12.

Der Beschlußfassung des Kuratoriums unter¬
liegt insbesondere:

1. Die Vorprüfung aller den, Provinzial-
ausschuß zu machende» Vorlagen und
aller der Entscheidung desselben unter¬
liegenden Beschwerdesachen,

2. Die Genehmigung der vou dem Direktor
zur Ausführung des Reglements zu er¬
lassenden allgeineinenGeschäftsanweisungeu,

3. Die Entscheidung über die Beschwerden
gegen die Festsetzung der Versicherungs¬
summen und der Beiträge.

4. Die Art der Anlegung der verfügbaren
Gelder.

5. Der Ankauf von Grundstücken und die
Ausführung von Bauten, infofern die
Ausgabe in dem einen wie dein andern
Falle die Summe von 10 000 M. nicht
übersteigt. Wenn die Summe von 10 000
M. überschritten wird, ist die Genehmi¬
gung des Provinziallandtags einzuholen.

6. Der Abschluß vou Nückuersicherungsuer-
trägen mit Privat-Versicherungsgesell¬
schaften, der Anfchluh an den Nückuer-
sicherungsverband der öffentlichen Socie¬
täten Deutfchlands fowie der Abschluß
von Anschluß- und Nückuersicherungs-
verträgen mit Korporationen, Vereinen
und Verbänden, welche sich innerhalb
der Provinz zum Zwecke gemeinsamer
Versicherung bilden (ß 2»),

7. Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge
für einzelne Bezirke (§, 55) und

8. die in den W. 13, 16, 17, 18, 20, 2»,
34, 35, 51, 55, 83, 84, 85 und 89
vorgesehenen Angelegenheiten.

§. 13.

In den Sitzungen des Kuratoriums hat der
Direktor von den wichtigsten Vorkommnissen

Stimmenmehrheit gefaßt, bei Stimmengleichheit
giebt die Stimme des Vorsitzenden den Nusschlag.

8. 12.

Der Beschlußfassung des Kuratoriums unter¬
liegt insbesondere:

1. Die Vorprüfung aller dem Provinzial-
ausschuh zu machenden Vorlagen und aller
der Entscheidung desselben unterliegenden
Beschwerdesachen.

2. Die Genehmigung der von dem Direktor
zur Ausführung des Reglements zu er¬
lassendenallgemeinenGeschäftsanweisungen.

3. Die Entscheidung über die Beschwerden
gegen die Festsetzung der Versicherungs¬
summen und der Beiträge.

4. Die Art der Anlegung der verfügbaren
Gelder.

5. Der Ankauf von Grundstücken und die
Ausführung von Bauten, insofern die
Ausgabe in dein einen wie dem anderen
Falle die Summe von 10 000 M. nicht über¬
steigt. Wenn die Summe von 10 000 M.
überschritten wird, ist die Genehmigung
des Prouinziallandtages einzuholen.

6. Der Abschluß von Nttckversicherungs-
verträgen mit Privatuersicherungsgesell-
schaften, den Anschluß an den Nückver-
sicherungsverbcmd der öffentlichen Socie¬
täten Deutfchlands fowie der Abfchluß-
von Anschluß- und Nückuersicherungs-
verträgen mit Korporationen, Vereinen
und Verbänden, welche sich innerhalb der
Provinz zum Zwecke gemeinsamer Ver¬
sicherung bilden (§. 28).

7. Erhöhung oder Ermäßigung der Beiträge
für einzelne Bezirke (Z. 55) und

8. die in den W. 13, 16, 17, 18 20, 28,
34, 35, 51, 55, 83, 84, 85 und 89
vorgesehenen Angelegenheiten.

s. 13.

In den Sitzungen des Kuratoriums hat der
Direktor von den wichtigsten Vorkommnissen

13»
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der Verwaltung Mittheilung zu machen und die
Mitglieder in fortlaufender Kenntniß von dein
Gange der Geschäfte zu erhalten. Das Kurato¬
rium ist befugt, von dem Stande der Verwaltung
der Angelegenheiten der Societät durch Einsicht
der Akten und Bücher Kenntniß zu nehmen, —
Der vom Direktor zu erstattende Jahresbericht
(§, '2?) ist zunächst dem Kuratorium vorzulegen
und mit dessen Bemerkungen, dem Provinzial-
ausschuß einzureichen.

Die obere Leitung uud Verwaltung der So¬
cietät steht dem Prouinzialausschuh zu. Dem¬
selben liegt insbesondere ob-

1. Die Wahl der Mitglieder des Kurato¬
riums.

2. Die Wahl des Ober-Inspektors.
3. Die Anstellung aller übrigen Beamten

der Societät, sofern dieselbe definitiv
auf Lebenszeit erfolgt, auf Vorschlag
des Direktors.

4. Die Feststellung der Kaution der Kassen¬
beamten der Societat.

5. Die Abänderung der Klasscneintheilung
und des Tarifs.

6. Die Entscheidung über Streitigkeiten der
Societät mit den Versicherten (§ 85).

7. Die Entscheidung über Beschwerden
gegen Verfügungen des Direktors und
gegen Beschlüsse des Kuratoriums.

8. Der Erlaß der Gcschäftsanweisung für
den Direktor und die übrigen Beamten
der Societät.

9. Die Genehmigung der Mobilar-Versichc-
rungsbedinguugen (§, 81),

10. Die Vorprüfung des Etats und der
Iahresrechnung.

It. Die Genehmigung von Etatsüberschrei¬
tungen.

12. Die Bestimmung über die Deckung eines
eintretenden Defizits (ß. 23).

13, Die Vorprüfung aller dem Prouinzial-
landtag zu machenden Vorlagen.

der Verwaltung Mittheilung zu machen und die
Mitglieder in fortlaufender Kenntniß von dem
Gange der Geschäfte zn erhalten. Das Kurato¬
rium ist befugt, vou dem Stande der Verwaltung
der Angelegenheiten der Societät durch Einsicht
der Akten und Bücher Kenntniß zu nehmen. —
Der vom Direktor zu erstattende Jahresbericht
(8, 27) ist zunächst dein Kuratorium vorzulegen
uud mit dessen Bemerkungen dem Provinzial-
ausschuß einzureichen,

s- 14.

Die obere Leitung und Verwaltuug der So¬
cietät steht dem Prouinzialausschnß zu. Dem¬
selben liegt insbesondere ob:

1. Die Wahl der Mitglieder des Kura¬
toriums

2. Die Wahl des oberen Beamten (§. 7).
8. Die Anstellung aller übrigen Beamten

der Societät, sofern dieselbe definitiv auf
Lebenszeit erfolgt, auf Vorschlag des
Direktors.

4, Die Feststellung der Kaution der Kasscn-
beamten der Societät.

5 Die Abänderung der Klasseneiutheilung
uud des Tarifs.

6. Die Entscheid«««, über Streitigkeiten der
Societät mit den Versicherten (Z- 85).

7. Die Entscheidung über Beschwerden
gegen Verfügungen des Direktors und
gegen. Beschlüsse des Kuratoriums.

8. Der Erlaß der Gcschäftsanwcisuug für
den Direktor und die übrigen Beamten
der Societät.

9. Die Genehmigung der Mobilar-Ver«
sicherungsbcdingungen G. 81).

10 Die Vorprüfung des Etats und der
Iahresrechnung.

11. Die Genehmigung von Etatsüberschrei¬
tungen.

12. Die Bestimmung über die Deckung eines
eintretenden Defizits (H 23).

13. Die Vorprüfung aller dem Provinzial-
landtag zu machenden Vorlagen,
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14. Die Beurlaubung des Direktors über
6 Wochenhinaus, bis zu welchem Zeit¬
punkte der Urlaub von dem Landes¬
direktor ertheilt wird.

§. 15.
Der Prouinziallandtag beschließt über:
1- Die Wahl des Direktors der Societät.
2. Die Feststellungdes Etats.
3. Die Revision und Entlastung der Iahres-

rechnung.
4. Die Abänderung des Reglements mit

Ausnahme der in Z. 14 unter 5 erwähnten
Abänderung der Klasseneintheilungund
des Tarifs.

§. 16.
Die zur Verwaltung nothwendigenKassen-,

"üreau- und technischenBeamten werden auf
°en Vorschlagdes Direktors von dem Provinzial«
Ausschüsse angestellt. Dieselben haben, sofern sie
°"e etatsmähige Stelle einnehmen', die Rechte
U"d Pflichten der Provinzialbeamten.

Die Anstellung von Beamten zu commissa-
rischer Beschäftigung oder auf Kündigung bleibt
"werhalb der durch den Etat festgestelltenSchranken
°e>n Direktor überlassen. Die Entlassung resp.
Kündigungsolcher Beamten kann, wenn dieselben
kUle etatsmäßige Stelle bekleiden,nur nach ein¬
geholter Zustimmung des Kuratoriums geschehen.

s- 17-
Die Beamten der Societät beziehen bei

Dienstreisen Tagegelder und Reisekosten nach den
>ür die Provinzialbeamten geltendenVorschriften.
Die den technischenBeamten der Societät zu
gewährende Entschädigung für auswärtige Ge¬
schäfte wird auf Vorschlag des Direktors von dem
Kuratorium mit Genehmigung des Provinzial-
ausschusscs festgefetzt.

8- 18.
Die örtlichen Geschäfte der Provinzial-Feuer-

"vcietät werden für die Gebäudeversicherungen
"vn Amtswegen durch die Bürgermeister, für die
Mobilarversicherungendurch besondereGeschäfts-

14. Die Beurlaubung des Direktors über
6 Wochenhinaus, bis zu welchem Zeit¬
punkte der Urlaub von dem Landes-
direktor ertheilt wird.

8- 15-
Der Prouinziallandtllg beschließt über:
1. Die Wahl des Direktors der Societät.
2. Die Feststellungdes Etats.
3. Die Revision und Entlastung der Iahres-

rechnung.
4. Die Abänderung des Reglements mit

Ausnahme der in ß. 14 unter 5 erwähnten
Abänderung der Klasseneintheilungund
des Tarifs.

Z. 16.
Die zur Verwaltung nothwendigenKassen-,

Bureau- und technischen Beamten werden auf
den Vorschlag des Direktors von dem Provinzial-
ausschusse angestellt. Dieselben haben, sofern sie
eine etatsmäßige Stelle einnehmen, die Rechte
und Pflichten der Provinzialbeamten.

Die Anstellung von Beamten zu commissa-
rischer Beschäftigung oder auf Kündigung bleibt
innerhalb der durch den Etat festgestelltenSchranken
dem Direktor überlassen. Die Entlassung resp.
Kündigung solcher Beamten kann, wenn dieselben
eine etatsmäßige Stelle bekleiden,nur nach ein¬
geholter Zustimmung des Kuratoriums geschehen.

§. 1?.
Die Beamten der Societät beziehen bei

Dienstreisen Tagegelder und Reisekosten nach den
für die Provinzialbeamten geltenden Vorschriften.
Die den technischenBeamten der Societät zu
gewährende Entschädigung für auswärtige Ge¬
schäfte wird auf Vorfchlag des Direktors von dem
Kuratorium mit Genehmigung des Proviuzial-
ausschusses festgefetzt.

s. 18.
Die örtlichen Geschäfteder Provinzial-Feuer-

Societät werden für die Gebäudeversicherungen
von Amtswegen durch die Bürgermeister, für die
Mobilarversicherungendurch besondereGeschäfts-
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sichrer, welche gleichzeitig als Hülfsagenten für
die Gebäudeversicherungen dienen, besargt. Der
Direktor ist, soweit dies in einzelnen Fällen er¬
forderlich erscheint, befugt, mit Genehmigung des
Kuratoriums an Stelle der Bürgermeister andere
Personen mit Führung der örtlichen Geschäfte
zu beauftragen, welche damit die Eigenschaft als
Soeietätsbeamte erhalten. Zu der hierdurch be¬
dingten Ausschließung des Bürgermeisters von
der Vertretung der Societät ist beim Widerspruch
des Letztereu die Genehmigung des Oberpräsidenten
erforderlich. Die Beiträge werden von den König¬
lichen Steuerlasten erhoben und an die Societäts¬
kasse abgeliefert.

8- 19.

Die Bürgermeister beziehen als Entschädigung
für die Besorgung der Societätsgeschäfte 6°/»
der in ihrem Bezirke zur Ablieferung gelangten
Immobilar-Versicherungsbeiträge. Die Hebegebühr
der Nentmeister beträgt l^"/» von allen wirklich
eingegangenen Immobilar-Versicherungsbeiträgen.
Besorgen dieselben auch die Erhebung der Mobilar-
Vcrsicherungsbeiträge, so wird ihnen nicht nur
von diesen Beiträgen, sondern auch von dem
Empfange der Immobilar-Versichernngsbciträge
2°/« Hebegebühr gewährt.

§. 20.

In den Stadtkreifen kann die Erhebung der
Feuer-Socictätsbeiträge im Falle des Ausscheidens
bezw. des Einverständnisses der zur Zeit im Anite
befindlichen Königlichen Nentmeister, besonderen,
von dem Direktor mit Genehmigung des Kura¬
toriums zu ernennenden Beamten übertragen
werden. Die in solchen Bezirken etwa nöthig
werdende Einziehung der Inunobilar-Versichernngs-
beiträge im Ncrwaltnngs-Zwangsverfahren ist auf
Ersuchen des Direktors durch die zuständige Steuer-
kasse gegeu Zahlung von 2°/« Hcbegcbühr zu
bewirken.

8. 21.

Die Versicherungsbeiträge sind zur Deckung
der Brandschäden nnd aller sonstigen Ausgaben

sichrer, welche gleichzeitig als Hülfsagenten für
die Gebäudeversicherungen dienen, besorgt. Der
Direktor ist, soweit dies in einzelneu Fällen er¬
forderlich erscheint, befugt, mit Gmehmigung des
Kuratoriums an Stelle der Bürgermeister andere
Personen mit Führung der örtlichen Geschäfte
der Societät zu beauftragen, welche damit die
Eigenschaft als Societätsbeamte erhalten. Zu der
hierdurch bedingten Ausschließung des Bürger¬
meisters von der Vertretung der Societät ist beim
Widerspruch des Letzteren die Genehmigung des
Oberpräsidenten erforderlich. Die Beiträge werden
von den Königlichen Steuerkassen erhoben und an
die Societätskllsse abgeliefert,

s- 19.

Die Bürgermeister beziehen als Entschädi¬
gung für die Besorgung der Societcitsgcschäfte
6°/u der in ihrem Bezirke zur Ablieferung ge¬
langten Imniubilar-Versichcrungsbeiträge. Die
Hcbcgebühr der Nentmeister beträgt 1'/2 °/u von
allen wirklich eingegangenen Immobilar-Ver¬
sicherungsbeiträgen. Besorgen dieselben auch die
Erhebung der Mobilar - Versicherungsbeiträge, so
wird ihnen nicht nur von diesen Beiträgen, sondern
auch von dem Empfange der Immobilar - Ver¬
sicherungsbeiträge 2°/o Hebegcbühr gewährt.

8. 20.

In den Stadtkreisen kann die Erhebung der
Feuer-Societätsbeilräge im Falle des Ausscheidens
bezw. des Einverständnisses der zur Zeit im Amte
befindlichen Königlichen Nentmeister, besonderen,
von dem Direktor mit Genehmigung des Kura¬
toriunis zu ernennenden Beamten übertragen
werden. Die in solchen Bezirken etwa nöthig
werdende Einziehung der Immobilar-Versicherungs-
beiträge im Verwaltungs-Zwangsuerfahren ist auf
Ersuchen des Direktors durch die zuständige
Steuerkasse gegen Zahlung von 2> Hebegebühr
zu bewirken.

8- 21.

Die Versicherungsbeiträge sind zur Deckung
der Brandschäden und aller sonstigen Ausgaben
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der Societät bestimmt. Die Einnahme-Ueberschüsse
stießen dem Reservefonds zu. Der Reservefonds
ist bei der Landesbankrentbar anzulegen.

ß. 22.
Die Zinsen des Reservefondswerden, soweit

dieselbennicht zur Deckung der lausenden Aus¬
gaben erforderlich sind, dem Reservefonds zuge¬
schlagen. Hat der Reservefonds die Höhe der
> ^ fachen Iahres-Versicherungsbeiträgeerreicht, fo
können die alsdann sich ergebendenUeberschüsse
nach näherer Bestimmungdes Provinzialausschusses
d«n Reservefondsweiter zugefügt, oder ein Theil
derselben den Versicherten zurückgewährt, oder dem
Provinziallandtage für gemeinnützige, zugleich die
Interessen der Societät förderndeZwecke zur Ver¬
fügung gestellt werden.

8- 23.
Sollte in Folge außergewöhnlicher Unglücks-

Me die Societät die ihr obliegendenZahlungen,
selbst „ach Aufwendung des Reservefonds, aus
eigenen verfügbaren Beständen zu leisten außer
Stande sein, so werden die erforderlichen Beträge
der Societät aus Mitteln der Landesbankdarlehns-
'"eise vorgefchosfen. Ein derartiger Vorschuß ist
°»s den nächsten sich ergebenden Uebcrschüsfcn
zurückzuerstatten,

8. 24.
Der von dem Direktor in der Regel für

einen zweijährigenZeitraum zu entwerfendeEtat
über die bei der Direktion zu leistenden Aus¬
gaben wird von dem Kuratorium begutachtetund
dem Provinzialausschusseeingereicht. Die Fest¬
stellung desselben erfolgt durch den Provinzial-
landtag. Der einmal festgestellte Etat bleibt bis
Wr Feststellung eines neuen Etats iu Kraft.
Etatsnberschreitungeu und außergewöhnliche im
Ciat nicht vorgeseheneAusgaben bedürfen der
Genehmigungdes Provinzialausfchusses.

z. 25.
Für die Leitung uud Beaufsichtigung der

Verwaltung der Societät durch die Organe des
Provinzialverbcmdesist im Etat ein Verwaltungs-

der Societät bestimmt. Die Einnahme-Ueberschüsse
fliehen dem Reservefonds zu. Der Reservefonds
ist bei der Landesbank rentbar anzulegen.

§- 22.
Die Ziusen des Reservefondswerden, foweit

dieselben nicht zur Deckung der laufenden Ans»
gaben erforderlich sind, dem Reservefonds zuge¬
schlagen. Hat der Reservefonds die Höhe der
1'/^ fachen Iahresuersicherungsbeiträgeerreicht, fo
können die alsdann sich ergebendenUeberschüsse
nach näherer Bestimmung des Provinzialaus¬
schusses dem Reservefonds weiter zugefügt, oder
ein Theil derselben den Versichertenzurückgewährt,
oder dem Prouinziallandtage für gemeinnützige,
zugleich die Interessen der Societät fördernde
Zwecke zur Verfügung gestellt werden.

s- 23.
Sollte in Folge außergewöhnlicherUnglücks¬

fälle die Societät die ihr obliegenden Zahlnngen,
selbst nach Aufwendung des Reservefonds, aus
eigenen verfügbaren Beständen zu leisten außer
Stande sein, so werden die erforderlichen Beträge
der Societät aus Mitteln der Landesbank dar-
lehnöweise vorgeschossen.Ein derartiger Vorschuß
ist aus den nächsten sich ergebenden Ueberschüssen
zurückzuerstatten.

§. 24.
Der von dem Direktor in der Regel für

einen zweijährigenZeitraum zu entwerfendeEtat
über die bei der Direktion zu leistende» Aus¬
gaben wird von dem Kuratorium begutachtetund
dem Provinzialausschusse eingereicht. Die Fest¬
stellung desselben erfolgt durch den Provinzial-
lcmdtag. Der einmal festgestellte Etat bleibt bis
zur Feststellung eines neuen Etats in Kraft.
Etatsüberschrcitungen und außergewöhnlicheim
Etat nicht vorgeseheneAusgaben bedürfen der
Genehmigung des Provinzialausfchusses.

ß. 25.

Für die Leitung und Beaufsichtigung der
Verwaltung der Societät durch die Organe des
Provinzialuerbandes ist im Etat ein Verwaltungs-
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kostenbeitrag vorzusehen, welcher an die Pro-
vinzial-Centml-Vcrwaltungsbehördealljährlich ab¬
zuführen ist.

8- 26.
Als Rechnungsjahr für die Societät gilt

das Kalenderjahr. Die Iahresrechnungen der
Societät werden von dem Landesdirektor bezw.
einem von diesem zu beauftragenden Beamten
revidirt und mit den vom Direktor der Societät
beantworteten Nechnungs-Erinnerungensowie den
vorläufigen Entscheidungen des Landesdirektors
dem Provinzialausschuh vorgelegt. Die Ent¬
lastung der Rechnung erfolgt durch den Provinzial-
landtag.

§. 2?.
Dem Prouinziallandtage ist bei seinem jedes¬

maligen ordentlichen Zusammentritt durch den
Provinzialcmsschußein Bericht des Direktors über
die Verwaltung und den Stand der Societät
vorzulegen,

8- 28.
Der Direktor ist mit Genehmigung des

Kuratoriums befugt, bei Privat-Versicherungs-
gesellschaftenRückversicherung zu nehmen,— Das
Verhältniß der einzelnen Versicherten zur Societät,
sowie das Recht der eingetragenen Gläubiger er¬
leidet hierdurchkeine Aenderung. — Ebenso kann
der Direktor mit Genehmigung des Kuratoriums
Anschluß- und Rüöversichcrungs-Verträge mit
Korporationen,Vereinen und Verbänden innerhalb
der Provinz abschließen, sowie dem zwischen den
öffentlichenSocietäten Deutschlands bestehenden
Rückversicherungs-Verbandebeitreten.

III. Gebäude-Versicherung.
l. Nnnahmepfticht.

8- 29.
Nur innerhalb der Nheinvrouinz belegene

Gebäude können bei der Societät versichert werden.
Mit dieser sowie der in den folgenden Para¬
graphen (§§. 30, 32 und 33) aufgeführten Be¬
schränkungist die Societät verpflichtet, alle Ge^
bände, deren Versicherungbei ihr beantragt wird.

kostenbeitrag vorzusehen, welcher an die Pro-
viuzial-Central-Verwaltungsbehürdealljährlich ab¬
zuführen ist.

8- 26.
Als Rechnungsjahr für die Societät gilt

das Kalenderjahr. Die Iahresrechnungen der
Societät werden von dem Landesdirektor be¬
ziehungsweise einem von diesem zu beauftragenden
Beamten revidirt und mit den vom Direktor der
Societät beantworteten Nechnungs-Erinnerungen
fowie den vorläufigen Entscheidungendes Landes-
direttors dem Provinzialausschuh vorgelegt. Die
Entlastung der Rechnung erfolgt durch den Pro-
vinziallandtag,

§. 27.
Dem Prouinziallandtage ist bei seinem jedes¬

maligen ordentlichen Zusammentritt durch den
Provinzialausschuh ein Bericht des Direktors über
die Verwaltung und den Stand der Societät
vorzulegen.

§. 28.
Der Direktor ist mit Genehmigung des Ku¬

ratoriums befugt, bei Privat-Versicherungsgcsell-
schaften Rückversicherungzu nehmen. — Das
Verhältniß der einzelnen Versicherten zur Societät,
sowie das Recht der eingetragenen Gläubiger er¬
leidet hierdurchkeine Aenderung. — Ebenso kann
der Direktor mit Genehmigung des Kuratoriums
Anschluß- und Nückuersicherungs - Verträge mit
Korporationen,Vereinen und Verbändeninnerhalb
der Provinz abschließen,sowie dem zwischen den
öffentlichen Societäten Deutschlands bestehenden
Rückversicherungs-Verbandebeitreten.

III. Gebäude-Versicherung.
l. Annahmepfiicht.

8, 29.
Nur innerhalb der Nheinvrouinz belegene

Gebäude können bei der Societät versichertwer¬
den Mit dieser sowie der in den folgendenPa¬
ragraphen (88. 30, 32 und 33) aufgeführtenBe¬
schränkung ist die Societät verpflichtet, alle Gebäude,
deren Versicherung bei ihr beantragt wird, auf-
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aufzunehmen und die bereits versicherten in Ver¬
sicherung zu behalten.

§. 30.

Gebäude, welche sich dem Zustande des
gänzlichen Verfalls oder der Unbewohn-
barkeit nähern,

Gebäude, welche bei einer anderen Ver-
sichcruugs-Gesellschaft versichert sind,

Gebäude, welche zum Abbruch verkauft sind,
U»d nicht aufnahmefähig und können, wenn sie
^reits versichert waren, sofort gelöfcht werden.

§. 31.
Werden an einem versicherten Gebäude

polizeiwidrige Mängel, insbesondere schadhafte
"amine, unsichere Feucrungsanlagen oder sonstige
Zurichtungen und Umstände wahrgenommen, welche
^nen außergewöhnlichen Grad von Feuersgefahr
°°er baulichen Verfalls darbieten, so kann die
Versicherung fo lange fuspendirt werden, bis den
""gefundenen Mängeln abgeholfen ist. Von der
Suspension, während welcher jeder Entschädigungs¬
anspruch im Vrandfalle ausgeschlossen bleibt, ist
"en eingetragenen Hypothckcngläubigern Kenntnis)
iu geben. Der Rechtsweg gegen die bezügliche
Verfügung des Direktors ist ausgeschlossen.

8. 32.

Innerhalb eines demselben Besitzer zuge¬
hörigen Gehöftes können ohne ausdrückliche Ge¬
nehmigung des Direktors einzelne Gebäude nicht
"ei der Societät, andere bei einer Privat-Ver-
slcherungsgesellschaft versichert werden. Ebenso
'ann ein bei der Societät versichertes Gebäude
>ncht gleichzeitig anderswo versichert werden.

Für Versicherungen, welche diesen Bestim¬
mungen widersprechend genommen werden, ist die
Societät nicht verpflichtet, im Brandschadenfalle
Ersatz zu leisten.

§. 33.
Während der Zeit eines ausgebrochenen

Sieges, d. h. vom Erlaß der Kriegserklärung

zunehmen und die bereits versicherten in Ver¬
sicherung zu behalten.

8- 30.

Gebäude, welche sich dem Zustande des
gänzlichen Verfalls oder der Unbewohn-
barkeit nähern,

Gebäude, welche bei einer anderen Ver-
sicherungs-Gesellschaft versichert siud,

Gebäude, welche zum Abbruch verkauft sind,
sind nicht aufnahmefähig und können, wenn sie
bereits versichert waren, sofort gelöscht werden.
Der Rechtsweg gegen die bezügliche Verfügung
des Direktors ist ausgeschlossen.

ß. 31.

Werden an einem versicherten Gebäude
polizeiwidrige Mängel, insbesondere schadhafte
Kamine, unsichere Feuerungsanlagen oder sonstige
Einrichtungen und Umstände wahrgenommen,
welche einen außergewöhnlichen Grad von Fcuers-
gefahr oder baulichen Verfalls darbieten, fo kann
die Versicherung so lange fuspendirt werden, bis
den vorgefundeueu Mängeln abgeholfen ist. Von
der Suspension, während welcher jeder Entschä¬
digungsanspruch im Vrandfalle ausgeschlossen
bleibt, ist den eingetragenen Hypothekengläubigern
Kenntniß zu geben. Der Rechtsweg gegen die be¬
zügliche Verfügung des Direktors ist ausgeschlossen.

s- 32.

Innerhalb eines demselben Besitzer zuge¬
hörigen Gehöftes können ohne ausdrückliche Ge¬
nehmigung des Direktors einzelne Gebäude nicht
bei der Societät, andere bei einer Privat-Ver¬
sicherungsgesellschaft versichert werden. Ebenso
kann ein bei der Societät versichertes Gebäude
nicht gleichzeitig anderswo versichert werden.

Für Versicherungen, welche diesen Nestim¬
mungen widersprechend genommen werden, ist die
Societät nicht verpflichtet, im Brandschadenfalle
Ersatz zu leisten.

§. 33.

Während der Zeit eines ausgebrochenen Krieges,
d. h. vom Erlaß der Kriegserklärung bis zur

14
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bis zur Bekanntmachung des Friedensschlusses, ist
der Direktor befugt, beantragte Versicherungen
und die Erhöhung bestehender Versicherungen ab¬
zulehnen.

Für die Versicherung von gewerblichen
Etablissements oder von Gebäuden mit feuer¬
gefährlichem Betriebe oder feuergefährlicher Lage
können von dem Direktor besondere Bedingungen
festgesetzt werden. Hinsichtlich solcher Versiche¬
rungen wird die Prämie durch bcsouderes Ab¬
kommen vereinbart. Der Direktor ist zur Kündi¬
gung solcher Versicherungen 3 Monate vor Ab¬
lauf jeden Jahres berechtigt.

Generelle Vestimmnngen über die vorbe¬
sagten Versicherungen erläßt das Kuratorium.

2. Gintritt in die Societät nnd Austritt ans
derselben.

§. 35.
Der Eintritt in die Societät kann ebenso,

wie die Erhöhung der Versicherungssumme von
bereits bei der Societät bestehende!:Versicherungen
jederzeit erfolgen, Jede Versicherung bedarf zu
ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Direktors.
Als Beginn der Versicherung gilt, sofern dieselbe
von dem Direktor überhaupt für annehmbar er¬
klärt wird, die Mittagsstunde desjenigen Tages,
an welchem der Versicherungsantrag bei dem
Bürgermeister bezw. dem mit der Führnug der
örtlichen Geschäfte beauftragten Societätsbcamtcn
eingereicht worden ist, Dieser hat auf Erfordern
dem Antragenden eine Bescheinigung hierüber
auszustellen. Von jedem Antrage auf neue oder
veränderte Versicherungen wird eine Gebühr von
50 Pf. bis 6 M. nach einem von dem Direktor
mit Genehmigung des Kuratoriums festzusetzenden
Tarife erhoben.

s- 36.

Alle Versicherungen werden in der Negel,
und sofern nicht eine anderwcite Vereinbarung
stattfindet, auf 3 jährige Versicherungsperioden
geschlossenund bleiben so lange bestehen, bis sie
nach den Bestimmungen dieses Reglements auf-

Bckanntmachung des Friedensschlusses, ist der
Direktor bcfngt, beantragte Versicherungen und
die Erhöhung bestehender Versicherungen abzu¬
lehnen.

8, 34.

Für die Versicherung von gewerblichen Eta¬
blissements oder von Gebäuden mit feuergefähr¬
lichem Betriebe oder feuergefährlicher Lage können
von dein Direktor besondere Bedingungen festgesetzt
werden. Hinsichtlich solcher Versicherungen wird
die Prämie durch besonderes Abkommen verein¬
bart. Der Direktor ist zur Kündigung solcher
Versicherungen 3 Monate vor Ablauf jeden Jahres
berechtigt.

Generelle Bestimmungen über die vorbesagten
Versicherungen erläßt das Kuratorium,

2. Eintritt in die Societät und Austritt aus
derselben»

8- 35.
Der Eintritt in die Societät kann ebenso,

wie die Erhöhung der Versicherungssumme von
bereits bei der Societät bestehenden Versicherungen
jederzeit erfolgen, Jede Versicherung bedarf zu
ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Direktors.
Als Beginn der Versicherung gilt, sofern dieselbe
von dein Direktor überhaupt für annehmbar
erklärt wird, die Mittagsstunde desjenigen Tages,
an welchem der Versicherungsantrag bei dein
Bürgermeister bezw. dem mit der Führung der
örtlichen Geschäfte beauftragten Societätsbeamten
eingereicht worden ist. Dieser hat auf Erfordern
dem Antragenden eine Bescheinigung hierüber
auszustellen. Von jedem Antrage auf neue oder
veränderte Versicherungen wird eine Gebühr von
5U Pf, bis 6 M. nach einem von dem Direktor
mit Genehmigung des Kuratoriums festzusetzenden
Tarife erhoben.

8. 36.

Alle Versicherungen werden in der Regel,
und sofern nicht eine anderweite Vereinbarung
stattfindet, auf 3 jährige Versicherungsperioden
geschlossenund bleiben so lange bestehen, bis sie
nach den Bestimmungen dieses Reglements auf-
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gehobenwerden oder erlöschen. Erfolgt der Aus¬
tritt bei Ablauf einer Vcrsicherungspcriode nicht,
>° gilt die Versicherung als stillschweigend auf
euie weitere 8 jährige Periode verlängert. Die
"ersicherungsperiode beginnt und endigt mit dem
1' Januar Mittags 12 Uhr. Bei Versicherungen,
welche im Laufe des Jahres abgeschlossen werden,
wird die Versicherungsperiode vom nächsten
I- Januar an gerechnet. Jede Aenderung be¬
stehender Versicherungen, inobesondere Erhöhungen
°°er Ermäßigungen der Versicherungssummen oder
Beiträge :c. werden als neue Versicherungen an¬
gesehen.

s. 3?.

Es können auch Versicherungen auf 5- und
^jährige Perioden abgeschlossen werden. Bei
"orausbezahlung der ganzen Prämie für die
ihrige Periode ist nur ein 4jähriger, für die
16jährige Periode nur ein 8jähriger Veitrag zu
entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit solcher
Versicherungen ist von der Zahlung der Prämie
abhängig.

s. 38.

Das freiwillige Ausscheiden aus der Societät
^ nur mit Ablauf der Versicherungsperiode und
"ur dann zulässig, wenn nicht auf dem Grund¬
stücke eingetragene Forderungen bei der Societät
angemeldet sind, oder wenn die bei der Societät
angemeldeten Gläubiger ausdrücklich zugestimmt
haben. Das Letztere gilt auch von der frei¬
willigen Herabsetzung der Versicherungssumme.

§. 39.

Wer aus der Societät ausscheiden will, muß
"le Versicherung unter genauer Bezeichnung der
öu löschenden Gebäude in der Zeit vom 1. Juni
"s 1. Oktober schriftlich und portofrei bei dem
"Ucktor kündigen und den Nachweis erbringen,
°aß er den vorstehenden bezüglich der Sicherung
°er Hypothekargläubiger durch dieses Reglement
gegebenen Erfordernissen genügt hat.

Die Nichtigkeit der Unterschrift des Ab¬
meldenden und der Hypothekar-Gläubiger muß
"°n einem öffentlichen Beamten bescheinigt sein.

gehoben werden oder erlöschen. Erfolgt der Aus¬
tritt bei Ablauf einer Versicherungsperiode nicht,
so gilt die Versicherung als stillschweigend auf
eiue weitere 3 jährige Periode verlängert. Die
Versicherungsperiode beginnt und endigt mit dem
I. Iannar Mittags 12 Uhr. Bei Versicherungen,
welche im Laufe des Jahres abgeschlossenwerden,
wird die Nersicherungsperiode von: nächsten
1. Januar an gerechnet. Jede Aenderung be¬
stehender Versicherungen, insbesondere Erhöhungen
oder Ermäßigungen der Versicherungssummen oder
Beiträge «. werden als neue Versicherungen an¬
gesehen.

ß. 37.
Es können auch Versicherungen auf 5- und

10 jährige Periode» abgefchlossen werden. Bei
Vorausbezahlung der ganzen Prämie für die
5 jährige Periode ist nur ein 4 jähriger, für die
10 jährige Periode nur ein 8 jähriger Veitrag zu
entrichten. Der Beginn und die Gültigkeit solcher
Versicherungen ist von der Zahlung der Prämie
abhängig.

8- 38.

Das freiwillige Ausfcheideu aus der Societät
ist nur mit Ablauf der Versicherungspcriode und
nur dann zulässig, wenn nicht auf dem Grund¬
stücke eingetragene Forderungen bei der Societät
angemeldet sind, oder wenn die bei der Societät
angemeldeten Gläubiger ausdrücklich zugestimmt
haben. Das Letztere gilt mich von der frei¬
willigen Herabsetzung der Versicherungssumme.

ß. 39.

Wer aus der Societät ausscheiden will, muh
die Versicherung unter genauer Bezeichnung der
zu löschenden Gebäude in der Zeit vom 1. Juni
bis 1. Oktober schriftlich nnd portofrei bei dem
Direktor kündigen und den Nachweis erbringen,
daß er den vorstehendeil bezüglich der Sicherung
der Hypothekargläubiger durch dieses Reglement
gegebenen Erfordernissen genügt hat.

Die Nichtigkeit der Unterschrift des Ab¬
meldenden und der Hypothekar-Gläubiger muß
von einem öffentlichen Veamteu bescheinigt sein.

t4*
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Außerhalb der bestimmten Frist eingehende, unvoll¬
ständige oder bis zum 1. Oktober nicht vorschrifts¬
mäßig belegte Austrittsanmeldungen gelten als
uicht angebracht und sind wirkungslos.

3. Erweiterung und Feststellung derVerficherungs»
summen.

8- 40.

Die Versicherungssumme darf den zeitigen ge¬
meinen Werth der Gebäude uicht übersteigen.
Die ganz in der Erde liegenden Mauerfundamente
können von der Werthermittelnug ausgeschlossen
werden. Alle über der Erde befindlichen Gebciude-
theile müssen mit versichert werden.

8- 4l.

Jedes Gebäude, welches bei der Societät
versichert werden soll, sowie jedes bei der Societät
versicherte Gebäude, dessen Versicherungssumme
erhöht werden soll, muh einzeln beschrieben und
mit je einer besonderen Versicherungssumme ver¬
sichert werden,

8- 42.

Die Forin, in welcher die Gebäude zu be¬
schreiben sind, bestimmt der Direktor. Die be¬
züglichen Formulare werden von den örtlichen
Vertretern der Societät unentgeltlich verabfolgt.
Die Beschreibung kann von dem Ncrsicherungs-
fuchenden felbst gefertigt werden, fofern er nicht
vorzieht, dieselbe auf feine Kosten durch einen
Sachverständigen fertigen zu lassen.

Der Beifügung einer speziellen bautechnischen
Taxe bedarf es in der Regel nicht; eine solche
kann von dem Direktor nur dann gefordert und
muß auf Kosten des Antragstellers erbracht werden,
wenn sich bei Prüfung der Taxe gegen deren
Nichtigkeit Bedenken ergeben. Der Antragsteller
hat die in der Gebäudebeschreibung gestellten
Fragen vollständig und der Wahrheit gemäß zu
beantworten. Wissentlich falsche Angaben machen
die Versicherung ungültig.

8- 43.
Die Gcbäudebeschreibungen bezw. Versiche¬

rungsanträge werden von dem Bürgermeister

Außerhalb der bestimmten Frist eingehende, unvoll¬
ständige oder bis zum 1. Oktober nicht vorschrifts¬
mäßig belegte Austrittsanmeldungen gelten als
nicht angebracht und sind wirkungslos.

».Erweiterung «ndFeststellung derVerstcherungs»
summen.

8, 40.

Die Versicherungssumme darf den zeitigen
gemeinen Werth der Gebäude nicht übersteigen.
Die ganz in der Erde liegenden Mauerfundamente
können von der Werthermittelung ausgeschlossen
werden. Alle über der Erde befindlichen Gebäude¬
theile müssen mit versichert werden.

8- 41.

Jedes Gebäude, welches bei der Societät
versichert werden soll, sowie jedes bei der Societät
versicherte Gebäude, dessen Versichcruugssumme
erhöht werden soll, muh einzeln beschrieben uud
mit je einer besonderen Versicherungssumme ver¬
sichert werden.

8. 42.

Die Form, in welcher die Gebäude zu be¬
schreiben sind, bestimmt der Direktor. Die be¬
züglichen Formulare werden von den örtlichen
Vertretern der Societät unentgeltlich verabfolgt.
Die Beschreibung kann von dem Versicherungs-
sucheuden felbst gefertigt werden, fofern er nicht
vorzieht, dieselbe auf seine Kosten durch einen
Sachverständigen fertigen zu lassen.

Der Beifügung eiuer speziellen bautechnischen
Taxe bedarf es in der Regel nicht; eine solche
kann von dem Direktor nur dann gefordert und
muh auf Kosten des Antragstellers erbracht werden,
wenn sich bei Prüfung der Taxe gegen deren
Richtigkeit Bedenken ergeben. Der Antragsteller
hat die in der Gebäudebeschreibung gestellten
Fragen vollständig und der Wahrheit gemäß zu
beantworten. Falsche Angaben des Versicherten
entbinden die Societät von der Entschädigungs-
verbindlichkeit.

8- 4s.
Die Gebäudebeschreibungen bezw. Versiche¬

rungsanträge werden von dein Bürgermeister
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bezw, dem mit der Führung der örtlichen Ge¬
schäfte beauftragtenSocictätsbeamten geprüft und,
wenn sie zur Beanstandung keinen Anlaß bieten,
uem Direktor mit der Bescheinigung, daß „die¬
selben nichts enthalten, was als unrichtig oder
wahrheitswidrigbekannt fei, und daß die begehrte
^crsicherungssumme den muthmahlicheu Werth
des Gebäudes nach den bezuglichen Bestimmungen
bes Reglements nicht übersteige" eingereicht.

s- 44.
Der Direktor prüft die Versicherungsanträge,

seht, nachdem etwa zu erhebende Bedenkenihre
Beseitigung gefunden, die Versicherungssummen
und die Beitragssätze fest und läßt den Ver¬
sicherungsscheindem Antragstellerzustellen. Durch
b>e Annahme des Versicherungsscheineserklärt
^r Antragsteller sein Einverständniß mit den
festgesetztenVersichernngssummenund Beiträgen
"nd den etwa sonst gestellten besonderen Ver-
slcherungsbedingungcn.

ß. 45.
Die Versicherungen werden in bei dem

Direktor zu führende Kataster eingetragen, aus
welchendie Versicherungssummenund die Bei¬
füge des Versichertensich ergeben müssen. Ab¬
schriften dieser Kataster befinden sich für jede
Bürgermeistereiauf dem Bürgermeisteramts bezw.
^i dein mit der Führung der örtlichenGeschäfte
beauftragten Societätsbeamten, sind von den
Bürgermeisternbezw. dem vorgenanntenBeamten
zu führen und nnt den bei dem Direktor be¬
ruhenden Exemplaren in Uebereinstimmung zu
halten (§, 18) Die für die Führung und Be¬
rechtigung, der Kataster und die fonstige Geschäfts-
sührung der Bürgermeisterbezw. der vorgenannten
Beamten erforderlichen Vorschriften erläßt der
Direktor.

Die Einsicht der Kataster steht nur solchen
Personen zu, welche ein Interesse zu dieser Ein-
Ucht nachweisen können. Auszüge aus deu Katastern
Und den Versicherten von dem Bürgermeister
"ezw, den vorgenanntenBeamten unentgeltlichzu
ertheilen.

bezw. dem mit der Führung der örtlichen Ge¬
schäfte beauftragten Socictätsbeamten geprüft und,
wenn sie zur Beanstandung keinen Anlaß bieten,
dem Direktor mit der Bescheinigung, daß „die¬
selben nichts enthalten, ums als unrichtig oder
wahrheitswidrig bekannt fei, und daß die begehrte
Versicherungssummeden muthmaßlichen Werth
des Gebäudes nach den bezüglichen Vestimmnngen
des Reglements nicht übersteige" eingereicht.

ß. 44.
Der Direktor prüft die Versicherungsanträge,

setzt, nachdem etwa zu erhebendeBedenkenihre
Beseitigung gefunden, die Versicherungssummen
und die Beitragssätze fest und läßt den Ver¬
sicherungsschein dein Antragstellerzustellen. Durch
die Annahme des Versicherungsscheineserklärt
der Antragsteller sein Einverständniß mit den
festgesetzten Versicherungssummenund Beiträgen
und den etwa sonst gestellten besonderen Vcr-
sicherungsbcdingnngen.

s 45.
Die Versicherungen werden in bei den:

Direktor zu führende Kataster eingetragen, aus
welchen die Versicherungssummenund die Bei¬
träge des Versichertensich ergeben müssen. Ab¬
schriften diefer Kataster befinden sich für jede
Bürgermeisterei auf dem Bürgermeisteramt«:bezw.
bei dem mit der Führung der örtlichen Geschäfte
beauftragten Socictätsbeamten, sind von den
Bürgermeistern bezw. dein vorgenannten Beamten
zu führeu und mit den bei dem Direktor be¬
ruhenden Exemplaren in Nebereinstimmung zu
halten (§. 18). Die für die Führung und Be¬
richtigung der Kataster und die sonstige Geschäfts¬
führung der Bürgermeister bezw. der vorgenannten
Beamten erforderlichen Vorfchriften erläßt der
Direktor,

Die Einsichtder Kataster steht nur solchen
Personen zu, welche ein Interesse zu dieser Ein¬
sicht nachweisen können,Auszüge aus den Katastern
sind den Versicherten von dem Bürgermeister
bezw. den vorgenannten Beamten unentgeltlichzu
ertheilen.
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8> 46.
Der Direktor ist befugt, Revisionen der be¬

stehenden Versicherungen auf Kosten der Societät
jederzeit vornehmen zu lassen nnd nach Maßgabe
des dadurch festgesetzten Werthes die Versicherungs¬
summe» und die Beitragssätze richtig zu stellen.
Den Versicherten ist von diesen Berichtigungen
in erweislicher Form Kenntniß zu geben. Im
Falle der Versicherte mit diesen Festsetzungen nicht
einverstanden ist, mnß er den Widerspruch be¬
ziehentlich seinen Austritt aus der Societät biuncn
einer Frist von 14 Tagen nach erlangter Kennt¬
nißnahme anmelden, widrigenfalls die Herabsetzung
der Versicherungssumme sofort mit Ablauf der
vorgedachten Frist, die in den Beiträgen aber
eintretenden Veränderungen erst im Beginne des
auf die Revision folgeudeu Kaleudcrjahres in
Kraft tritt.

Im Falle der hypothekarischen Belastung des
Grundstücks findet der §. 88 Amucndung.

4» Veränderungen während der
Versicher« ngszeit.

Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel
des Eigenthümers ein, so bleibt die Vcrsicheruug
uuverändcrt fortbestehen, fo zwar, daß alle Rechte
und Pflichten aus dem bestehenden Versicherungs-
verhältniß auf den neueu Eigenthümer übergehen.
Der bisherige Eigenthümer bleibt, so lange er
den Eigcnthnmswcchsel nicht anzeigt, für die
Zahlung der Beiträge mit verhaftet.

8, 48.
Wenn während der Vcrsicheruugszeit in oder

an den versicherten Gebunden oder in deren Nach¬
barschaft Veränderungen oder Anlagen gemacht
werden, welche die Versetzung der Gebäude in
eine zn höheren Beiträgen verpflichtete Tarifklasse
nach sich ziehen würde, so ist der Versicherte ver¬
pflichtet, davon binnen Monatsfrist, nachdem die
Veränderung eingetreten oder ihm bekannt geworden
ist, Anzeige zu machen.

Wird diese Anzeige nicht rechtzeitig gemacht,
so hat der Versicherte den vierfachen Betrag des

s. 46.
Der Direktor ist befugt, Revisionen der be¬

stehenden Versicherungen auf Kosten der Societät
jederzeit vornehmen zu lassen und nach Maßgabe
des dadurch festgesetzten Werthes die Versicherungs¬
summen und die Beitragssätze richtig zu stellen.
Den Versicherten ist von diesen Berichtigungen
in erweislicher Forin Kenntniß zu geben. Im
Falle der Versicherte mit diesen Festsetzungen nicht
einverstanden ist, muß er den Widerspruch be¬
ziehentlich seinen Austritt aus der Societät biunen
einer Frist von 14 Tagen nach erlangter Kennt¬
nißnahme anmelden, widrigenfalls die Herabsetzung
der Versicheruugssnmme sofort mit Ablauf der
vorgedachtcn Frist, die in den Beiträgen aber
eintretenden Veränderungeu erst im Beginne des
auf die Revision folgenden Kalenderjahres in
Kraft tritt.

Im Falle der hypothekarischen Belastung des
Gründstücks findet der 8- 38 Anwendung.

4. Veränderungen während der
Versicherungszeit.

8> 47.
Tritt bei versicherten Gebäuden ein Wechsel

des Eigcnthümers ein, so bleibt die Versicherung
unverändert fortbestehen, fo zwar, daß alle Rechte
und Pflichten aus dem bestehenden Versicherungs¬
verhältniß auf den neuen Eigenthümer übergehen.
Der bisherige Eigenthümer bleibt, fo lange er
den Eigenthnmswechfel nicht anzeigt, für die
Zahlung der Beiträge mit verhaftet.

8. 48.
Weuu während der Versichcrungszeit in oder

an den versicherten Gebäuden oder in deren Nach¬
barschaft Veränderungen oder Anlagen gemacht
werden, welche die Versetzung der Gebäude in
eine zu höheren Beitragen verpflichtete Tarifklasse
nach sich ziehen würde, so ist der Versicherte ver¬
pflichtet, davou binnen Monatsfrist, nachdem die
Veränderung eingetreten oder ihm bekannt geworden
ist, Anzeige zu machen.

Wird diese Anzeige nicht rechtzeitig gemacht,
so hat der Versicherte den vierfachen Betrag des
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Unterschiedeszwischen den geringeren Beiträgen,
bie er entrichtethat, und den höheren, welche er
hätte entrichtenmüssen, als Strasbetrag an die
Eocietätskasse zu zahlen. Dieser Strafbeitrag
wird von dem Zeitpunkte an, in welchem die
Anzeige hätte gemacht weiden müssen, bis zu dem-
lenigen, in welchem dieselbe geinacht oder die
Entdeckungder Veränderung erfolgt ist, jedoch
nicht über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus
berechnet.

ß. 49.
Der durch die vorgenommeneVeränderung

bedingte erhöhte Veitrag muß ohne Rücksicht auf
^n festzustellenden Strasbetrag — vom Anfange
"es Jahres, in welchem die Veränderung statt¬
gefunden hat, nachbezahltwerden. Ist die vor¬
genommene Veränderung eine folche, welche den
Direktor zur Feststellungbesonderer Versichcrungs-
bedingungen berechtigen würde (8- 3!), so verliert
der Versicherte den Anspruch auf Entschädigung
'm Vrandfallc, sofern er die Veränderung selbst
veranlaßt oder nachweislichdavon Kenntniß ge¬
habt hat.

5. Klasseneintheilung und Tarif.
8- 50.

Die Beiträge, welche von den versicherten
Gebäuden erhoben werden, richten sich nach der
Beschaffenheit,Lage und Benutzung und dem
daraus bedingten Grade der Feuergefährlichkeit
derselben.

Es werden demnach 13 Klassengebildet und
gehören:

Zur I. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach-

beckung, Lage und Benutzungsweiseden geringsten
Grad der Feuersgefahr darbietet.

Ganz massive herrschaftliche Wohngebäudein
Städten, in denen eine vollständige Wasserleitung
vorhandenist und eine organisirle, von der Ge¬
meinde bezahlte Feuerwehr besteht.

Zur II. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach¬

deckung, Lage und Benutzungswciseeinen größeren

Unterschiedes zwischen den geringeren Beiträgen,
die er entrichtet hat, und den höheren, welche er
hätte entrichtenmüssen, als Strafbetrag an die
Societätskafse zu zahlen. Dieser Strafbeitrag
wird von dem Zeitpunkte an, in welchem die
Anzeige hätte gemacht werden müssen, bis zu dem¬
jenigen, in welchem dieselbe gemacht oder die
Entdeckungder Veränderung erfolgt ist, jedoch
nicht über den Zeitraum von 5 Jahren hinaus
berechnet,

ß. 49.
Der durch die vorgenommeneVeränderung

bedingte erhöhte Beitrag mnß ohne Rücksicht auf
den festzustellenden Strasbetrag — vom Anfange
des Jahres, in welchem die Veränderung statt¬
gefunden hat, nachbezahltwerden. Ist die vor¬
genommeneVeränderung eine solche, welche den
Direktor zur Feststellung besonderer Versichcrungs-
bedingungcu berechtigen würde (§, 34), so verliert
der Versicherte den Anspruch auf Entschädigung
im Vrandfalle, fofern er die Veränderung selbst
veranlaßt oder nachweislichdavon Kenntniß ge¬
habt hat,

5. Klafseneintheilung und Tarif.
s. 50.

Die Beiträge, welche von den versicherten
Gebäuden erhoben werden, richten sich nach der
Beschaffenheit, Lage und Benutzung und den:
daraus bedingten Grade der Feuergefährlichkcit
derselben.

Es werden demnach 13 Klassen gebildet und
gehören:

Zur I. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach¬

deckung, Lage und Benutzungsweiseden geringsten
Grad der Feuersgefahr darbietet.

Ganz mafsiveherrschaftliche Wohngebäude in
Städten, in denen eine vollständigeWasserleituug
vorhanden ist und eine tüchtige, von der Ge¬
meinde unterstützteFeuerwehr besteht.

Zur II. Klasse.
Ganz massive Gebäude, deren Bauart, Dach-

deckung, Lage und Bcnutzungsweiseeinen größeren
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Grad von Fcnersgefahr darbietet, als die zur
blasse 1. gehörigen Gebäude.

Zur III, Klasse.
Ganz massive Gebäude in Orten, welche eine

vollständige Wasserleitung oder eine organisirte
Feuerwehr besitzen.

Ganz massive mehrstockige Wohngebäudein
Otten ohne Wasserleitungund Feuerwehr, wenn
diese Gebäude isolirt belegen sind und hinsichtlich
der Benutzung den städtischen Gebäudcu gleich¬
stehen.

Dachdeckung von Ziegel, Schiefer oder sonsti¬
gem feuerfesten Material.

Zur IV. Klasse.
Gauz massiveGebäude, welche in keine der

drei vorhergehenden Klassen gehören und nicht zum
lagern von Heu, Stroh oder sonstigen leicht
feuerfangcndeuGegenständendienen,

FreiliegendeGcbände aus Zicgelsteinfachwcrk
mit vollständigem äußeren Kalkmörtelputzoder
vollständiger Schieferbekleidung in Orten, in welchen
eine vollständige Wasserleitungund eine organisirte
Feuerwehr besteht. — Dachdcckungwie in Klasse III.

Zur V. Klasse
Müsstue Gebäudein Tchwenimstcinen (Bims¬

sandstein), freiliegende Gebäude in Ziegelsteinfnch-
werk oder solche, welche theils massiv, theils in
Ziegelsteinsachwerk erbant sind, sofern in diesen
Gebäuden Heu, Stroh oder ähnliche leicht feuer¬
fangende Gegenständenicht gelagertwerden. Dach¬
deckung wie in Klasse III.

Zur VI. Klasse.
Massiv gebaute Stallungen, Scheunen und

alle massiven Gebäude, iu denen Heu, Stroh oder
ähnliche, leicht feuerfangende Gegeilstände auf¬
bewahrt werden, oder welche von dem Lagerort
solcher Gegenstände nicht feuersicher getrennt sind.
Freiliegende Gebände ohne landwirtschaftlichen
Betrieb, ganz oder theils iu Lehmfachwcrkoder
Lehmsteinfllchwerk, in Pissban oder aus getrock¬
neten Lehmsteinen ohne Fachwcrk,welche mit voll-

Grad von Feuersgcfahr darbietet, als die zur
Klasse I, gehörigen Gebäude.

Zur III. Klasse.
Ganz massive Gebäude in Orten, welche eine

vollständige Wasserleitung oder eine organisirte
Feuerwehr besitzen.

Ganz massive mehrstöckige Wohngebäude in
Orten ohne Wasserleitungund Feuerwehr, wenn
diese Gebäude isolirt belegen sind und hinsichtlich
der Benutzung den städtischen Gebäuden gleich¬
stehen.

Dachdeckungvon Ziegel, Schiefer oder sonsti¬
gem feuerfesten Material.

Zur IV. Klaffe.
Ganz massive Gebäude, welche in keine der

drei vorhergehendenKlassen gehören und nicht zum
Lageru von Heu, Stroh oder sonstigen leicht
feuerfangcudenGegenständendienen.

FreiliegendeGebäude aus Ziegelsteiufachwerk
mit vollständigem äußeren Kalkmürtelvutz oder
vollständiger Schieferbekleidung in Orten, in welchen
eine vollständige Wasserleitungund eine organisirte
Feuerwehrbesteht. — Dachdeckungwie in Klasse III.

Zur V. Klasse.
Massive Gebäude in Echwemmsteineu (Bims-

sandstein), freiliegende Gebäude iu Ziegelsteinfach'
werk oder solche, welche theils massiv, theils in
Ziegelsteinfachwerkerbaut sind, sosern in diesen
Gebäuden Heu, Stroh oder ähnliche leicht fener-
fangcnde Gegenstände nicht gelagert werden. Dach¬
deckung wie in Klasse III.

Zur VI. Klasse.
Massiv gebaute Stallungen, Scheunen und

alle massiuenGebäude, iu denen Heu, Stroh oder
ähnliche, leicht feuerfangende Gegenstände auf¬
bewahrt werden, oder welche von dein Lagerort
solcher Gegenständenicht feuersicher getrennt sind.
Freiliegende Gebäude ohne landwirthschaftlichen
Venieb, ganz oder theils in Lehmfachwerk oder
Lehmsteinfachwerk,in Pif6bau oder aus getrock¬
neten Lehmsteinenohne Fachwerk, welche mit voll-
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sündigem, bei ersteren auch die Holztheileüber¬
säenden Kalkmortelputz oder mit vollständiger
schieferbekleidungversehen sind. — Freiliegende
Gebäude ohne landwirtschaftlichen Betrieb in
Mchwcrk nnt Bimsfandsteinen ausgemauert. —
Dachdeckungwie in Klasse III.

Zur VII. Klasse.
Fachwerkgebäude,Pisübautcu und Gebäude

aus Lehmsteincnohne Fachwcrk aus Klasse V.
und VI. mit landwirtschaftlichem Betrieb.

Größtentheils oder wenigstens zur Hälfte
U'assiv, andcrntheils in Lehmfachwerk erbaute
Gebäude, an welchen dicfes Fachwcrkkeinen voll¬
ständigen Mortclbcwurf und keine vollständige
schieferbekleidunghat — Gebäudeaus Fachwerk
"Ut Lehmsteincn ausgemauert, ohne vollständigen
Verputz und ohne landwirthschastlichenNetrieb.
"^ Die Dachdeckung wie bei den vorhergehenden
Klassen.

Zur VIII. Klasse.
Lehmsteinfllchwerkgebäude aus Klasse VII

"nt landwirthschaftlichein Betrieb und freiliegende
^ehmfachwerkgebäude in folider Bauart mit Ver¬
putz zwischen den Holztheilenoder unvollständiger
Schiefeibekleidung. — Die Dllchdeckung wie bei
ben vorhergehendenKlassen.

Zur IX. Klasse.
Gebäude in Lehmfachwerkvon geringerer

Bauart ohne Mortelbcwurf oder Schieferbekleidung
unter harter Dllchung. — Freiliegende inafsive
Gebäude, deren Bedachung zum Theile aus feuer-
'estem Material, zum Theile aus Holz, Stroh,
N°hr oder Leinwand besteht, sofern dieselben nicht
zur Aufbewahrung von Stroh, Heu oder sonstigen
leicht feuerfangendenGegenständenbenutzt werden.

Zur X. Klasse.
Massive Gebäude mit Holz, Stroh, Nohr

"der Leinwand gedeckt.
Gebäude in Holz ohne Ausfüllung oder mit

bloßer Bretterbekleidung oder mit Holzflechtwerk,
"e Bedachungjedoch in Pfannen, Schiefer, Zink
^er Pappe.

ständigem, bei ersteren auch die Holztheile über¬
deckenden Kalkmortelputz oder mit vollständiger
Schieferbekleidungversehensind. — Freiliegende
Gebäude ohne landwirthschastlichenBetrieb in
Fachwerk mit Vunssandstcinen ausgemauert. -
Dachdeckung wie in Klasse III.

Zur VII. Klasse.
Fachwerkgebäude,Pisäbautcn und Gebäude

aus Lchmsteinen ohne Fachwerk aus Klasse V.
und VI. mit landwirthschastlichen! Betrieb.

Größtentheils oder wenigstens zur Hälfte
massiv, anderntheils in Lehmfachwerkerbaute
Gebäude, an welchen dieses Fachwcrkkeinen voll¬
ständigen Mörtclbewurf und keine volländige
Schieferbekleidung hat. — Gebäude aus Fachwerk
mit Lehmsteinenausgemauert, ohne vollständigen
Verputz und ohne landwirthschastlichenBetrieb.
— Die Dachdeckung wie bei den vorhergehenden
Klassen.

Zur VIII. Klasse.
Lehmstnnfachwcrkgebäudeaus Klasse Vll

mit landwirthfchllftlichemBetrieb und freiliegende
Lehmfachwerkgebäude in solider Bauart mit Ver¬
putz zwischen den Holztheilenoder unvollständiger
Schieferbekleidung.— Die Dachdeckung wie bei
den vorhergehendenKlaffen.

Zur IX. Klaffe.
Gebäude in Lehmfachwerkvon geringerer

Bauart ohne Mörtelbewurfoder Schiefcrbcklcidung
unter harter Dachuug. — Freiliegende inafsive
Gebäude, deren Bedachung zum Theile aus feuer¬
festem Material, zum Theile aus Holz, Stroh,
Rohr oder Leinwand besteht, sofern dieselben nicht
zur Aufbewahrung von Stroh, Heu oder fonstigen
leicht feuerfaugendenGegenständenbenutzt werden.

Zur X. Klasse.
Massive Gebäude mit Holz, Stroh, Nohr

oder Leinwand gedeckt.
Gebäude in Holz ohne Ausfüllung oder mit

bloßer Bretterbekleidung oder nnt Holzflechtwerk,
die Beoachung jedoch in Pfannen, Schiefer, Zink
oder Pappe.

15
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Zur XI. Klasse.
Massiue Gebäude aus Klasse X. in geschlossene,:

Ttrohdach-Ortschafteu.
Fachwerkgebäudc,sowohl in Stein-, als auch

in Lchmfachwcrk, welche ganz oder zum Theil mit
Lchmschindeln, Stroh, Rohr, Holz oder Leinwand
gedeckt und deren Kamine massiv bis über das
Dach geführt sind, sofern diese Gebäude nicht zur
Aufbewahrung von Heu, Stroh oder sonstigen
leicht fcuerfangcndenGegenständenbenutzt werde».

Zur XII. Klasse.
Fachwcrkgcblludeder vorhergehendenblasse,

in denen Heu, Stroh oder sonstige leicht feuer¬
fangende Gegenständeaufbewahrt werden.

Zur XIII. Klasse.
Fachwcrkgebäudeaus Klasse XI. und XII.,

worin eine Feuerung, jedoch kein Kamin vor¬
handen ist, oder in welchen der Kamin aus Lehm-
fachwcrk besteht,oder auch wenn der massiv erbaute
Kamin nicht durch das Dach geführt ist. Ferner
Fachwcrkgebäudeaus Klasse XI. und XII. in
geschlossenenStrohdach-Ortschaften. Gebäude,
deren Ziegclbedachungmit Strohdockcnunterlegt
ist, oder deren Kamine nicht von Grund auf massiv
erbaut sind, ferner massive Gebäude, deren Um¬
fassungenweniger als 0,40 Meter Stärke haben,
sowie überhaupt alle Gebäude, welche nach dem
Ermessendes Societätsdirektors durch ihren Zu¬
stand, ihre innere Einrichtung, ihre Lage und
Benutzung eine über das gewöhnliche Maaß
reichende Fcucrsgefahr darbieten, können in eine
Höhcrc, als die sonst für sie zutreffende Klasse
eingeschätzt werden.

ß. 51.
Gegen die Bestimmung der Versichcrungs-

klasse steht dem Antragenden die Beschwerdebei
dein Kuratorium zu, dessen Eutschciduug eine end¬
gültige ist.

ß. 52.
Der Jahresbeitrag wird für jede l000 M.

der Versicherungssummefestgesetzt!

Zur XI. Klasse.
Massive Gebäude aus Klasse X in geschlosse¬

nen Strohdach-Ortschaften.
Fachwerkgcbäude, sowohl in Stein-, als auch

in Lchmfachwcrk, welche ganz oder zum Theil mit
Lehmschindeln, Stroh, Rohr, Holz oder Leinwand
gedecktund deren Kamine massiv bis über das
Dach geführt sind, sofern diese Gebäude nicht
zur Aufbewahrungvon Heu, Stroh oder sonstigen,
leicht feuerfangendcn Gegenständenbenutzt werden.

Zur XII. Klasse,
Fachwcrkgebäudeder uorhcrgchcndcnKlasse,

in dcncn Hcu, Stroh odcr sonstige leicht seuer-
fangende Gegenständeaufbewahrt werden.

Zur XIII. Kasse.
Fachwcrkgebäudeaus Klasse XI, und XII.,

worin eine Feuerung, jedoch kein Kamin vor¬
banden ist, oder in welchen der Kamin aus Lehm¬
fachwerk besteht, odcr auch wenn der massiv
erbaute Kamin nicht durch das Dach geführt ist.
Ferucr Fachwcrkgebäude aus Klasse XI, und XII.
in geschlossenenStrohdach-Ortschaften. Gebäude,
deren Ziegclbedachungmit Strohdocken unterlegt
ist, oder deren Kamme uicht von Grund auf
massiv erbaut sind, ferner massive Gebäude, deren
Umfassungen weniger als 0,10 Meter Stärke
haben, sowie überhaupt alle Gebäude, welche nach
dem Ermessendes Socictätsdirektors durch ihre»
Zustand, ihre innere Einrichtung, ihre Lage uud
Benutzung eine über das gewöhnliche Maaß
reichende FcuerSgefahrdarbieten, können in eine
höhere, als die sonst für sie zutreffendeKlasse
eingeschätzt werden.

8, 51.
Gegen die Bestimmung der Versicheruugs-

klaffe steht dem Antragenden die Beschwerdebei
dem Kuratorium zu, dessen Entscheidungeine end¬
gültige ist.

s- 52.
Der Jahresbeitrag wird für jede 1000 M.

der Versicherungssummefestgesetzt:
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für Klasse I, auf 0,40 M
II. „ 0,50 „

III. » 0,60 „
IV. » 0,80 //
V. « 1,00 «

VI. „ 1,25 »
VII. „ 1,70 //

VIII. » 2,00 „
IX. „ 2,50 »
X. „ 3,30 «

XI. » 4,00 «
XII. ,/ 5,00 „

XIII „ 5,80 „
s- 53.

Bei Ausrechnung des Jahresbeitrages nach
den vorstehenden Sätzen gelten jede angefangenen
^ Pfennig für voll. Vei mehrjährigen Ver¬
sicherungenmit Vorauszahlung des Beitrages
w"d derselbe nach Mark dadurch abgerundet, daß
jede angefangene Mark für voll gerechnet wird.

8- 54.
Die zu zahlenden Beiträge sind im Voraus,

d>e Jahresbeiträge am 1. Januar verfallen uud
spätestens 4 Wochen nach Zustelluug des An¬
forderungszettelszu zahlen. Vei Versicherungen,
"elche im Laufe des Jahres beginnen, fowie bei
Erhöhungen der Versicheruugsfummenwährend
des Jahres werden die Beiträge vom Anfange
des Monats an berechnet, in welchen, die Ver¬
sicherung bezw. Erhöhung der Versicherungssumme
" Kraft tritt.

Ein Erlaß fälliger oder eine Erstattung ge-
Mter Beiträge findet nur iu den durch das
ReglementausdrücklichvorgesehenenFällen statt.

ß. 55.
Auf Grund Beschlusses des Kuratoriums

k"m für we Gebäude ganzer Ortschaften oder
Bezirke oder für einzelneKlassen derselben eine
"'höhung der Beiträge erfolgen, wenn in diefen
"rtschaftcn oder Bezirken die Feuerschäden das
^wohnliche Maaß, welches für einen Zeitraum
"°n 5 Jahren durch vergleichende Berechnungfest-

für Klaffe I, aus' 0,40 M.
,, ,/ II. „ 0,50 „
« ,/ III. » 0,60 „
» „ IV. „ 0,80 „
« ,/ V. >, 1,00 „
„ » VI. „ 1,25 „
,/ „ VII. ,/ 1,70 „
„ » VIII. „ 2,00 „
„ „ IX. „ 2,50 „
„ „ X. „ 3,30 „
„ „ XI. „ 4,00 „
„ „ XII. „ 5,00 „
„ „ XIII. » 5,80 „

§. 53.
Vei Ausrechnung des Jahresbeitrages nach

den vorstehenden Sätzen gelten jede angefangenen
IN Pfennig für voll, Vei mehrjährigen Ver¬
sicherungen mit Vorauszahlung des Beitrages
wird derselbe nach Mark dadurch abgerundet, daß
jede angefangene Mark für voll gerechnetwird.

§. 54.
Die zu zahlenden Beiträge sind im Voraus,

die Jahresbeiträge am 1. Januar verfallen uud
spätestens 4 Wochen nach Zustellung des Anforde-
rungszettels zu zahlen. Bei Versicherungen,
welche im Laufe des Jahres beginnen, fowie bei
Erhöhungen der Versicherungssummenwährend
des Jahres werden die Beiträge vom Anfange
des Monats au berechnet,iu welchemdie Ver-
sicheruug bezw. Erhöhung der Versicherungssumme
in Kraft tritt.

Ein Erlaß fälliger oder eiue Erstattung ge¬
zahlter Beiträge findet nur in den durch das
Reglement ausdrücklich vorgesehenenFällen statt.

8 55
Auf Grund Beschlusses des Kuratoriums

kann für die Gebäude ganzer Ortschaften oder
Bezirke oder für einzelne Klassen derselbeneine
Erhöhung der Beiträge erfolgen, wenn in diesen
Ortschaften oder Bezirken die Feuerschäden das
gewöhnlicheMaaß, welches für einen Zeitraum
von 5 Jahren durch vergleichendeBerechnung

15*
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gestellt ist, erheblich übersteigen. Ebenso kann eine
Ermäßigung der Beiträge angeordnet werden in
Ortschaften, in welchen bei besonders solider Bauart
und' wegen ihrer vorzüglich orgcmisirten Vösch-
anstaltcn, insbesondere einer guten Feuerwehr und
Wasserleitung, Feuerschäden nur selteu und iu
verhältnismäßig geringem Maaße in den letzten
5 Jahren vorgekommensind.

festgestellt ist, erheblich übersteigen. Ebenso kann
eine Ermäßigung der Beiträge angeordnet werden
in Ortschaften, in welchen bei besonders solider
Bauart und wegen ihrer vorzüglich orgcmisirten
Löschanstalten, insbesondere einer guten Feuer¬
wehr und Wasserleitung, Feuerschädennur selten
und in uerhältnihmäßig geringem Maße in den
letzten 5 Jahren vorgekommensind.

N. Vrandschaden-Vergütung.

a. Umfang der Erfatzverbindlichkeit der
Societät.

8- 56.
Die Societät vergütet jede Beschädigungder

bei ihr versichertenGebäude, welche durch Feuer
oder durch die zum Behufe der Löschung oder zur
Verhütung weiterer Verbreitung des Feuers ge¬
troffenen Maßnahmen entstanden sind, ohne daß
die Art und der Grund der Entstehung des
Feuers (höhere Macht, Zufall, Bosheit, Muthwille)
darin einen Unterschied macht. Wenn ein Blitz¬
strahl nicht zündet, sondern nur zertrümmert oder
beschädigt, so wird der dadurch entstandene Schaden
ebenfalls vergütet, fofern nachgewiesen werden
kann, daß der Schaden wirklich durch einen Blitz¬
strahl hervorgerufenworden ist,

Explosionsschädcn,welche durch Leuchtgas,
das nicht zu gewerblichen Zwecken, sondern zur
Beleuchtungverwendet wird, oder durch ein aus-
gebrochcnes Feuer entstehen, werden als Brand¬
schäden behandelt,

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hervorgerufeneExulosionsschädcnkönnen auf
Antrag des Versicherten gegen Zahlung eines beson¬
dere» Beitrages übernommen werden.

Schäden, welche durch Erdbeben,Explosionen,
von Pulver und sonstigen Sprengstoffen oder
andere Natur-Ereignisse entstehen, werden nur
dann vergütet, wenn sie ^euer verursacht haben
und durch Feuer angerichtet sind.

Die infolge eiuco Brandes nothwendig
werdenden Abbruchs- und Aufräumungskosten
werden nicht vergütet.

v. Vrandschaden«Verg«tung.

a, Umfang der Erfatzverbindlichkeit der
Societät.

8- 56.
Die Societät vergütet jede Beschädigungder

bei ihr versichertenGebäude, welche durch Feuer
oder durch die zum Behufe der Löschung oder zur
Verhütung weiterer Verbreitung des Feuers ge¬
troffenen Maßnahmen entstanden sind, ohne daß
die Art und der Grund der Entstehung des
Feuers (höhere Macht, Zufall, Bosheit, Muthwille)
darin einen Unterschiedmacht. Wenn ein Blitz¬
strahl nicht zündet, sondern nur zertrümmert oder
beschädigt, so wird der dadurch entstandene Schaden
ebenfalls vergütet, sofern nachgewiesen werden
kann, daß der Schaden wirklich durch einen Blitz¬
strahl hervorgerufen worden ist.

Explosionsschäden,welche durch Leuchtgas,
das uicht zu gewerblichen Zwecken, sondern zur
Beleuchtungverwendet wird, oder durch ein aus-
gcbrochenesFeuer entstehen, werden als Brand¬
schäden behandelt.

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hervorgerufeneExplosionsschädenkönnen auf
Antrag des Versichertengegen Zahlung eines be¬
sonderen Beitrages übernommen werden.

Schäden, welche durch Erdbeben, Explosionen
von Pulver uud sonstigen Sprengstoffen oder
andere Natur-Ereignisse entstehen, werden nur
dannn vergütet, wenn sie Feuer verursacht haben
lind durch Feuer augerichtet sind.

Die infolge eines Brandes nothwendig
werdenden Abbruchs- uud Aufräumungskosten
werden nicht vergütet.
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§. 57.
Auch die durch den Krieg veranlaßten Feuer¬

schäden an Gebäuden, ohne Unterschied, ob die
Schäden durch den Feind oder dnrch befreundete
Truppen veranlaßt sind, werden entschädigt. Eine
Ausnahmefindet nnr dann statt, wenn Gebäude
durch Truppen während eines Gefechtsoder einer
Belagerung oder überhaupt zu militärischen Zwecken
vorsätzlich und auf Befehl eines Truppenführers
Ul Brand gesteckt werden; — in diesen Fällen
listet die Societät keine Entschädigung.

8, 58.
Ist ein Fcner von dein Versicherten selbst

vorsätzlichverursacht oder mit seinem Wissen und
willen oder auf sein Geheiß von einem Dritten
«"gelegt worden, so fällt die Entschädigungspflicht
d« Societät fort. So lange die amtliche Unter¬
suchung über die Entstehung des Brandes schwebt,
kann die Auszahlungder Entschädigung beanstandet
werden, es sei denn, daß der Versichertedurch
°U' Bescheinigungder zuständigenGcrichtsbehörde
^n Beweis erbringt, daß die Untersnchnngnicht
^gen ihn geführt wird.

8- 59.
Brandschäden,welche durch ein Versehen der

Versicherten selbst, seiner Familie, seiner Dienst¬
boten nnd seiner Hausgenossenentstehen, werden
entschädigt; der Societät bleibt aber der Civil-
ansprnch auf Rückgewähr nach den allgemeinen
Gesetzen vorbehalten.

s- 6«.
Alle Rechte uud Ansprüche auf Schadens-

"satz, welche dem Versichertenselbst gegen einen
Bitten zustehen,gehen bis zum Betrage der von
b«r Societät geleisteten Vrandentschädigung auf
^e Societät über.

^' Anzeige und Abschätzung der Brand¬
schäden.

Z. «I.
Von einem eingetretenen Brandschaden hat

^r Versichertelängstens binnen drei Tagen nach

8- 57.
Auch die dnrch den Krieg veranlaßten Feuer¬

schäden an Gebäuden, ohne Unterschied, ob die
Schäden durch den Feind oder durch befreundete
Truppcu veranlaßt sind, werden entschädigt. Eine
Ausnahme findet nnr dann statt, wenn Gebäude
durch Truppen während eines Gefechts oder einer
Belagerung oder überhaupt zu militärifchcn vor¬
sätzlich und auf Befehl eines Truppenführers in
Brand gesteckt werden; — in diesen Fällen leistet
die Societät keine Entschädigung.

s- 58.
Ist ein Feuer von dem Versicherten selbst

vorsätzlich verursacht oder mit seinem Wissen und
Willen oder auf sein Geheiß von einem Dritten
angelegt worden, so fällt die Entschädigungspflicht
der Societät fort. So lange die amtliche Unter¬
suchungüber die Entstehungdes Brandes schwebt,
kann die Auszahlung der Entschädigung bean¬
standet werden, es sei denn, daß der Versicherte
durch die Bescheinigungder zuständigenGerichts¬
behörde den Beweis erbringt, daß die Unter¬
suchungnicht gegen ihn geführt wird.

ß. 59.

Brandschäden,welche durch ein Versehen der
Versichertenselbst, seiner Familie, seiner Dienst¬
boten und seiner Hausgenossen entstehen,werden
entschädigt;der Societät bleibt ab.r der Eivil-
ansprnch auf Rückgewähr nach den allgemeinen
Gesetzen vorbehalten.

§. 60.
Alle Rechte und Ansprüche auf Schadens¬

ersatz, welche dem Versichertenselbst gegen einen
Dritten zustehe»,gehen bis zum Betrage der von
der Societät geleisteten Brandcntschädigung auf
die Societät über.

i). Anzeige und Abschätzung der Brand¬
schäden.

ß. 61.
Von einem eingetretenen Brandschaden hat

der Versicherte längstens binnen drei Tagen nach
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Dämpfung des Feuers unter Angabe der unge¬
fähren Hohe des Schadens dem Bürgermeister
Anzeige zu machen, Diefe Frist beginnt im Falle
eines erwiesenen unüberwindlichen Hindernisses da,
wo letzteres aufhört. Brandschäden, die nach
Verlauf von drei Tagen nach Dämpfung des
Feuers nicht zur Anzeige gebracht sind, werden
in der Regel nicht mehr vergütet. Der Bürger¬
meister ist verpflichtet, von jedem die Societät
betreffenden Vrandfchaden unter Angabe der Ka-
tllsterüummer dem Societätsdircktor schleunigst
Anzeige zu machen und dabei über den Umfang
des Schadens, soweit thunlich, nähere Nachricht
zu geben.

s- 62.

Der Versicherte ist verpflichtet, dafür zu
sorgen, daß an den vom Brande betroffenen
Gebäuden vor crfolgtcr Schadcnfestsetzung keine
unnöthigcn Veränderungen vorgenommen und daß
die vom Brande übrig gebliebenen Theile vor
weiteren: Schaden und Entwendung geschlitzt
werden. Als eine schuldbare Vernachlässigung
dieser Pflicht ist es insbesondere zu rechnen, wenn
der Versicherte die zur Rettung und Erhaltung
der Gebäude zu Gebote stehenden Mittel nicht
anwendet, oder deren Anwendung verhindert oder
zu verhindern versucht, wenn durch ihn selbst oder
mit seinem Wissen und Willen durch andere Zer¬
störungen während oder nach dem Brande vor¬
genommen, wenn Nebcrblcibsel desselben bei Seite
geschafft oder bei der Abfchätznng verheimlicht
werden. In allen diesen Fällen verliert der
Versicherte den Anspruch auf Ersatz des durch seine
Schuld veranlaßten Schadens.

8- 63.

Der Bürgermeister als örtlicher Vertreter
der Societät hat baldmöglichst, nachdem der
Brandfall zu seiner Kenntniß gekommen ist, eine
Besichtigung der Brandstätte vorzunehmen und
alle diejenigen Anordnungen zu treffen, welche zur
Verhütung weiteren Schadens und fönst im
Interesse der Societät erforderlich sind. In einem
aufzunehmenden Prototolle hat der Bürgermeister

Dämpfung des Feuers unter Angabe der unge¬
fähren Hohe des Schadens dem Bürgermeister
Anzeige zu machen. Diese Frist beginnt im
Falle eines erwiesen unüberwindlichen Hindernisses
da, wo letzteres aufhört. Brandschäden, die nack
Verlauf von drei Tagen nach Dämpfung des
Feuers nicht zur Anzeige gebracht sind, werden
in der Regel nicht mehr vergütet. Der Bürger¬
meister ist verpflichtet, von jedem die Societät
betreffenden Brandschaden unter Angabe der
Katasternummer dem Societätsdirektor schleunigst
Anzeige zu machen und dabei über den Umfang
des Schadens, soweit thunlich, uähere Nachricht
zu geben.

§. 62.
Der Versicherte ist verpflichtet, dafür zu

sorgen, daß an den vom Brande betroffenen Ge¬
bäuden vor erfolgter Schadenfcstsetzung keine
unnothigeu Veränderungen vorgenommen und daß
die vom Brande übrig gebliebenen Theile vor
weiterein Schaden und Entwendung geschützt werden.
Als eine schuldbare Vernachlässigung dieser Pflicht
ist es insbesondere zu rechnen, wenn der Ver¬
sicherte die zur Rettung und Erhaltung der Ge¬
bäude zu Gebote stehenden Mittel nicht anwendet,
oder deren Anwendung verhindert oder zu ver¬
hindern versucht, wenn durch ihn selbst oder mit
seinem Wissen und Willen dnrch andere Zer¬
störungen während oder nach dem Brande vor¬
genommen, wenn Ueberblcibsel desselben bei Seite
geschafft oder bei der Abschätzung verheimlicht
werden. In alle,: diesen Fällen verliert der Ver¬
sicherte den Anspruch auf Ersatz des durch seine
Schuld veranlaßten Schadens.

8. 63.

Der Bürgermeister als örtlicher Vertreter
der Societät hat baldmöglichst, nachdem der
Vrandfllll zu seiner Kenntniß gekommen ist, eine
Besichtigung der Brandstätte vorzunehmen und
alle diejenigen Anordnungen zu treffen, welche
zur Verhütung weiteren Schadens und sonst im
Interesse der Societät erforderlich sind. In einem
aufzunehmenden Protokolle hat der Bürgermeister
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Alles, was über die Entstehung und erste Ent¬
deckung des Feuers, dessen Ausbreitung und
Dämpfung, die Thätigkeit der Lüschhülfe, sowie
über alle sonstigen für den Brandfall wichtigen
und die Societät angehenden Umstände zu ermitteln
'st, niederzulegen, den Vrandbeschädigtenund
etwaige Zeugen zur Sache zu vernehmen und
^esc Verhandlungen denmächst mit denjenigen
über die Abschätzung des Schadens (§. 67) dem
Societätsdirektor einzureichen.

§, 64.
Bei jedem Brande ist die Entschädigungin

unem contradiktorischen Verfahren durch zwei
sachverständige, von denen der eine seitens des
Direktors der Societät, der andere seitens des
Geschädigten ernannt wird, festzustellen.

Weigert sich der Vrandbeschädigte, der an
lhn gerichteten Aufforderung zur Gestellung
eines fein Interesse wahrnehmendenSachverständi¬
gen nachzukommen oder kann derselbe wegen Ab¬
wesenheit oder aus sonstigen Gründen zur Gestel¬
lung eines Sachverständigen nicht aufgefordert
"erden, fo hat an Stelle des Bcfchädigtcnder
Bürgermeister den zweiten Sachverständigen zu
^nennen. Die beiden Sachverständigen, denen
allein die Ernütteluug des Schadens obliegt,
wählen vor Beginn ihrer Geschäfte einen Obmann,
°"u die Entscheidung über etwa vorkommende
streitige Punkte der Abschätzung obliegt. Können
nch die Sachverständigen über die Wahl des
Obmannes nicht einigen, so ernennt denselben der
Ode rurästdent der Rheinprovinz.

§. 65.
Die ernannten Sachverständigen (§, 64)

haben sowohl den Werth der unbeschädigtgeblie¬
benen Theile >es Gebäudes, wie den Betrag der-
IkMgen Kosten zu ermitteln, welcher erforderlich ist,
um die vernichtetenoder befchädigten Theile des¬
selben in den Znstand vor dem Brande wieder
herzustellen. Wenn nach dieser Feststellung die
Versicherungssummeden Netrag der ermittelten
beiden Werthe, nämlich:

Alles, was über die Entstehung und erste Ent¬
deckung des Feuers, dessen Ausbreitung und
Dämpfung, die Thätigkeit der Loschhülfe,sowie
über alle sonstigen für den Brandfall wichtigen
und die Societät angehenden Umstände zu er¬
mitteln ist, niederzulegen,den Brandbeschädigten
und etwaige Zeugen zur Sache zu vernehmenuud
diese Verhandlungen demnächst mit denjenigen
über die Abschätzung des Schadens <H, 6?) dem
Socictätsdirektor einzureichen.

8- 61.
Bei jedem Brande ist die Entschädigungin

einem contradiktorischen Verfahren durch zwei
Sachverständige, von denen der eine seitens des
Direktors der Societät, der andere seitens des
Beschädigtenernannt wird, festzustellen.

Weigert sich der Brandbeschädigte,der an
ihn gerichtetenAufforderuugzur Gestellung eines
fein Interesse wahrnehmenden Sachverständigen
nachzukommenoder kann derselbe wegen Ab¬
wesenheit oder aus sonstigenGründen zur Ge¬
stellung eines Sachverständigen nicht aufgefordert
werden, fo hat an Stelle des Beschädigten der
Bürgermeister den zweiten Sachverständigen zu
ernennen. Die beiden Sachverständigen, denen
allein die Ermittelung des Schadens obliegt,
wählen vor Beginn ihrer Geschäfte einen Obmann,
dein die Entfcheidung über etwa vorkommende
streitige Punkte der Abfchätzung obliegt. Können
sich die Sachverständigen über die Wahl des
Obmannes nicht einigen, so ernennt denselbender
Oberpräsident der Rheinprouinz.

8- 65.
Die ernannten Sachverständigen(ß. 61) haben

sowohl den Werth der unbeschädigt gebliebenen
Theile des Gebäudes, wie den Betrag derjenigen
Kosten zu ermitteln, welcher erforderlichist, um
die vernichtetenoder befchädigten Theile desselben
in den Zustand vor dem Brande wieder herzustellen.
Wenn nach dieser Feststellung die Versicherungs¬
summe den Betrag der ermittelten beiden Werthe,
nämlich:
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i,,, der übrig gebliebenenGebäudetheile,
d. der Herstellungskosten, rücksichtlichder

vernichteten oder beschädigten Theile des Gebäudes,
zusammengenommenerreicht oder übersteigt, so
wird der ermittelte Betrag der Herstellungskosten
als Vrandcntschädignnggewährt,

Ist aber die Versicherungssummegeringer,
so wird die Vrandcntschädigungmir nach dem
Verhältniß der Versicherungssumme zu der Hcmvt-
summe der beiden ermittelten Werthe gewährt.

Bei geringen Beschädigungen genügt es, daß
nur die Kosten ermittelt werden, welche zur Wieder¬
herstellungdes Gebäudesin den Instand vor dem
Brande erforderlichsind,

8. 66.
Sind die beiden Sachverständigen einer

Meinung, so hat es bei ihrer Berechnung der
verbrannten oder beschädigten und der erhaltenen
Theile und der hiernach zu gewährenden Ver¬
gütung sein Bewenden,

Tritt die Nothwendigkeitder Thätigkeit des
Obmanns ein, so entscheidetderselbe nur über
die streitigen Punkte, nicht über die ganze
Abschätzung.

Gegen die Höhe der also festgesetzten Schadens¬
berechnungist der Rechtswegnicht zulässig

Die durch die obmnnnischc Entscheidungent¬
standene!: Kosten werden nach Maßgabe des Unter-
liegens auf die Parteien vertheilt.

ß. 67.
Die Abschätzung - Verhandlungen werden,

wenn beide Sachverständige über die Hohe der
Bmndentschädignngeinverstanden sind, dem Bürger¬
meister übergeben, welcherdiesclbm mit den Ver¬
handlungen über die Entstehung :c des Brandes
(H. 63) und unter Hervorhebung aller sonst auf
den Brand und die Zahlung der Brandschaden-
Vergütung wichtigenUmstände mittelst eines desfalls
von dem DirektorvorzuschreibendenFormulars dem
letztereneinreicht

Ist eine Uebereinstimmungder beiden Sach¬
verständigennicht erzielt worden, so werden die

a. der übrig gebliebenenGebaudetheile,
I», der Herstellungskosten, rücksichtlichder

vernichteten oder beschädigtenTheile des Gebäudes,
zusammengenommen erreicht oder übersteigt, so
wird der ermittelte Betrag der Herstellungskosten
als Brnndentschädigunggewährt.

Ist aber die Versicherungssummegeringer,
so wird die Brandentschädigung nur nach dein
Verhältniß der Versicherungssumme zu der Haupt-
summ? der beiden ermittelten Werthe gewährt,

Bei geringeil Vcschädiguugcngenügt es, daß
uur die Koste» ermittelt werden, welche zur
Wiederherstellungdes Gebäudes in den Zustand
vor dem Brande erforderlichsind.

s. 66.
Sind die beiden Sachverständigen einer

Meinung, so hat es bei ihrer Berechnung der
verbrannten oder beschädigten und der erhaltenen
Theile und der hiernach zu gewahrenden Ver¬
gütung sein Bewenden.

Tritt die Nothwendigkeitder Thätigkeit des
Obmanns ein, so entscheidetderselbe nur über
die streitigen Punkte, nicht über die ganze Ab¬
schätzung.

Gegen die Höhe der also festgesetzten Schadens¬
berechnungist der Rechtswegnicht zulässig.

Die durch die obmännische Entscheidung ent¬
standenen Kosten werden nach Maßgabe des Unter-
licgens auf die Parteien vertheilt.

8, 67.
Die Abschätzung-Verhaudluugen werden,

wenn beide Sachverständige über die Höhe der
Vrandentfchädigungeinverstanden sind, dem Bürger¬
meister übergeben, welcher dieselbenmit den Ver¬
handlungen über die Entstehung «. des Brandes
(8- 63) und unter Hervorhebung aller sonst auf
den Brand und die Zahlung der Vrandfchaden-
vergütung wichtigenUmstände mittelst eines des¬
falls von den, Direktor vorzuschreibendenFormulars
dem letztereneingereicht.

Ist eine Uebercinstimmungder beiden Sach¬
verständigen nicht erzielt worden, so werden die
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Verhandlungen an den gewählten Obmann abge¬
geben.

§,68.
Wer ein Gebäude durch Brand gänzlich ver¬

wert, scheidet, ohne daß es dazu seiner Erklärung
bedarf, bezüglich des abgebrannten Gebäudes aus
"er Societät aus, er ist aber noch verpflichtet,
sür das Jahr, iu welchem der Brand stattgefun¬
den, die Beiträge zahlen.

In allen Fällen, in welchen während einer
Mehrjährigen Vcrsicherungsueriode die Versicherung
aufgehoben wird oder erlischt, findet eine Rück¬
vergütung nur nach Abzug der vollen, für die
abgelaufenen Jahre einschließlich des Brnndjahres
iu berechnenden gewöhnlichen Beträge statt Hat
der Brandschaden nur Theile des Gebäudes be¬
soffen, so bleibt das Gebäude weiter versichert,
aber nur zu dem Werthe, den dasselbe nach dem
brande hatte.

«- Zahlung der Brandcntschädiguug.
ß. «9.

Die Brandentschädigung wird, sofern der
Geschädigte den Anspruch auf dieselbe nicht ver¬
loren hat, oder nicht befchränkende Bestimmungen
entgegenstehen, innerhalb 4 Wochen nach Fest¬
stellung der Entschädigung in einer Summe an
den Versicherten von der Societätskasfe baar aus¬
gezahlt.

§ 70.

Will der Beschädigte, gegeu welchen Hypo¬
theken angemeldet oder eingetragen sind, <M-
?2—74), das beschädigte oder zerstörte Gcbände
wieder herstellen, so wird die Entschädigung nur
zur Wiederherstellung in Theilzahlungen gewährt
"nd zwar die erste Zahlung mit einem Drittel
der Entschädigungssumme gleich nach der statt¬
gehabten Schadensfcstslelluug zur Anschaffung des
Baumaterials, und die beiden folgenden Theil¬
zahlungen nach Maßgabe der Wiederherstellung
des Gebäudes auf Bescheiuigung des Bürger¬
meisters. Leistet der Beschädigte für die genü¬
gende Verwendung der Vergütung eine von dem
Direktor als annehmbar erkannte Bürgschaft, so
wird die Entschädigung sofort ganz gezahlt.

Verhandlungen an den gewählten Obmann ab¬
gegeben.

§. 08.
Wer ein Gebäude durch Brand gänzlich

verliert, scheidet, ohne daß es dazu seiner Erklä¬
rung bedarf, bezüglich des abgebrannten Gebäudes
aus der Societät aus, er ist aber noch verpflichtet,
für das Jahr, in welchem der Brand stattgefunden,
die Beitrage zu zahlen.

In allen Fällen, in welchen während einer
mehrjährigen Versicherungspcriode die Versicherung
aufgehoben wird oder erlischt, findet eine Rück¬
vergütung nur nach Abzug der vollen, für die
abgelaufenen Jahre einschließlich des Brandjahres
zu berechnenden gewöhnlichen Beträge statt. Hat
der Brandschaden nur Theile des Gebäudes
betroffen, so bleibt das Gebäude weiter versichert,
aber nur zu dein Werthe, den dasselbe nach dein
Brande hatte.

«. Zahlung der Brandentschädigung.
8- 69.

Die Vraudcntschädigung wird, sofern der
Beschädigte den Anspruch auf dieselbe nicht
verloren hat, oder nicht beschränkende Bestim¬
mungen entgegenstehen, innerhalb 4 Wochen
nach Fesistellung der Entschädigung in einer Summe
an den Versicherten von der Societätskasse baar
ausgezahlt.

s. 70.

Will der Beschädigte, gegen welchen Hypo¬
theken angemeldet oder eingetragen sind <M> 72
— 74), das beschädigte oder zerstörte Gebäude
wieder herstellen, so wird die Entschädigung nur
zur Wiederherstellung in Theilzahlungen gewährt
uud zwar die erste Zahlung mit einem Drittel
der Entschädigungssumme gleich nach der statt¬
gehabten Schlldensfeststellnng zur Anschaffung des
Baumaterials, und die beiden folgenden Thcil-
zahlungen uach Maßgabe der Wiederherstellung
des Gebäudes auf Bescheinigung des Bürger¬
meisters. Leistet der Beschädigte für die genügende
Verwenduug der Vergütung eine von dem Direktor
als annehmbar erkannte Bürgschaft, so wird die
Entschädigung sofort ganz gezahlt.

IS
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8- 71.

Im Falle der Beschädigte wieder aufbauen
zu wollen erklärt (ß. 70), hat kein Gläubiger
das Recht, wider den Willen des Versicherte!,
aus der Vrandentschädigung seine Befriedigung
zu verlangen, und ist eine Pfändung derselben
nnwirksain.

Der Wiederaufbau auf einer anderen Stelle
darf nur mit Zustimmung der im 8- 72 bezeich¬
neten Hypothekengläubiger geschehen, welche vor
der Bauausführung beizubringen ist. Die zweite
Rate der Vcrsicherungsgelder kann nur nach Bei¬
bringung dieser Zustimmung gezahlt werden.

Wird die Zustimmung der vorerwähnten
Hypothekenglänbiger (8 70) zum Wiederaufbau
an anderer Stelle nicht erbracht, fo erfolgt die
Auszahlung des Entschädignngsgelderrestes in der
im 8- 70 vorgeschriebenen Weise, Wird der
Wiederaufbau nicht innerhalb 10 Jahren voll¬
führt, fo verliert der Vcfchädigte den Anspruch
auf die ihm für den Fall des Wiederaufbaues
nach Absatz 1 und 2 dieses Paragraphen zustehen¬
den Rechte,

7. Sicherung der Hypothekenglänbiger.
8- 72.

Die Rechte der Hypothckargläubigcr werden
nach Maßgabe der hierüber erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen von dem Direktor von Amtswegen
gewahrt.

8- 73.

Jeder Hypothekargläubiger, für desseu For¬
derung ein bei der Societät versichertes Gebäude
verpfändet ist, kann sein hypothekarisches Vorrecht
bei dem Direktor der Societät behufs Vermerk
im Kataster anmelden,

Der Direktor hat auf Verlangen über den
erfolgten Vermerk eine Befcheinignng zu ertheilen,
für deren Ausstellung eine Gebühr erhoben werden
kann. Die Loschung eines eingetragenen Hypo¬
thekenvorrechts im Kataster der Societät kann nur
erfolgen, wenn entweder der Beweis über die
Tilgung der Schuld oder die ausdrückliche Ein¬
willigung des Gläubigers (H. 39) beigebracht wird.

8, ?I.

Im Falle der Beschädigte wieder aufbauen
zu wollen erklärt (ß. 70), hat kein Gläubiger
das Recht, wider den Willen des Versicherten aus
der Brandentschädigung seine Befriedigung zu
verlangen, und ist eine Pfändung derselben un¬
wirksam.

Der Wiederaufbau auf einer andern Stelle
darf nur mit Zustimmung der im 8- 72 bezeich¬
neten Hypothekengläubiger geschehen, welche vor
der Bauausführung beizubringen ist. Die zweite
Rate der Versichcrungsgelder kann nur nach Bei¬
bringung dieser Zustimmung gezahlt werden.

Wird die Zustimmung der vorerwähnten
Hypothekengläubiger (8- 70) zum Wiederaufbau
an anderer Stelle nicht erbracht, so erfolgt die
Auszahlung des Entschädignngsgelderrestes in der
im 8- 70 vorgeschriebenen Weise. Wird der
Wiederaufbau nicht innerhalb 10 Jahren voll¬
führt, fo verliert der Beschädigte den Anspruch
auf die ihn: für den Fall des Wiederaufbaues
nach Absatz 1 und 2 dieses Paragraphen zustehenden
Rechte.

7. Sicherung der Hypothetengläubiger.
8- ?2.

Die Rechte der Hypothekargläubiger werden
nach Maßgabe der hierüber erlassenen gesetzlichen
Bestimmungen von dem Direktor von Amtswegen
gewahrt.

8- ?3.

Jeder Hypothckargläubiger, für dessen For¬
derung ein bei der Societät versichertes Gebäude
verpfändet ist, kann sein hypothekarisches Vorrecht
bei dem Direktor der Societät behufs Vermerk im
Kataster anmelden.

Der Direktor hat auf Verlangen über den
erfolgten Vermerk eine Bescheinigung zu ertheilen,
für deren Ausstellung eine Gebühr erhoben werden
kann. Die Löschungeines eingetragenen Hypotheken¬
vorrechts im Kataster der Societät kann nur
erfolgen, wenn entweder der Beweis über die
Tilgung der Schuld oder die ausdrückliche Ein¬
willigung des Gläubigers (§. 39) beigebracht wird.
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8. ?4.
Tritt einer der Fälle ein, wo der Direktor

eme bestehende Gebäudeversicherung aufzuheben
berechtigt ist, so sind die angemeldetenGläubiger
^ Tage vor dein Inkrafttreten der Löschung
ber Versicherungmittelst eingeschriebenen Briefes
unter der zuletzt angegebenenAdresse hiervon zu
benachrichtigen,und haben dieselben, wenn die
Aufhebungder Versicherungwegen Nichtzahlung
ber Beitrage erfolgen soll, das Recht, binnen
weiteren 14 Tagen gegen Zahlung der Beiträge
die Versicherungfür ihr Interesse, nämlich das
geschuldeteKapital, die zweijährigen Zinsen und
bie entstandenenKosten fortzusetzen.

8- ?5.
Werden versicherte Gebäude, auf welchen bei

ber Societät angemeldete hypothekarische Vorrechte
lOen, von einem Brandschadenbetroffen, so sind
bie angemeldeten Gläubiger unter der zuletzt
angegebenenAdresse mittelst eingeschriebenenBriefes
ohne Verzug hiervon zu benachrichtigen.

8- ?6.
Verfällt die rechtsgültig festgesetzte Entschä¬

digung an die Gläubiger, so sind dieselben nach
bem Rang ihrer Forderungen aus derselben5«
befriedigen. Wenn dieferhalb eine gütliche Eini¬
gung der Gläubiger nicht erfolgt, fo bleibt die
Feststellung des Ranges der Forderungen dem
Zuständigen Gerichte vorbehalten.

8- ??.
Verliert der Versichertesein Recht auf die

Vrandentschlldigung,so ist die Societät dennoch
""pflichtet, dieselbe den eingetragenen bezw. an¬
gemeldeten Gläubigern gegen Uebertragung ihrer
"echte soweit zu zahlen, als dieselben aus den«
verpfändetenGrundstück oder, wenn ihnen zugleich
^n persönliches Recht gegen den Eigenthümer
bes Grundstückszusteht, auch aus dessen sonstigen
"ermögen wegen ihrer eingetragenen Forderung
nicht befriedigt werden.

8, 74.
Tritt einer der Fälle ein, wo der Direktor

eine bestehende Gebäudeversicherungaufzuheben
berechtigtist, so sind die angemeldetenGläubiger
14 Tage vor dem Inkrafttreten der Löschung
der Versicherungmittelst eingeschriebenen Briefes
unter der zuletzt angegebenenAdresse hiervon zu
benachrichtigen,und haben dieselben, wenn die
Aufhebung der Versicherungwegen Nichtzahlung
der Beiträge erfolgen soll, das Recht, binnen
weiteren 14 Tagen gegen Zahlung der Beiträge
die Versicherung für ihr Interesse, nämlich das
geschuldete Kapital, die zweijährigenZinsen und
die entstandenenKosten fortzusetzen.

8, 75.
Werden versicherte Gebäude, auf welchen

bei der Societät angemeldete hypothekarische
Vorrechte lasten, von einem Brandschaden betroffen,
so sind die angemeldeten Gläubiger unter der
zuletzt angegebenen Adresse mittelst eingeschriebenen
Briefes ohne Verzug hiervon zu benachrichtigen.

8- 76.
Verfällt die rechtsgültig festgesetzte Entschädi¬

gung an die Gläubiger, so sind dieselben nach
dem Rang ihrer Forderungen aus derselben zu
befriedigen.Wenn dicserhalb eine gütliche Einigung
der Gläubiger nicht erfolgt, so bleibt die Fest¬
stellung des Ranges der Forderungen dem zu¬
ständigen Gerichte vorbehalten.

8- 77.
Verliert der Versicherte sein Recht auf die

Brandentschädigung, so ist die Societät dennoch
verpflichtet, dieselbe den eingetragenen bezw. an¬
gemeldetenGläubigern gegen Uebertragung ihrer
Rechte soweit zu zahlen, als dieselben aus dem
verpfändetenGrundstück wegen ihrer eingetragenen
Forderung nicht befriedigt werden.

1l>*
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IV. MMllN-Versichcnmg.
§. 78.

Die Societät versichert innerhalb der Nhein-
prouinz auch bewegliche Sachen aller Art, mit
Ausnahme von Geld- und Werthpapieren.

Die Versicherung geschiehtgegen den Schaden,
welcher dnrch Brand, Blitzschlag oder durch Ex¬
plosion von Leuchtgas, sowie das durch solche
Ereignisse veranlaßte Löschen oder nothwendige
Ausräumen verursacht wird uud in der Ver«
nichtuug, Beschädigung oder dem Abhandenkommen
versicherter Gegenstände besteht. Vergütet werden
auch diejenigen Brandschäden, welche infolge
bürgerlicher Unruhen, Aufruhrs und uurcchtmäßiger
Gewalt sowie des Krieges eutstehen, die letzteren
jedoch mit Nusuahme derjenigen, welche aus Be¬
fehl eines Truppcnführers absichtlich erregt wer¬
den. Bei Erdbeben oder ähnlichen Naturereignissen
wird eine Vergütung nur gewährt, wenn dadurch
wirklich Feuer entstanden ist,

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hervorgerufene Explosionsschäden werden durch
besondere Vereinbarung übernommen.

Explosionsschäden, die durch ein ausgc-
bruchenes Feuer entstehen, werden als Feuer¬
schäden angesehen uud vergütet,

ß. 80.

Eine Verpflichtung der Societät zur An¬
nahme einer Mobilar-Versicherung besteht nicht,
vielmehr ist dem Direktor die endgültige Ent¬
scheidung über Annahme oder Ablehnung jeder
Mobilar-Vcrsichernng überlassen.

s- 81-

Die näheren Bedingungen, unter welchen
die Societät die Versicherung von Mobilien ge¬
währt, werden voll dem Provinzialausschusse
unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 8, Mai
183? festgesetzt. Bis zur anderweitigen Fest¬
stellung der zur Zeit gültigen Bcdinguugen bleibe»
diese in Kraft.

IV. Mobillll-Versichenmg.
§. 78.

Die Societät versichert innerhalb der Nhein-
prouinz anch bewegliche Sachen aller Art, mit
Ausnahme von Geld- und Werthpapieren.

§. 79.

Die Versicherung geschieht gegen den Schaden,
welcher dnrch Brand, Blitzschlag oder durch Ex¬
plosion von Leuchtgas, sowie das durch solche
Ereignisse veranlaßte Löschen oder nothwendige
Auc-rciumen verursacht wird und in der Ver¬
nichtung, Beschädigung oder dem Abhandenkommen
versicherter Gegenstände besteht. Vergütet werden
auch diejenigen Brandschäden, welche infolge bür¬
gerlicher Unruhen, Aufruhrs uud unrechtmäßiger
Gewalt sowie des Krieges entstehen, die letzteren
jcdoch mit Ausnahme derjenigen, welche anf Befehl
eines Truvpenftthrers absichtlich erregt werden.
Bei Erdbeben oder ähnlichen Naturereignissen wird
ciue Vergütung nur gewährt, wenn dadurch wirk¬
lich Feuer entstanden ist.

Versicherungen gegen andere als durch Leucht¬
gas hcruorgerufeue Explosionsschäden werden dnrch
besondere Vereinbarung übernommen.

Explosionsschäden, die durch eiu ausgebrocheues
Feuer entstehen, werden als Fenerschäden angesehen
und vergütet,

ß. 80.

Eine Verpflichtung der Societät zur Annahme
einer Mobilar-Vcrsichernng besteht nicht, vielmehr
ist dem Direktor die endgültige Entscheidung über
Annahme oder Ablehnung jeder Mobilar-Ver-
sicheruug überlasfeu,

8- 81.

Die näheren Bedingungen, unter welchen
die Societät die Versicherung von Mobilien ge¬
währt, werden von dein Prouinzialmisschusse
unter Berücksichtigung des Gesetzes vom 8. Mai
1837 festgesetzt. Bis zur anderweitigen Fest-
stelluug der zur Zeit gültigen Bedingungen bleiben
diese in Kraft.
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§. «2.
Die Feststellung der Versicherungsbeiträge

steht dem Direktor zu. Ist der Antragsteller mit
°km festgestellten Versicherungsbeitragenicht ein¬
verstanden,so bleibt ihm überlassen, die Annahme
ber Police zu verweigern. Eine Beschwerde gegen
"e Feststellungdes Versicherungsbeitragesfindet
nicht statt.

8. 83.
Die zum Betriebe der Mobilar-Versicherung

'" den Gemeinden der Provinz erforderlichen
Agenten führen den Namen „Geschäftsführer".
Dieselben werden von dein Direktor gegen An-
Mile an den Versicherungsbeiträgen oder feste
Vergütung angestellt. Im letzterenFalle ist die
Genehmigungdes Kuratoriums erforderlich.

8- 82.
Die Feststellung der Versicherungsbeiträge

steht dem Direktor zu. Ist der Antragsteller mit
dem festgestellten Versicherungsbeiträgenicht ein¬
verstanden, so bleibt ihm überlassen,die Annahme
der Police zu verweigern. Eine Beschwerde gegen
die Feststellungdes Versicherungsbeitragesfindet
nicht statt.

§. 83.
Die znm Betriebe der Mobilar-Versicherung

in den Gemeinden der Provinz erforderlichen
Agenten führen den Namen „Geschäftsführer".
Dieselben werden von dem Direktor gegen An¬
theile an den Versicherungsbeiträgenoder feste
Vergütung angestellt. Im letzterenFalle ist die
Genehmigung des Kuratoriums erforderlich.

V> Verfahren in Beschwerdenmit» Streitfällen. V. Verfahren in Beschwerdenund Streitfällen.
8- 84.

Gegen Verfügungen nnd Entscheidungendes
Direktors steht den Betroffenen binnen 2 Wochen
^° Beschwerdean das Kuratorium und gegen
"ie Entscheidungendes Letzteren binnen gleicher
u"st die Beschwerdean den Provinzialcmsschuh
offen.

8- 85.
Der Rechtswegist bei Streitigkeiten zwischen

°er Societät und einem Versichertenunter den in
^n 88- 31 und 66 gedachten Beschränkungenzu-
Mig. Der Rechtsweg wird durch die Entschei¬
dung des Kuratoriums beziehungsweisedes Pro-
"lnzinlausschusses nicht ausgeschlossen.

8- 86,
Bei Vcschreitung des Rechtsweges muß die

Klageschrift binnen 3 Monaten zugestellt werden,
^er Lauf dieser Frist beginnt mit dein Tage
°°s zu Protokoll bestätigten oder durch Post-
iusiellungs-Dokumentbescheinigten Empfanges der
Entscheidungdes Direktors, wodurch die Ent¬
schädigungssummefestgestelltoder der Schaden-
"satz abgelehnt wird.

Im Falle gegen die Entfcheidung des Direktors
°ie Beschwerde (§. 85) an das Kuratorium be-

8> 81.
Gegen Verfügungen und Entscheiduugen des

Direktors steht den Betroffenen binnen 2 Wochen
die Beschwerdean das Kuratorium und gegen
die Entscheidungen des Letzteren binnen gleicher
Frist die Beschwerde an den Provinzialaus-
schuß offen.

§. 85.
Der Rechtswegist bei Streitigkeiten zwischen

der Societät und einem Versichertenunter den
in den §§. 30, 31 und 66 gedachten Beschränkun¬
gen zulässig. Der Rechtsweg wird durch die
Entscheidungdes Kuratoriums beziehungsweise des
Provinzialausschussesnicht ausgeschlossen.

8. 86.
Bei Veschreitungdes Rechtsweges muh die

Klageschriftbinnen 3 Monaten zugestellt werden.
Der Lauf diefer Frist beginnt mit dem Tage des
zu Protokoll bestätigten oder durch Postzustellungs-
Dokument bescheinigtenEmpfanges der Entschei¬
dung des Direktors, wodurchdie Entschädigungs¬
summe festgestellt oder der Schadenersatz ab¬
gelehnt wird.

Im Falle gegen die Entscheidung des Direktors
die Beschwerde(8. 85) an das Kuratorium be-
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ziehungsweise an den Provinsialmisschutzeingelegt
worden ist, ruht der Lauf der vorbesagten Frist
vom Tage der Einrcichung der Beschwerdebis
zur Zustellung der Entscheidungdes Kuratoriums
und beziehungsweise des Provinzialausschusscs.

VI. SchlußbestimimmiM.
§, 87.

Die bei der Societät bestehende Unter-
stütznngskasse für im Feuerlöschdienfte Beschädigte
oder Verunglückte wird nach Mahgnbe des Statuts
dieser Kasse vom 8. resp. 22, Juli 1882 be¬
ziehungsweisedes Nachtrags zu demselbenvom
I1./I^. Januar 1887 verwaltet.

Abänderungen dieses Statuts bedürfe» der
Genehmigung des Prouinzialausschusses.

s- 88-
Der Direktor ist ermächtigt,mit Zustimmung

des Kuratoriums zur Förderung des Feuerlösch¬
wesens angemessene Beihülfen zu bewilligen, für
wirksame Hülfcleistung bei Bränden nnd für
sonstige außerordentlicheBemühungen im Inter¬
esse der Societät Belohnungen zu gewähren,
sowie Vergütungen für die durch Löschhülfean
nicht versicherten Gegenständen herbeigeführten
Schäden zu leisten, wenn der Societät dadurch
Nutzen crwachfen ist. Der Prouinziallandtag wird
zu diesen: Zwecke einen Fonds im Etat zur Ver¬
fügung stellen.

§. 89.
Abänderungen des vorstehendenReglements

mit Ausnahme der im §.14 uutcr Nr. 5 vor¬
gesehenen Abänderung der Klassencintheilungund
des Tarifs, könneil nur durch Beschluß des
Prouinziallllndtagcs erfolgen. Soweit sich die
Aenderungen auf die Organifation und Verwal¬
tungsgrundsätze beziehen, bedürfen dieselben der
Genehmigungdes Ministers des Innern (§. 120
der Prouinzialordnung) Die Abänderungen sind
durch die Amtsblätter der Provinz öffentlich be¬
kannt zu machen und treten 14 Tage nach ge¬
schehener Bekanntmachungin Kraft, sofern nicht
ein anderer Zeitpunkt ausdrücklich beschlossenund
genehmigt worden ist.

ziehungsweise an den Prouinzialausschuß eingelegt
worden ist, ruht der Lauf der vorbesagten Frist
vom Tage der Einrcichung der Beschwerde bis
zur Zustellungder Entscheidungdes Kuratoriums
und beziehungsweise des Provinzialausschusses,

VI. Schlußliestimmungcn.
8. 87.

Die bei der Societät bestehendeUnterstützungs¬
kasse für im FeuerlöschdiensteBeschädigte oder
Verunglückte wird nach Maßgabe des Statuts
dieser Kasse vom 8. resp 22. Juli 1882 be¬
ziehungsweise des Nachtrags zu demselben vom
11./13. Januar 188? verwaltet.

Abänderungen dieses Statuts bedürfen der
Genehmigung des Provinzialausschusses.

z. 88.
Der Direktor ist ermächtigt,mit Zustimmung

des Kuratoriums zur Förderung des Feuerlösch¬
wesens angemessene Beihülfe» zu bewilligen, für
wirlfume Hülfeleistung bei Bränden und für
foustige außerordentliche Bemühungenim Interesse
der Societät Belohnungen zu gewähren, sowie
Vergütungen für die durch die Löjchhülfe an nicht
versichertenGegenständenherbeigeführtenSchäden
zu leisten, wenn der Societät dadurch Nutzen
erwachsen ist. Der Prouinziallandtag wird zu
diesem Zwecke einen Fonds im Etat zur Ver¬
fügung stellen

s- 89.
Abänderungen des vorstehendenReglements

mit Ausnahme der in §. 14 unter Nr. 5 vor¬
gesehenen Abänderung der Klasseneintheilungund
des Tarife, können nur durch Beschlußdes Pro-
vinZiallaudtagcs erfolgeu. Soweit sich die Aen¬
derungen auf die Organisation und Verwaltungs-
grundsätzebeziehen, bedürfen dieselben der Geneh¬
migung des Ministers des Innern G. 120 der
Provinzialordnung). Die Abänderungen sind
durch die Amtsblätter der Provinz öffentlichbekannt
zu machen und treten 14 Tage nach geschehener
Bekanntmachungin Kraft, sofern nicht ein anderer
Zeitpunkt ausdrücklichbeschlossen nnd genehmigt
worden ist.
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VII. Ucbelgangs-Vcstimmullgcli.
8 90,

Das vorliegende Reglement tritt mit dem
1' Januar 1890 an Stelle des remdirten Re¬
glements vom 1. September 1852 und der zu
demselbenerlassenenNachtrage. Alle bisherigen
n der Societät schon bestehenden Versicherungen

bleibe» in voller Wirksamkeit unter denjenigen
Bedingungen, welche aus Bestimmungendes gegen¬
wärtigen Reglements sich ergeben.

Die Versicherten haben jedoch das Recht,
^'" 1. Januar 1890 auszuscheiden,sofern sie
"">»en 4 Wochennach dem Tage der Bekannt¬
machung dieses Reglements ihre Versicherungin
^ »ach dem bisherigen Reglement vorgeschriebenen

6°rm abmelden.

VII, UcbclMllgs-BcstimmunM.
§. 90.

Das vorliegende Reglementtritt mit dein 1.
Januar 1890 an Stelle des rcuidirten Reglements
vom I. September 1852 und der zu demselben
erlassenen Rachträge. Alle bisherigen bei der
Societät schon bestehenden Versicherungenbleiben
in voller Wirksamkeit unter denjenigen Bedin¬
gungen, welche aus Bestimmungen des gegen¬
wärtigen Reglements sich ergeben.

Die Versicherten haben jedoch das Recht,
zum 1. Januar 1890 auszuscheiden,sofern sie
binnen 4 Wochen nach dem Tage der Bekannt¬
machung dieses Reglements ihre Versicherungin
der nach dem bisherigenReglementvorgeschriebenen
Form abmelden.

Anlage 1^.

Düsseldorf, den 4. Dezember 1888.

Referat
des Provinzilllllusfchusses,

betreffend

^e Anträge auf Uebernahme der Straßen von Essen über Stoppenberg nach Gelsenkirchen,

bon Andernach nach Mayen und von Odenthal nach Schlebusch als Prouinzialstmßen.

Die drei Straßen von Essen über Stoppender«, nach Gelsenkirchen,von Andernachnach
^ayen und von Odenthal nach Schlebusch bilden einen Theil derjenigen acht Straßen, deren
Übernahme der 33. RheinischeProuinziallandtag in seiner Sitzung vom 17. Februar l. I. auf
Vorschlag des Provinzial-Vcrwaltungsraths zur Zeit abgelehnt hat.

Die wiederholten Anträge der Kreislandräthe von Essen und Mayen und des Bürger¬
meisters von Odenthal auf Uebernahme der gedachten Straßen auf Provinzialfonds enthalten keine
weiteren Momente für die Nothwendigkeitund Dringlichkeitder Uebernahme dieser Straßen, als
Bretts in der ersten Eingabe vorgebracht waren und zur Zeit den Provinzial-Verwaltungsrath
"lcht veranlassen konnten, eine Uebernahme beim hohen Landtage zu befürworten.

Dazu fällt außerdem ins Gewicht, daß ein Vorrecht der genannten drei Straßen auf
Uebernahmegegenüber den anderen fünf zur Zeit gleichfallsabgelehntenStraßen sich nach keiner
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Richtung hin nachweisen läßt und deshalb zur Wahrung der Parität den bei diesen Straßen
betheiligten Gemeinden gegenüber eine getrennte Behandlung der Uebernahme der hier in Rede
stehenden Straßen von vorne herein ausgeschlossen erscheint. Die prinzipiellen Gründe, aus denen
der 33. Provinziallandtllg ein näheres Eingehen auf die gestellten Uebernahmeanträge ablehnen
zu müssen glaubte, walten zur Zeit noch vor. Die seitherige Art der Uebernahme von Wegen
auf den Provinzialfonds, sowie die damit weiter in Verbindung stehende Frage der Unterstützung
des Communal- uud Kreiswegebaues bedarf einer eingehenden Prüfung. Während einerseits kein
Zweifel darüber gelassen werden kann, daß die bisherige Art der Uebertragung von Straßen
häusig zu einer einfachen Abwälzung communaler Lasten auf die Schultern der Provinz geführt
hat, tritt andererfeits gegen die allzugrohe Ausdehnung der Uebernahme von Straßen auch noch
das Bedenken in den Vordergrund, daß dadurch die Verwaltung und Unterhaltung des jetzt schon
rund 7000 Kin zählenden Provinzial-Straßeimctzes von einer Ccntralstelle aus zu schwierig und
zu verwickelt werden konnte.

Endlich läßt sich nicht verkennen, daß durch eine anderweite Einrichtung der Unterstützung
des Eommunal- und Kreiswegebaues der Nothwendigkeit zur Nebernahme mancher Straße in einer
den Interessen der Gemeinden und der Provinz gleichmäßig entsprechenden Weise vorgebeugt
werden kann, wobei auch darauf zu achten wäre, daß die Verlheilung der zum Ausbau von
Gemeinde- und Kreisstraßen seitens der Provinz bewilligten Mittel nach bestimmten Grundsätzen
geordnet und die Verwendung der hierzu aufgewendeten Mittel einer eingehenderen Controle, wie
bisher, unterzogen werden. Die nach dieser Richtung zu machenden Vorschläge bedürfen jedoch
der reiflichsten Erwägung und Prüfung und haben zu eingehenden Recherchen sowohl über die
Lösung dieser Frage in anderen Provinzen, als auch über die maßgebenden Verhältnisse und die
bestimmenden Ansichten in der Nheinprovinz geführt: Untersuchungen, welche wegen der Kürze der
Zeit, die zwischen den drei Landtags-Sessionen des laufenden Jahres verblieb, einen Abschluß bis
jetzt noch nicht gefunden haben.

Der Provinzialauöfchuß beehrt sich deshalb, dein hohen Landtage den Antrag zu
unterbreiten:

„Hoher Landtag wolle die Veschlußfassung über den Antrag des Kreislandraths zu
Essen auf Uebernahme des Communalweges von Essen nach Gelsenkirchen, des Land¬
raths zu Manen auf Uebernahme der Aktienstraße von Andernach nach Manen und
des Bürgermeisters von Odenthal auf Uebernahme der Straße von Schlcbusch nach
Odenthal bis auf Weiteres vertagen."

Der Provinzwlausschuß:
Freiherr von Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdireltoi.
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Anlage N.

Düsseldorf, den 7. November 1888.

Referat
des Provinzialausschusses,

betreffend

die Petition von Bewohnern des oberen Wiedthales um Weiterführung der Wiedthalstraße.

Von Bewohnein des oberen Wiedthales ist an den 34. Provinziallandtag die in der
Anlage abgedruckte, mit 180 Unterschriften versehene Petition ä, ä. Neustadt, Kreis Neuwied,
°en 7. Mai 1888 gerichtet worden:

Dieselbe wurde vom Prouiuziallandtage an den Provinzialausschuß zur Prüfung und
Berichterstattungin der nächstenSession verwiesen und beehrt sich der Provinzialausschuß wie
f°lgt zu berichten:

Die Petition bezweckt die Herstellung einer Provinzialstraße in der Verlängerung der
letzt in Neustadt auslaufcndcn Wied-Provinzialstrahe von Neustadt aufwärts durch das Thal der
Wied über Peterslahr und Burglahr bis zum Bahnhof Seifen der Westerwaldbahn. Diefe
Angelegenheithat feiner Zeit den Provinzialvcrwaltungsrath mehrfachbeschäftigt und auch bereits
dem 83. Provinziallandtage vorgelegen(«tr, p^F. 27 der gedruckten Verhandlungen), welcher nach
dem Vorschlage des Provinzialverwaltungsraths ablehuenden Beschluß faßte. Das damalige
Referat des Provinzialverwaltungsraths lautete:

„Bereits im Jahre 1885 ging von der Königlichen Negierung zu Coblenz die
Anregung zur Weiterführung der Provinzialstraße Noßbach - Neustadt durch das
Wiedbachthalbis zum Bahnhof Seifen aus. Wegen der Höhe der hierzu erforder¬
lichen Kosten beschloß der Provinzialverwaltungsrath am 27. November 1885, diesen
Bau abzulehnen, dagegen eruiren zu lassen, wie in anderer Weise dem nicht zu ver¬
kennenden Bedürfnisse nach Herstellung einer guten Wegeverbindung entsprochen
werden könne.

Seitens der Provinzialverwaltung wurden darauf Vorarbeiten für einen Theil der
ganzen früher beantragten Linie, nämlich für eine Provinzialstraße von Neustadt nach
Burglahr ausgeführt, auf Grund welcher der Provinzialverwaltungsrath beschloß,
den Ausbau dieser Strecke als Provinzialstraße abzulehnen.

Seitens des Landrathsmnts zu Altenkirchenwurde der zweite Theil des ganzen
Projektes einer neuen Bearbeitung unterzogen mit dem Zwecke, die Kosten einer
Communalstrahe vom Bahnhof Seifen bis zur Horhaufen-FlammersfelderStraße zu
ermitteln. Die interesfirten Gemeinden haben es indeß abgelehnt, eine Communal-
straße in der angegebenen Richtung herzustellen und wurde demnach der Antrag
erneuert, die qu. Straße als Provinzialstraße auszubauen. Der Provinzialverwaltungs¬
rath hat diesen Antrag wiederum abgelehnt und beantragt beim hohen Langtage, sich
diesem Beschlusse anzuschließen."

1?
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Der Prouinzialausschuh kann sich auf Grund der von ihm vorgenommenen Prüfung der
Angelegenheitdem vorstehendenVotum des Provinzialuerwaltungsraths nur anschließen, da auch
nach seiner Ansicht die Voraussetzungenfür den Bau einer Provinzialstraße weder für die ganze
Strecke von Neustadt bis Seifen, noch für einen Theil derselben(Neustadt-Burglahr oder Seifen-
Flammersfelder Chaussee) vorliegen. Der Aufschlußdes betreffendenTheiles des Wiedbachthales
bez. die Verbindung desselben einerseits mit der vorhandenen Provinzialstraße, andererseits mit
dem Bahnhof Seifen ist allerdings Bedürfnis, allein hierfür scheint ein bloßer Communalweg
mit Rücksicht auf die lokalen Verhältnisse vollständig ausreichend und auf die Herstellungeines
solchen Weges, wozu allerdings bei der geringen Leistungsfähigkeitder betheiligten Gemeinden
größere Unterstützungenaus dem Communal-Wegebaufondsbewilligt werden müßten, sind die
Gemeinden wiederholt verwiesenworden. Es kommt hinzu, daß der Bau einer Provinzialstraße,
auch wenn dieselbe statt der regulatimnäßigen Breite von 7,5 m nur 6 in Breite excl. Gräben
erhält, der Terrainvcrhältnisse wegen sehr kostspielig werden würde. Allein die Strecke Neustadt-
Burglahr, welche von der Prouinzialvcrwaltung speziell projektirt ist, würde bei 8628 in Länge
220 800 Mark kosten (pro laufenden Meter rund 25 Mary. Für die Strecken Burglahr-
Brncher-Vrückeresp. Flammersfelder Chaussee, 3050 in lang, und Vrucher-Vrücke Bahnhof
Seifen, 2556 in lang, welche diesseits nicht speziellveranschlagt sind, würden schätzungsweise
ca. 140 000 M. erforderlichsein, so daß also die Gesammtkostenrot, 360 000 Mark betragen
würden. Die Aufwendung eines fo hohen Kostenbetrags bezw. die Uebernahmedesselbenauf die
Provinz könnte aber nur dann gerechtfertigt erscheinen, wenn ein über die lokalen Interessen
hinausgehendesallgemeinesInteresse bezw. die Rücksicht auf den größeren allgemeinen Verkehr den
Bau einer Provinzialstraße daselbst erfordern würde, was indeß nach Ansicht des Provinzial-
ausschusses keineswegsder Fall ist.

Der Prouinzialansschuß beehrt sich daher zu beantragen:
„Hoher Landtag wolle die in Nede stehende Petition ablehnen."

Der Provinzialnusschuß:
Freiherrvon Solemacher, Klein,

Vorsitzender. Landesdirektor.

Neustadt, Kreis Neuwied, den ?. Mai 1888.

Betreffend:
Gesuch der Anwohner des obern Wiedthals

um Weiterführung der Wiedthalstmße.

An

das hohe Haus der Provinziallandtags-Abgeordneten der Rheinprovinz
zu

Düsseldorf.
Angesichtsder Unzugänglichkeitund des gänzlichen Mangels an Verkehrsmitteln des

obern Wiedthals, von Neustadt aufwärts, hatte auf dringendes Anstichen der Bewohner desselben
die Hochlöbliche Prouinzialverwaltung zu Düsseldorf die Gewogenheit, schon im Jahre 1886 die
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Weiterführung der Wiedthalstraße von Neustadt an, durch Vermessen derselben und Aufstellung
eines Kostenanschlagesanzubahuen.

Die traurige Thatsache, daß das an Mineralien so reiche Wiedthal, von Neustadt auf¬
wärts bis uach Peterslahr, weder zu Fuß noch zu Wagen zu passiren ist, ließ uns hoffen, daß
das Projekt auch ausgeführt werden würde. Indessen sind bis heute weitere Schritte nicht geschehen.

Inzwischen nun ist von der Gemeinde Altenburg, der benachbarten Bürgermeisterei
Asbach, ein Antrag abgeschickt, um dahin zu wirken, daß die projektirteStraße von Neustadt über
Altcnburg nach Schöneberg führen, das Wiedthal also schon oberhalb Neustadt verlassensoll.

Motioirt soll jener Antrag dadurch sein, daß mir vier Haushaltungen, welche zwischen
Neustadt und Peterslahr unmittelbar am Wicdbach wohnen, insbesondereaber ein ebendaselbst
liegendesLandgut des Herrn Landraths des hiesigen Kreises, von der Straße profitircu würden.

In Betreff dieser Gründe ist die erste Auffassung, daß nur vier Haushaltungen einen
Genuß von der Straße, durchs Wiedthal gelegt, haben würden, zu beschränkt, als daß sie wider¬
legt zu werden braucht. Wenn auch jeuc Höfe, welche iu Wirklichkeit gar keinen Fuhrweg nach
chren Anwesen haben, sondern die Flußsohle als solchen benutzen müssen, falls der Wasserstand
es erlaubt, in erster Linie von der Straße profitiren, so schließtdas ja nicht aus, daß das ganze
Wiedthal gleichzeitig dadurch den nöthigen Aufschlußerhält.

Was sodann das beregte landräthliche Gut betrifft, so ist das allerdings in ähnlicher
^age. Leider aber ist dasselbe nichts weniger wie ein Sporn zu dem projeMrten Straßenbau,
vielmehr gerade das abstrakte Gegentheil! —

Gerade dieses landräthlicheGut ist die einzige Veranlassung, daß von Seiten der hiesigen
Landrathur gar nichts für den so nothwendigenAufschlußgeschehen ist, um nicht den Schein
hervorzurufen,daß etwaige Schritte von dieser Seite zum Bau der Straße, mit den Interessen
des betreffendenGutes in Verbindung gebracht werden können.

Wie egoistisch jener Antrag von der kleinen Gemeinde Altenburg ist, und wie sehr
gerade hier Sonderinteressen zu Grunde liegen, zeigt ein einziger Blick auf die Spezialkarte
hiesiger Gegend. Abgesehendavon, daß die Bürgermeisterei Asbach mit direkten Staatsstraßen
"ach Eitorf, Altcnkirchen,Honnef und Linz verbunden ist, bliebe, falls die Straße über Alten-
burg nach Schöneberg führen sollte, das Wiedthal zwischen Neustadt und Peterslahr, überhaupt
das ganze obere Thal, nach wie vor unaufgcschlossen, und die BürgermeistereiNeustadt wäre nach
wie vor angewiesen, für fämmtliche Gcwichtsartikel, z, V. Steinkohlen, Kalk zum Düngen :c.
ebensoviel oder noch mehr Fuhrlohn auszugeben, wie die Produkte in Linz als der nächsten
Eisenbahnstationkosten. Ebenso kämen die Waldbesitzeran jener Stelle des Wiedthals niemals
Ul die Lage, ihr Holz preiswerth absetzen zu können.

Der große Uebelstand,den diese unerschwinglich hohen Fuhrlöhnc schon allein an Stein¬
kohlen hervorrufen, gestaltet sich aber für unsere dürftige Bevölkerungum so trauriger, je größer
die Verdienstlosigkeit der hiesigen Gegend ist.

Wie sehr die armen Leute unter den strengen anhaltendenWintern der letzten Jahre bei
d°n einzig dastehendenhohen Preisen für Beschaffungvon Steinkohlen gelitten haben, und wie
viel Krankheiten die Entbehrung der nothwendigen Wärme namentlich bei Kindern im Gefolge
hatte, davon wird sich schwerlich einer der Herrn Abgeordneten eine Vorstellung machen können.
Würde nun aber das Wiedthal von Nenstadt an aufwärts weiter aufgeschlossen, so würde dem
Üebelstande dadurch abgeholfeu, daß von der Station Seifen die Produkte etwa für den halben
oder noch geringern Fuhrlohn zu beziehen waren.

17*



132

Es ist eine traurige Thatsache, daß die große Dürftigkeit unserer armen Gegend nach
außen hin fast gar nicht, oder doch viel zu wenig bekannt ist. Fragt man sich nach dein Grunde
derselben, so findet man, daß von hier aus fast gar keine Klagen in die Oeffentlichkeit dringen.
Die arme Veuölkernngträgt ihr hartes Loos mit einer bewundernswerthen Geduld,

Wenn man z, B. sieht, wie alte steife Männer tagtäglich einen Weg von drei Stunden
zurücklegen (z, V. von Etschcid nach Peterslahr), um zu ihrer sie beschäftigenden Grube zu gelangen,
so zwar, daß abwechselnd ein um das andere Mal die weite Tour über Berg und Thal in der
Nacht zu macheuist; wenn man dabei bedenkt,wie unzureichendfür folche tägliche Beschäftigung
die Nahrung dieser armen Leute ist, von denen kaum fünf Prozent im Jahre einige Mal Fleisch
genießen, und Alles dieses ertragen wird ohne Klagen, dann muß man sich sagen, diese Leute
haben verdient, daß sich die Provinz ihrer annimmt.

Wir sind überzeugt, wenn das hohe Haus der Abgeordneten die Dürftigkeit der hiesigen
Bevölkerung aus eigener Anschauungkennte, es würde sich keine Stimme finden, welche nicht mit
Vergnügen derselben durch Bewilligung der Mittel zu diesem Straßenbau eine Besserung der
Verhältnisseangedeihen lassen würde.

Was nun das Wiedthal in anderer Beziehung betrifft, fo hat, gleichsamzur Entschä¬
digung der Bewohner desselben,für fo mannigfacheEntbehrungen, die Natur einen Zauber über
dasselbe ausgcgossen, welcher nach außen hin ebensowenig bekannt ist, wie die Dürftigkeit feiner
Bewohner.

Die Wied selbst, im untern Laufe mehr Fluß wie Bach, schlangeltsich schön geschwungen
durch ein üppiges, sehr anmuthiges Wiescuthal. Die sich eng anschließendenmit Laub- und
NadelholzbestandenenBerge sind von hochromantischen,stets abwechselnden Formationen. Nicht
selten finden sich großartige gigantischeFelsenparthieen, welche dem Thale einen Reiz verleihen,
wie ihn die anderen Seitenthäler des Rheins nicht auszuweisenhabcu.

Auch nach dieser Richtung hin muß es daher wünschenswertherscheinen, daß solche
Schönheiten der Verborgenheit entrissenwerden, welche geeignet sind die Anziehung der Rhein¬
provinz noch zu vermehren.

Wir bitten daher das hohe Haus der Abgeordneten ebenso dringend wie vertrauensvoll
„die Mittel zu diesem so nothwendigen Straßenban Hochgeneigtestbewilligen zu wolleu!"

(Folgen die Unterschriften.)

Anlage 5l.

Entwurf einer Hanberg-Ordnung sür den Kreis Altcnlirchen.

Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König oon Preußen «.
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie, für den Kreis

Altenlirchen, was folgt:

§. 1.
Hauberge im Sinne dieses Gesetzes sind die Grnndstücke in den GemarkungenBrachbach,

Dermbach, Fischbach, Freusburg, Harbach, Herkersdorf,Hüttseifen,Katzenbach,Kirchen, Mudersbach,
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Dffhausen, Wchbach, Wingendorf, Alsdorf, Vetzdorf, Bruche, Dauersberg, Grünebach, Sassenroth,
Scheuerfeld, Wahnenroth, Eiben, Fcnsdorf, Gebhardshain, Molzhain, Steineroth, Selbach,
Niersdorf, Daaden, Derschen, Einmerzhausen, Herdorf, Münden, Niederdrcisbach und Schutzdach,
weiche gegenwärtig zu Hauberguerbänden gehören und bisher der Polizeiordnung über die
Bewirthschaft»««, der Haubcrge in den Aemtern Frcusberg und Friedewald, Kreifes Altenkirchen,
vom 21. November 1836 (Amtsblatt der Regicrnng zu Coblenz für 1837, Seite 59 ff. und
Gesetz-Sammlung für 1851, Seite 382) unterworfen gewesen sind.

s- 2.
Die Hauberge bleiben ein ungetheiltes und untheilbares Gcsammteigenthum der Besitzer

und behalten ihre bisherige örtliche Begrenzung, fo lauge nicht Aenderungen nach Maßgabe dieses
Gesetzes eintreten.

§. 3.

Dem Haubergverbande können durch Beschluß der Hauberggcnosscnfchaft andere zu ihrer
Verfügung stehende Grundstücke einverleibt werden, nachdem dieselben von allen darauf ruhenden
Pfanduerbindlichkeiten und fonstigen dinglichen Lasten befreit worden sind. Auf Antrag der
Geimsfenfchaft ist die Einverleibung im Grundbuche zu vermerken. Nach Eintragung des Vermerks
unterliegen die einverleibten Grundstücke den Bestimmungen dieses Gesetzes

§. 4.

Aus dringenden Gründen des laudwirthschaftlichen oder gewerblichen Bedürfnisses oder
des Verkehrs, forme zu Zwecken, welche die Einleitung des Enteignungsuerfahrens rechtfertigen
würden, können einzelne Flächen anf Antrag der Genossenschaft durch Beschluß des Schüffcnraths
(3- 27) vom Haubergverbande befreit werden. Der Befchluß bedarf der Genehmigung des
Regierungspräsidenten.

Die befreiten Flächen sind den durch dieses Gesetz vorgeschriebenen Nutzungsbefchränkungen
nicht unterworfen.

§. 5.

Auf Antrag der Genossenschaft ist die Befreiung vom Haubergverbande im Grundbuche
zu vermerken. Nach Eintragung des Vermerks kann über die befreiten Grundstücke in Gemäßheit
der allgemeinen gesetzlichenBestimmungen verfügt werden.

Wird ein solches Grundstück unter die Mitglieder der Genossenschaft nach Verhältniß
ihrer Antheile in Natnr vertheilt, so haftet der Naturaltheil an Stelle des ihm entsprechenden
Antheils für die Pfand- und sonstigen dinglichen Verbindlichkeiten des letzteren.

s. 6.
Die Hauberggenossenschaft kann unter ihrem Namen Rechte erwerben und Verbindlichkeiten

eingehen, Eigenthum und andere dingliche Rechte an Grundstücken erwerben, vor Gericht klagen
«der verklagt werden. Ihr ordentlicher Gerichtsstand ist bei dem Gericht, in dessen Bezirk sie
ihren Sitz hat.

Die Verpfändung eines Haubergs ist fortan unzulässig. Die fonstige dingliche Belastung
darf nur für Zwecke erfolgen, welche die Einleitung des Enteignungsuerfahrens rechtfertigen
würden, und bedarf der Genehmigung des Regierungspräsidenten,
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§. ?-
Nie Antheile der einzelnen Genossen an dem Hauberge bestimmen sie nach dem bisher

üblichenMaßstabe,
Den Genossen steht die freie Verfügung über ihre Antheile zu. Jedoch dürfen die

Antheile unter das für jeden Hauberg jetzt bestehende geringste Einheitsmaß hinab nicht
getheilt werden.

Ist ein solches nicht mit Sicherheit zu ermitteln, so erfolgt die Festsetzung eines Minimal-
cinheitsmaßcs »ach Anhörung des Haubcrguorstandcs durch den Schüffenrath. Der Beschluß
desselbenbedarf der Bestätigung des Regierungspräsidenten.

s-8.
Die Hauberge und die Zahl ihrer Antheile werden in das Grundbuch eingetragen.
Die Eintragung geschieht unter entsprechender Nnwendung des Gesetzes über das Grund¬

buchwesen in dem Bezirk des Iustizsennts zu Ehrenbreitstcin vom 80. Mai 1873 (Gefetz-Samm-
luug S. 28? ff.) nach Maßgabe einer vom Iustizminister zu erlassenden Instruktion.

Zu den für die Genossenschaft gemeinschaftlichen Lasten, Kosten, Diensten und Natural¬
leistungen trägt jeder Genosse nach Verhältniß seines Antheils bei.

Nach demselben Verhältniß werden die gemeinschaftlichen Nutzungenvertheilt.

§. 10.
Pachter oder Nutznießer von Hauberganthcileu treten in die Genofsenschaftspflichten des

Eigcnthümers. Die Genossenschaft kann sich jedoch auch au deu Letztere» halten.

8. ii.
Für jeden Hauberg ist von dem Vorsteher (§. 18) ein Lagerbuchzu führen, in welchem
a. die Größe und Art der Genossenschaftsgrundstücke;
1>. Veränderuugcu durch Einverleibung anderer Grundstücke(§. 3) oder durch Befreiung

vm» Hauberguerband (§§, 4, 5);
o, die Antheile der Genossen;
ä. die Veränderungen in dein Eigenthum der Antheile;
e. das für die Antheile bestehende geringste Einheitsmaß;
f. die genehmigtenAbweichungen vom regelmäßigen Wirthschaftsbetriebe(§, 13);
F. die auf dein Hauberge ruhenden Lasten

zu verzeichnen und nachzutragensind.
Betreffs der Gegenstände unter o und 6 darf das Lagerbuch vom Gruudbuche nicht

abweichen.
Von jeder Eintragung hierüber in das Grundbuch hat das Amtsgerichtden Vorsteher

zu benachrichtigen.
Neu angelegte Lagerbücher sind während einer angemessenenFrist zur Einsicht der

Bethciligten offen zu legen und demnächst durch Genossenschaftsbeschluß festzustellen.
Bei Veräußerung eines Haubcrgtheils wird der Nachfolgerwegen der feinem Vorgänger

gegen die Genossenschaftnoch obliegenden Genofsenschaftspflichtenmitverpflichtet mit Ausschluß
der Einrede der Vorausklage. Mehrere Erwerber haften als Gefammtfchulduermit Auüschluh
der Einrede der Theilung.
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8. 12.

Zweck der Haubcrgwirthschaft ist die Erzi ehung von Niederwald, vornehmlich von Eicheu-
fchälwald, mit welcher nach dem periodischen Abtriebe ein einmaliger Getreidebau verbunden wird,
falls nicht die Genossenschaft,'von dein Getreidebau ganz oder theilweise abzusehen beschließt,

Die Einführung eines anderen Wirthschaftsbetriebes an Stelle der Niederwaldwirthschaft
kann ausnahmsweise für einzelne Grundstücke auf Antrag der Genossenschaft von dem Schöffenrath
genehmigt werden.

8- 13.

Für jeden Hauberg ist ein Betriebsplan und ein jährlicher Hauungs-, Kultur- und
Hütungsvlan aufzustellen.

Bei der Aufstellung, Prüfung und Feststellung dieser Pläne ist nach den bezüglich der
Genieindewaldungen im Regierungsbezirk Eoblenz bestehenden Vorschriften zu verfahren.

An Stelle des Kreisausschusses tritt hierbei der Schöffenrath.

8- 14.

Der periodische Abtrieb findet in der Regel in einein Umtrieb von 10 bis 18 Jahren
statt. Ein kürzerer Unitrieb ist nur unter besonderen Verhältnissen vom Regierungspräsidenten
zu gestatten.

8. 15.

Die Weidcnutzung ist den Zwecke!, der Holzzucht untergeordnet.
Schweine und Ziegen dürfen gar nicht, Schafe nur in einen der ältesten drei Schläge

eingetrieben werden.
Der Schöffenrath kann die Schafhudc für unstatthaft erklären, wenn der Nachtheil für

das Gesammtinteresse einer Genossenschaft den Vortheil für die einzelnen Genossen überwiegt.
Kein Schlag darf nach dem Abtrieb innerhalb der ersten Hälfte der Umtriebszeit mit

Rindvieh behütet werden. Nur der Eintrieb von Kälbern unter 1 Jahr alt in jüngere Schläge
ist gestattet, außerdem soll der Haubergvorstand befugt fein, mit Zustimmung des Forstsach¬
verständigen (§. 26) die Schonzeit für Rindvieh um 2 Jahre abzukürzen oder zu verlängern.

Gänzlich neu aufgeforstete Schläge oder Theile derselben dürfen während des ersten
Umtriebs nicht behütet werden.

Bei landwirtschaftlichen Nothständen kann der Landrath unter Zustimmung des Forst-
fachverständigcn einen Schlag für Rindvieh und Schafe auch früher eröffnen.

8, 16.

Der Beschluhfassuug durch die Versammlung der Hauberggenossen bedürfen:
1. Angelegenheiten, welche die Substanz der Genossenschaftsgrundstückebetreffen, namentlich

die Einverleibung anderer Grundstücke (8 3) und die Befreiung vom Haubergverbande
(88- 4, 5);

2. die Feststellung des Lagerbuchs (H. 11);
3. das Unterlassen des Getreidezwischenbanes und die Einführung eines von der Nieder-

waldwirthschaft abweichenden Betriebes (88> 12 und 13);
4. die Frage, ob die Lohnnutzung oder andere Nutzungen, mit Ausschluß der Getreide-

mchung, für gemeinfamc Rechnung oder von den einzelnen Genossen auf bestimmten
Flächen ausgeübt werden sollen; in Ansehung der Lohnnutzung ist der Beschluß vor
der Vertheilung der Nutzungsflächen unter die Genossen zu fassen;



136

5. die Wahl der Getreidegattung, wenn cm abgetriebenerSchlag mit einer anderen, als
der bisher üblichen Getreideart, bebaut werden soll;

6. die Wahl des Hauberguorstandesund die Gewährung einer Dienstunkostenentschädigung
an dessen Mitglieder (§. 18);

7. die Regelung des Kassen- und Rechnungswesens(ß. 24);
8. der Abschlußeines Vergleichs, eines Schicdsvertragesund die Erthciluug einer Prozeh¬

vollmacht,auch in den Fällen, welche nicht unter Nr, 1 fallen, wenn der Gegenstand
einen höheren Werth als 300 M. hat;

9. die Veränderung bestehender Einrichtungen, wenn eine Beschlußfassunghierüber von
dein vierten Theile der Genossen,nach Antheilen berechnet,beantragt wird.

8- 1?.
Zu den Genossenversammlungensind sämmtliche Genossen mindestens 3 Tage vorher

mittelst ortsüblicher, in den Fällen des §. 16 Nr, 1 mittelst schriftlicher Vorladung, welche die
Gegenständeder Berathung angiebt, einzuberufen. Soll ciuer der im §. 16 bezeichneten Gegen¬
stände znr Verhandlung kommen, so ist die Vorladung am Tage vor der Versammluug in orts¬
üblicherWeise zu wiederholen.

In den Fällen des 8- 16 Nr, 1 ist die Versammlung nur beschlußfähig, wenn die
Mehrheit der Genossen,nach Antheilen berechnet, erschienen ist, es sei denn, daß auf wiederholte
Vorladung die Mehrheit nicht erschienen ist.

In allen anderenFällen sind die Erschienenenohne Rücksicht auf ihre Zahl beschlußfähig.
Diejenigen Hauberggenossen, welche nicht in der Gemeinde wohnen, in welcher der

Hauberg oder die Haupttheile desselbenliegen, haben schriftlich bei dem Hauberguorstehereine in
jeder Gemeinde wohnhafte Person zu bezeichnen,an welche die Vehändigung der Vorladungen
erfolgen soll, widrigenfalls ihre Vorladung unterbleiben darf.

Jeder Genosse kann sich in der Versammlung durch einen anderen, schriftlich bevoll¬
mächtigtenGenossenvertreten lassen. Steht ein Antheil mehreren Personen gemeinschaftlich zu,
so haben dieselben schriftlich bei dein Vorsteher denjenigen nnter ihnen zu bezeichnen,dem die
Stimmführung übertragen ist.

Für juristische Personen, Handelsgesellschaften, eingetragene Genossenschaften,Veuormuudete
werden ihre gesetzlichenVertreter, für Ehefrauen ihre Männer zugelassen.

s- 18.
Den Haubergvorstand bilden der Vorsteher, der erste und der zweite Beisitzer. In

Genossenschaftenmit geringer Mitgliederzahl genügt ein Beisitzer. Mehrere Genossenschaften,
welche ihren Sitz in einer Gemeinde haben, können dieselben Personen als Vorstand wählen.
Der Vorsteher und die Beisitzerwerden von der Genosscnuersammlungauf sechs Jahre gewählt.
Die uach dieser Frist Ausscheidendensind wieder wählbar. Für Vorstandsmitglieder, welche
während der Wahlperiode ansscheiden,werden für den Nest derselbenErsatzmänner gewählt.

Die Wahl erfolgt unter Leitung des Bürgermeisters in getrennter Wahlhandlung für
jeden zu Wählenden.

Wird im ersten Wahlgange eine absolute Stimmenmehrheit nicht erreicht, so erfolgt eine
engere Wahl zwischendenjenigen beiden Personen, welche die meisten Stimmen erhalten haben.
Bei Stimmengleichheitentscheidet das vom Vorsitzenden Bürgermeister zu ziehende Loos.
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Wählbar ist jeder Hauberggenosse,der sich im Besitze der bürgerlichen Ehrenrechtebefindet
und am Sitze der Genossenschaft wohnt.

Ueber die Gewährung einer Dicnst-Unkostenentschädigung als Vergütung für Versäumnisse
und Mühewaltungen beschließtdie Genosseuvcrsammlung; baare Auslagen sind zu ersetzen. Im
Uebrigenverwalten die Vorstandsmitglieder ihr Amt uuentgeltlich.

Zur Ablehnung oder Niederlegung dieses Amtes berechtigen nur diejenigen Gründe, aus
welchen uubesoldeteGemeindeämter abgelehnt und niedergelegtwerden dürfen.

Wer ohne folche Grunde ablehnt oder niederlegt, kann durch den Schöffcnrath des
Stimmrechts in der Genossenuersammlungauf fechs Jahre für verlustig erklärt werden.

Die Vorstandsmitgliederwerden durch den Landrath mittelst Handschlags au Eidesstatt
verpflichtet.

8- 19.
Der Vorstand vertritt die Genossenschaft nach Anßen und vollzieht die Urkunden, welche

^e Genossenschaft verpflichtensollen; hierbei ist, wenn einer der in, ß. 16 bezeichnetenGegenstände
vorliegt, der Beschluß der Genosseuuersammlunganzuführeu.

Außerdem hat der Vorstand:
1. über die Verlängerung resp. Verkürzung der Schonzeitenvorbehaltlichder Zustimmung

des Forstsachverständigenzu bestimmen(§. 15);
2. die von dem Hanbergrechner gelegte Rechnung zu prüfen, fofern hierzu nicht eine

besondereCommissioneingesetzt ist (§. 24);
3. in Einzelschutzbezirken den Haubergschützenzu wählen und sein Dienstcinkommcnzu

bestimmen, bei der Bildung gemeinsamer Schutzbczirkeund der Bestimmung des
Diensteinkommensder für dieselbenanzustellendenSchützen mitzuwirken(§. 25);

4. bezüglich der Aufstellung uud Ausführung des Betriebsplanes, fowie des jährlichen
Hauungs-, Kultur- uud Htttungsplancs diejenigenObliegenheitenwahrzunehmen,welche
in Gemeindewaldungeudem Gemeiudeuorstandezufallen;

5. über die Verwerthung von Nebeunutzungen zu beschließen. Die Gewinnung von
Nebennutzungcndarf nicht eher stattfinden, als bis dem Forstfachverstäudigender
Beschluß mitgetheilt ist.

s- 20.
Die weder der Genosseuuersammlungnoch dem Vorstande uorbehaltenen Angelegenheiten

werden von dem Vorsteher besorgt.
Der Vorsteher hat insbesondere
1. die Versammlungen der Genossenschaft und des Vorstandes zu berufen und zu leiteu;

die Berufung der Genossenuersammlungmuh erfolgen, wenn der vierte Theil der
Genossen,nach Antheilen berechnet, darauf auträgt;

2. das Lagerbuchzu führen G. 11);
3. die Hauberge zu verwalten;
4. die Beiträge zu den gemeinschaftlichen Lasten und Kosten auszuschreiben und einziehen

zu lassen;
5. die Nutzungen zu vertheilen und zwar bei Nutzung auf gemeinschaftliche Rechnung

in baarem Gelde, sonst dnrch Verkeilung der Nutzungsflächenunter die Genossen;
6. dem ForstsachverständigenAuskunft zu ertheileu;

1«



138

?. die Dienstführung des Haubergrechnerszu beaufsichtige,,!
5!. bei der Wahl des Haubergschützen in gemeinsame,,Schutzbezirken mitzuwirken(ß. 25);
9. bei der Abgrenzung der Schöffenwahlbezirke und bei der Schöffeuwahlmitzuwirken (§. 27).

ß. 21,

Der Vorsteher ist befugt, gegen den Haubergrechner, sowie gegen Hauberggenossen und
Hirten, welche die bestehende Wirthschaftsordnung, insbesoudere die Weideregulatiue uud den
Hütungspla» verletzen, Ordnungsstrafen bis zur Höhe von drei Mark zu verhängen.

Wenn ein Hanbcrggeuossedie ihm obliegende»Verpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt,
fo hat der Vorsteher, sofern es thunlich ist, die zu erzwingendeHandlung durch einen Dritten
ausführen zu lassen, deu Kostenbetrag vorläufig zu bestimmen und den Pflichtigen zu dessen
Zahlung aufzufordern. Kann die zu erzwingende Handlung nicht durch einen Dritten geleistet
werden, oder steht es fest, daß der Verpflichtete nicht im Staude ist, die aus der Ausführung
durch einen Dritten entstehende» Kosten zu tragen, oder soll eine Unterlassungerzwungenwerden,
so ist der Vorsteher berechtigt, Geldstrafen bis zur Höhe von drei Mark cmzudroheu und festzusetzen,

Der Ausführung durch einen Dritten sowie der Festsetzungeiner Geldstrafe muh immer
eiue schriftliche Androhung vorhergehen, in dieser ist, sofern eine Handlung erzwungen werden soll,
die Frist zu bestimmcu,innerhalb welcher die Ausführung gefordert wird.

Die Ordnungsstrafe», die Kosten für Ausführung durch einen Dritten und die Geld¬
strafen werden erforderlichenFalles auf Antrag des Vorstehers, welcher bei dem Landrath zu
stelle,, ist, im Verwaltungswege bcigetrieben.

Das Gleichegilt von Geldleistuugen,welche ungeachtet dcsfallsigerZahlungsaufforderung
des Vorstehers rückständig bleiben.

Die Ordnungs- und Geldstrafe» fließen in die Genosseuschaftskasse.

s- 22.
Gegen die Verfügungen des Vorstandes und des Vorstehers findet innerhalb zwei Wochen

nach erlangter Kenntniß die Beschwerde an den Schöffenrath statt,

§. 23.
Die Beisitzerhaben nebe» ihren Obliegenheitenals Mitglieder des Vorstandes:
1. den Vorsteher zu unterstützenund in den vo» ihm bezeichnete» Geschäften, sowie in

Verhinderungsfällenzu vertrete,,; die Vertretung liegt zunächst dem erste», u»d wenn
dieser verhindert ist, dein zweiten Beisitzerob;

2. Unregelmäßigkeitenbei der Hanbergverwaltung zur Kenntniß der Aufsichtsbehörde zu
bringen.

8. 24.
Die Verwaltung des Kassen- und Rechnungswesens ist einem Rechner zu übertragen.
Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Rechnung ist vor dem 1. Mai des den, Rechnungsjahre folgendenJahres zu legen

und an einen, ortsüblich bekannt zu machende»Orte acht Tage lang zur Einsicht der Genossen
bereit zu halte,, Die Prüfung und Feststellungder von dem Haubergrechuergelegten Rechnung
erfolgt nach Befchlußder Genossenuersammlungentweder durch den Vorstand oder durch eine von
der Versammlung gewählte Kommission.
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Die festgestellte Rechnung ist bis zum 1. August dein Landrath zur Kenntnißnahme
mitzutheilen.

§. 25.
Zum Schutze der Hauberge und zur Ausführung der Anordnungen des Forstsachver¬

ständigen sind Haubergschützen anzustellen.
Können mehrere Haubcrge von einem Schützen begangen und beaufsichtigt werden, fo

bilden sie einen gemeinsamenSchutzbezirk.
Die Bildung der gemeinsamenSchutzbezirkeerfolgt durch die betheiligtenVorstände, bei

mangelnder Verständigung unter denselbendurch den Schöffenrath.
Der Haubergfchütze wird von dem Vorstande, in gemeinsame,:Schutzbezirkenvon den

betheiligtenVorstehern nach absoluter Stimmenmehrheit gewählt, bei Stimmengleichheit giebt die
Flächengrößeder von den Vorstehern vertretenen Hauberge den Ausfchlag,

Die Wahl bedarf der Bestätigung des Regierungspräsidenten, Derselbe ernennt mit
Zustimmung des Schöffenraths den Haubergschützen,wenn der Wahl die Bestätigung zweimal
endgültig versagt worden ist.

Die Anstellung der Haubergschützenerfolgt mittelst fchriftlichen Vertrags. Gehört der
Anzustellende nicht zu den für den Forstdicnst bestimmten oder mit Forstversorgungsscheinent¬
lassenen Militarverfonen, so muß die Anstellung entweder auf Lebenszeit,oder, falls durch land-
räthliche Bescheinigungeine dreijährige tadellose Forstdienstzeit nachgewiesenwerden kann, auf
mindestensdrei Jahre erfolgen.

Das Diensteinkommendes Haubergschützen wird durch die betheiligten Vorstände festgesetzt
und in gemeinsamen Schutzbezirkenauf die einzelnen Genossenschaftenvertheilt Können die
Vorstände sich über ein angemessenes Diensteinkommenoder über dessen Vertheilung nicht einigen,
so verfügt der Regierungspräsident.

Für die Haubergschützen ist die Dienstinstruktionfür die Gemeinde-Forstschutzbeamten im
RegierungsbezirkCoblenz maßgebend.

§. 26.
Für die durch dieses Gesetz dein Forstsachucrstäudigcnübertragenen Geschäfte, sowie als

Neirath des Landraths, des Schüffenraths, der einzelnenSchöffen und der Haubergvorständesind
für die Gesammtheit der Hauberge einer oder mehrere Forstsachverständigeanzustellen.

Der Schöffcnrath bestimmt die Zahl, die Dicnstbczirke, das Diensteinkommen,die etwaige
Pension und vollzieht die Wahl der Forstsachuerständigcn, Er kann die Wahl auf anderweit
angestellte Forstbeamte richten.

Bezüglich der Aufstellung und der Ausführung des Betriebsplanes und des jährlichen
Hauungs-, Kultur- und Hütungsplanes, sowie hinsichtlichder Leitung des Forstschutzes hat der
ForstsachverständigedieselbenObliegenheiten und Befugnisse, welche den Gemeindeoberförsternim
RegierungsbezirkCobleuz in den Gemeindewaldungenübertragen sind.

§. 27.
Der Schöffenrath besteht aus dem Landrath uud 12 gewählten Haubcrgschöffcn,von

"enen die Hauberggenosscnschaftenin der Bürgermeisterei Gebhardshaiu einen Schöffen, in der
BürgermeistereiBetzdorf zwei, in der Bürgermeisterei Daaden vier, uud in der Bürgermeisterei
Archen fünf Schöffen zu wählen haben.

Für jeden Schöffen ist gleichzeitig ein Stellvertreter zu wählen.

1»"
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Die Wahlen erfolgen unter Leitung des Landraths durch die Haubergvorstcher nach
absoluter Stimmenmehrheit,

Wählbar ist jeder im Kreise Altenkirchcn wohnhafte, im Besitze der bürgerlichen Ehren¬
rechte befindliche, volljährlichc Eigenthümer eines Haubergantheiles.

Die Wahl geschieht auf sechs Jahre. Alle drei Jahre scheidet die Hälfte der Gewählten
aus. Die das erste Mal Ausfcheidenden werdenden durch das von der Hand des Landraths zu
ziehende Loos bestimmt. Die Ausscheidenden können wieder gewählt werden.

Zur Ablehnung oder Niedcrlcgung des Schöffenamtes berechtigen nur diejenigen Gründe,
aus welchen unbesoldete Gemeindeämter abgelehnt oder niedergelegt werden dürfen.

Wer ohne solche Gründe ablehnt oder niederlegt, kann durch den Regierungspräsidenten
des Stimmrechts in der Genossenuersammlung auf sechs Jahre für verlustig erklärt werden.

Die Schöffen werden von dem Landrath mittelst Handschlags an Eidesstatt verpflichtet.
Der Landrath beruft den Schüffenrath und führt in demfelbcu den Vorsitz mit vollem

Stimmrecht. Die Anwesenheit des Vorsitzenden und von sieben Schöffen genügt zur Beschluß¬
fähigkeit.

Die Beschlüsse werden nach absoluter Stimmenmehrheit gefaßt. Ist eine gerade Zahl
von Mitgliedern anwesend, so giebt bei Stimmengleichheit der Vorsitzende den Ausschlag.

Der Beschlußfassung des Schüffenraths unterliegen außer den an anderen Stellen dieses
Gesetzes erwähnten Angelegenheiten die Meinungsverschiedenheiten zwischen dein Forstsachoerstäudigen
und dem Hauberguorstand in Betreff des Betriebs-, Hauungs-, Kultur- und Hütungsplanes.

An den Verhandlungen des Schüffenraths über forsttechnische Gegenstände nimmt der
betreffende Forstsachvcrständige mit beschließender Stimme Theil.

8- 28.

Ueber Streitigkeiten unter den Genossen, welche die örtliche Abgrenzung der ihnen zur
Nutzung überwicsenen Grundflächen betreffen, hat der in dem Bezirke gewählte Haubergschöffe
einen schriftlichen Bescheid zu ertheilen. Gegen diesen Bescheid findet innerhalb zwei Wochen nach
der Zustellung unter Ausschluß des Rechtsweges die Beschwerde an den Schüffenrath statt.

§. 29.

Gegen die Beschlüsse des Schüffenraths steht den Vetheiligten innerhalb zwei Wochen
nach erlangter Kenntniß und aus Gründen des öffentlichen Interesses, sowie in den Fällen, wo
in forsttechnischcn Sachen der Beschluß gegen die Stimme des Forstsachvcrstäudigen ausgefallen ist,
dem Landrath binnen zwei Wochen nach der Beschlußfassung die Beschwerde bei dem Regierungs¬
präsidenten offen, welcher endgültig entscheidet.

§. 30.

Die den Hauberggenossenschaften gemeinsamen Kosten, insbesondere die Besoldung und
etwaige Pension des Forftsachverständigcn werden von den einzelnen Genossenschaften nach der
Fläche aufgebracht, von dem Schöffenrath vertheilt uud voll dessen Vorsitzenden eingezogen. Sie
stießen in eine gemeinschaftliche Kasse, welche von dem Schöffenrath verwaltet wird.

§. 31.

Die staatliche Oberaufsicht über die Verwaltung der Hauberge führte in erster Instanz
der Landrath mit Hülfe des Forstsachverständigen, in zweiter Instanz der Regierungspräsident.
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8- 32.

Genossenschaftsbeschlüsse,welche die im §, 16 »ud. 1 bezeichneten Gegenstände betreffen,
bedürfen der Genehmigung des Regierungspräsidenten, und solche, welche die im §. 16 »nd 2, 3
und 3 bezeichneten Gegenstände betreffen, fowie alle diejenigen Beschlüsse, gegen welche mindestens
der vierte Theil der Versammlung nach Antheilen berechnet, gestimmt hat, bedürfen der Genehmigung
des Landrnths.

§. 33.

Gegen Verfügungen des Landraths, durch welche Beschlüssen der Genossenuersammlung
die Genehmigung versagt wird, findet innerhalb zwei Wochen nach der Zustellung die Beschwerde
bei dem Regierungspräsidenten statt, welcher endgültig entscheidet.

8, 34.

Der Regierungspräsident erläßt unter Zustimmung des Schöffenraths Dienstanweisungen
für den Vorstand und die Genosscnschaftsbeamten. Auch die uach H. 11 des Gesetzes über die
Polizeivcrwaltung vom 11. März 1850 (Gesetz-Sammlung Seite 265 ff.) beziehungsweife §. 13? ff.
des Laudesuerwaltungsgesetzes vom 30. Juli 1883 (Gesetz-Sammlung Seite 195) ergehenden
Polizeivorschriften bedürfen, foweit sie die Bewirthschaftung der Hauberge betreffen, der Zustimmung
des Schöffenraths.

§. 35.

In Betreff der Dienstvergehen der Mitglieder des Vorstandes und der sonstigen Genossen-
!chaftsbeamten finden die auf die Gemeindcbcmnten bezüglichen Vorschriften des Gesetzes vom 21.
Juli 1852 (Gesetz-Sammlung Seite 465) iu Verbindung mit den einschlagenden Bestimmungen
des §. 36 des Gesetzes, betreffend die Inständigkeit der Verwaltung^ uud Verwaltuugsgcrichts-
behördcn vom 1. Angust 1883 (Gesetz-Sammlung Seite 23?) sinngemäße Anwendung. Die
erkannten Strafen fließen in die Genossenschaftskasse.

ß. 36.

Hinsichtlich eines jeden Haubergs, dessen Autheile sich sämmtlich in einer Hand vereinigt
haben, finden die Bestimmungen dieses Gesetzes in den §§. 1 uud 2, soweit letzterer die Unteil¬
barkeit und örtliche Abgrenzung der Hauberge regelt, ferner in den §§. 3, 4, 5 Absatz 1,
7 Absatz 2, 11 Absatz 1, 12 bis 15, 25 bis 2?, 29 bis 31, 33 und 34 mit der Maßgabe
Anwendung, daß der Besitzer der Antheile an die Stelle der Genossenschaft des Vorstandes und
des Vorstehers tritt.

An die Stelle des §. 32 tritt folgende Bestimmung:
Maßregeln der im §. 16 Nr. 1, 3, 4, 5 bezeichneten Art bedürfen der Genehmigung

des Regierungspräsidenten.
Derselbe ist befugt, Maßregeln, welche nach dem Gutachten des Schöffenraths den Rum

der Holzwirthfchaft herbeiführe» würden, zu untersagen.

§. 3?.

Veräußerungen von Haubergflächen, welche vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes statt¬
gefunden haben, tonnen nach Ablauf eines Jahres von diesem Zeitpunkte ab lediglich wegen der
Geschlossenheit der Hauberge nicht weiter angefochten werden.
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Ist innerhalb eines Jahres die Anfechtungsklagenicht erhoben, so sind die Erwerber oder
zeitigen Besitzer derartiger Flächen berechtigt,die nachträglicheförmlicheFreigabe der Fläche aus
dem Haubergucrbandevon der Genossenschaft zu uerlaugm und diese ist verpflichtetnach Maßgabe
des ß. 4 eine entsprechende Erklärung abzugeben.

Auf Antrag der Genosseuschaftoder des Besitzers des Grundstücks ist die Befreiung
desselbenvom Haubergvcrbande hierauf nachträglich nach Maßgabe des ß. 5 im Grundbuche zu
vermerken.

8- 38.
Die Polizeiuerwaltung über die Bewirthschaft»»«,der Hauberge in den Aemtern Freus-

urg und Friedewald, Kreises Altenkirchen,vom 2l. November 1836 (Amtsblatt der Regierung
zu Coblenzfür 1837, S. 59 und Gesetz-Sammlungfür 1851, S. 382) wird aufgehoben.

Das Gesetz vom 14. März 1881 über gemeinschaftliche Holzungen (Gesetz-Sammlung
S. 261) findet auf dem Hauberge im Sinne des Gesetzes keine Anwendung.

Urkundlichunter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen
Insiegel.

Gegeben
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